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Auch zur Erstattung zusätzlicher Kosten für die Kinderbetreuung bei Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche im 
Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetz für Einzelfälle geregelt ist, gibt es gute Nachrichten. Leider 
berücksichtigten die bisherigen Durchführungshinweise, die den gesetzlichen Mindestlohn als Obergrenze für die 
Kostenerstattung festhalten, die turnusmäßige Anpassung des Mindestlohnes nicht. Dies wird nach Auskunft des 
Verteidigungsministeriums nun im Zuge des novellierten Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetzes mit 
der Neufassung der entsprechenden Dienstvorschrift behoben, die im ersten Quartal 2024 veröffentlicht werden 
soll. In der Zwischenzeit wird die Berücksichtigung des geltenden Mindestlohnes durch einen ministeriellen 
Erlass sichergestellt. Die Beschränkung auf den Mindestlohn folgt nach Auskunft des Ministeriums den Grund-
sätzen zur Anwendung einer vergleichbaren Regelung des Bundesgleichstellungsgesetzes. 

Soldaten-Haushaltshilfen-Verordnung 

Die Soldaten-Haushaltshilfen-Verordnung (SHV) soll Familien bei den Herausforderungen im Rahmen von 
besonderen Auslandsverwendungen, einsatzgleichen Verpflichtungen, Dauereinsatzaufgaben oder der 
Vorbereitung auf eine besondere Auslandsverwendung entlasten. Ein Anspruch besteht, wenn die Kinder-
betreuung oder die Pflege bedürftiger Angehöriger ausschließlich durch eine Familien- und Haushaltshilfe 
sicherzustellen ist und die Kosten nicht anderweitig erstattungsfähig sind. Die Kostenerstattung zielt nach 
Aussage des Verteidigungsministeriums auf die Bewältigung außergewöhnlicher Umstände ab und sei keine 
Regelleistung für den Wegfall üblicher familiärer Mithilfe bei einer beruflich bedingten Abwesenheit. Nach wie 
vor können Betroffene Kosten nur in Höhe von bis zu 50 Euro pro Tag (bei einem Stundenhöchstsatz von zehn 
Euro) in Rechnung stellen. Damit liegt der Stundenlohn deutlich unterhalb des gesetzlichen Mindestlohnes. 
Insoweit sollte sich die Höhe der Unterstützungsleistung an einem realistischen Maß orientieren. Zudem sind die 
Hürden für eine Inanspruchnahme zu hoch und der tatsächliche Bedarf wird nicht annährend gedeckt. Der Begriff 
„Haushaltshilfen-Verordnung“ suggeriert fälschlicherweise, Leistungen für eine „Haushaltshilfe“ erhalten zu 
können. Tatsächlich handelt es sich indes um Zuwendungen für „Betreuungsleistungen“. Auch dies führt immer 
wieder zu Missverständnissen und Irritationen. Der Name der Verordnung müsste daher die tatsächliche 
Bestimmung wiedergeben. In die Überlegungen des Ministeriums, wie die personelle kurzfristige 
Einsatzbereitschaft gestärkt werden könnte, sollte eine zügige Überarbeitung der gesamten Verordnung 
einbezogen werden. Hilfreich könnte es sein, die Leistungen für die Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftiger Angehöriger einheitlich zusammenzufassen und nicht wie bisher in unterschiedlichen 
Vorschriften zu regeln. 

Alternative Arbeitsmodelle 

Der Sorge, dass der Fokus auf die Landes- und Bündnisverteidigung zur Einschränkung der alternativen 
Arbeitsmodelle führen und dies Soldatinnen wie Soldaten mit Familienpflichten aus der Truppe drängen könnte, 
traten der Generalinspekteur der Bundeswehr und hochrangige Beamtinnen und Beamte des Bundesministeriums 
der Verteidigung auf der Gesamttagung der Militärischen Gleichstellungsbeauftragten im September 2023 
entgegen. Die Beteiligten stellten klar, dass an den flexiblen Arbeitsmodellen im Grundbetrieb festgehalten 
werden solle. Damit wird gegenteiligen Überlegungen, die Möglichkeit der Teilzeitarbeit zur Erhöhung der 
Einsatzbereitschaft einzuschränken, erfreulicherweise eine Absage erteilt. 
Insbesondere die Telearbeit ist spätestens seit der COVID-19-Pandemie fester Bestandteil der Modelle zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Dienst im Grundbetrieb. Erfreulicherweise sank die im letzten 
Jahresbericht kritisierte zu lange Zeitspanne zwischen der Bewilligung eines Telearbeitsplatzes und der 
Bereitstellung der technischen Ausstattung deutlich. Im Jahr 2023 gab es dazu keine Eingaben mehr. Dafür fielen 
bei der Antragsbearbeitung Fehler und Verzögerungen auf, die in diesem Maße nicht akzeptabel sind: 

• In einem Fall blieb ein Antrag wegen eines Bürofehlers fast sieben Monate liegen. Zudem hatte der zuständige 
Bearbeiter keine angemessene Einarbeitung erhalten. Der erneute Antrag des Soldaten wurde zwar zunächst 
bearbeitet, dieser aber nicht informiert. Weitere Verzögerungen von drei Monaten ergaben sich nachfolgend 
durch die dauerhafte Erkrankung der in die Bearbeitung einzubeziehenden Fachkraft für Arbeitssicherheit. 
Zwischenzeitliche Anfragen des Soldaten blieben unbeantwortet. Erst aufgrund seiner Eingabe erfuhr er, dass 
der Antrag zwischenzeitlich genehmigt worden war. Die nun veranlasste strukturelle Überarbeitung des 
internen Verfahrens der genehmigenden Stelle war offenbar notwendig. 
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Nicht selten ist Kern einer Eingabe die Vermutung, die Vorgesetzten würden Telearbeit generell nicht zulassen 
oder die Antragstellung verzögern oder erschweren. In anderen Fällen ist der Stundenumfang strittig. Die 
Feststellung der telearbeitsfähigen Aufgaben stellt eine Herausforderung für die Vorgesetzten dar und hat wegen 
der oft unterschiedlichen Wertungen der Betroffenen Konfliktpotenzial. Hier gilt es von Seiten der Soldatinnen 
und Soldaten zu erkennen, wann ihre Vorstellungen mit den dienstlichen Notwendigkeiten unvereinbar sind. 
Andererseits ist die Kreativität der Vorgesetzten bei der Aufgabenbestimmung des Dienstpostens gefragt, 
beispielsweise durch Um- oder Neuverteilung. Transparenz und Kompromissbereitschaft sind dabei unabdingbar.  
Die Bundeswehr hatte während der Pandemie die Möglichkeiten für das Arbeiten im Homeoffice ausgeweitet. 
Im Rahmen einer Notversorgung hatte sie bereits im Frühjahr 2020 eine OpenVPN-Lösung eingerichtet, die vielen 
Soldatinnen und Soldaten – allein bei der Marine gab es 7.500 Nutzerinnen und Nutzer – die Arbeit von zu Hause 
aus ermöglichte. Eine Übergangslösung, die vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik 
befristet und mit Auflagen versehen war, endete am 1. August 2023 mit dem Ende der temporären behördlichen 
Freigabe. An dieser Abschaltung äußerten Soldatinnen und Soldaten Kritik.  

• Beim Besuch des Marinekommandos Rostock berichteten Soldatinnen und Soldaten, dass seit dem Ende der 
OpenVPN-Lösung Mobiles Arbeiten im bisherigen Umfang nicht mehr möglich sei. Über eine Anschluss-
lösung sei dort nichts bekannt. 

Dem widerspricht das Verteidigungsministerium. Es existiere eine vom Bundesamt für die Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) zugelassene Lösung, über die auch umfassend informiert worden sei. Diese bestehe 
derzeit aus der Hardware-Lösung GenuCard, die in den kommenden Jahren durch die Software-basierte Remote-
Access-Service-Lösung GenuConnect ersetzt werde. Die Lieferzeiten für die GenuCard, das heißt Bestellung 
durch den Organisationsbereich bis zur Bereitstellung bei den IT-Nutzerinnen und -Nutzern, betrage rund zwei 
Wochen. 

• An der Marineoperationsschule in Bremerhaven verwies der Kommandeur auf die für seinen Ver-
antwortungsbereich viel zu geringe Anzahl an GenuCards und bedauerte, dass die Truppe mit OpenVPN ein 
nach drei Jahren Anwendung etabliertes und hervorragendes Instrument zur Vereinbarkeit von Familie und 
Dienst, insbesondere für Pendlerinnen und Pendler, aus den Händen gegeben habe. 

Das Ministerium räumte ein, dass es möglicherweise nicht immer eine ausreichende Kontingentierung der 
Hardware GenuCard gebe. Sofern die zugewiesenen Kontingente nicht ausreichten, sei aber eine organisations-
bereichsübergreifende Umverteilung jederzeit möglich. 
Die Marineoperationsschule wünscht eine Beibehaltung des OpenVPN in einer vom BSI unabhängigen Variante:  

• Eine Freigabe zur Nutzung OpenVPN könne durch den Informationssicherheitsbeauftragten des 
Herkulesfolgeprojekts beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
für Nicht-Herkulesprojekte (OpenVPN nH) auch ohne Beteiligung des BSI erfolgen. Dabei handele es sich 
um OpenVPN für einsatzrelevante Projekte bis zur Einstufung VS-NfD.  

Nach Mitteilung des Verteidigungsministeriums sei eine Nutzung von OpenVPN nH in Einzelfällen begrenzt 
möglich. Dazu bedürfe es dennoch einer speziellen Ausnahmegenehmigung durch den Inspekteur Cyber- und 
Informationsraum. Für deren Erteilung erfolge vorab eine konkrete Risikobewertung, die individuelle Auflagen 
zur Folge haben kann.  
Dennoch sind die Anstrengungen der Personalführung und der jeweiligen Einheiten für flexible Arbeitsmodelle 
nicht als „Einbahnstraße“ zu betrachten. Ein Überstrapazieren der Solidarität anderer ist grundsätzlich fehl am 
Platz. Vielmehr sollte eine angemessene Balance zwischen gegenseitiger Solidarität, den Einsatzerfordernissen 
und der Vereinbarkeit von Dienst und Familie angestrebt werden. Die von familiären Belastungen betroffenen 
Soldatinnen und Soldaten müssen sich genauso im Rahmen ihrer Möglichkeiten bewegen und Kompromiss-
bereitschaft beweisen, nicht zuletzt, damit sich ihre besonderen Bedürfnisse auf eine für die Kameradinnen und 
Kameraden verträgliche Weise umsetzen lassen.  
Dies gilt auch bei Sorgerechtsvereinbarungen im Zusammenhang mit Trennungen, die besondere Arbeits- und 
Betreuungszeiten festhalten. Um derartige Vereinbarungen umzusetzen, müssen in der Einheit – im Entgegen-
kommen der Führung wie der Kameradinnen und Kameraden – zuweilen verbindliche Dienstzeitmodelle 
entstehen, die Auswirkungen auf die Dienstpläne aller haben und deren Flexibilität damit möglicherweise 
einschränken. Hier ist Augenmaß geboten:  
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• Ein Soldat, der seinen Dienst als Ausbilder leistet, sah sich aufgrund des von ihm praktizierten 
Wechselmodells von seinen Vorgesetzten und Kameraden ungerecht und unkameradschaftlich behandelt. 
Dabei seien – so war der Stellungnahme zu entnehmen – sowohl seine Lehrgangsvorhaben wie die 
Ausbildungszeiten der Trainingsabschnitte als auch die Zeiten seiner Unterrichte eigens an die Zeiten, in 
denen er das Kind zu betreuen hatte, angepasst worden. Ferner habe er ein individuelles Dienstfahrzeug 
erhalten, um sich rechtzeitig zwischen den Ausbildungsstätten hin- und herzubewegen. Um dies zu 
ermöglichen, hätten Kameradinnen und Kameraden zum Teil eigene Belange hintangestellt und zudem bei 
Planungskonflikten oder außerplanmäßigen Ausfällen bei Abweichungen von dem Wochenmodell des 
Petenten aufgrund persönlicher Umstände Rücksicht genommen.  

Nicht zuletzt angesichts der Schwierigkeiten, neues geeignetes Personal zu gewinnen, sollte die Bundeswehr in 
ihren vielfältigen Anstrengungen für die Fortentwicklung der Vereinbarkeit von Familie und Dienst im 
Grundbetrieb nicht nachlassen. Familienpflichten können zwar aus Sicht von Personal- und Einsatzführung 
punktuell eine geringere Verfügbarkeit oder Flexibilität im Dienstalltag bedeuten – vielfach beschränken sie sich 
jedoch auf einen Ausschnitt eines langen Berufslebens und stellen damit eine Momentaufnahme dar: Wer in der 
„Rushhour“ seines Lebens auf einen zeitigen Dienstschluss angewiesen ist, um seine Kinder aus der 
Kinderbetreuung abzuholen, bleibt vielleicht in einigen Jahren abends länger im Dienst und hält jüngeren 
Kameradinnen und Kameraden den Rücken frei. Wer Verständnis und Solidarität in einer herausfordernden 
Lebensphase erfahren und deren Wert erkannt hat, ist im weiteren Verlauf des Berufslebens gewiss eher dafür 
empfänglich, kreative Lösungen zu finden und etwas zurückzugeben. 
Soldatinnen wie Soldaten in allen Lebensphasen benötigen gerade angesichts der hohen Anforderungen an 
Einsatzbereitschaft und Qualität der Arbeit attraktive Arbeitsbedingungen. Sie sind in ihrem Dienstalltag auf 
Unterstützung ihres Dienstherrn angewiesen, damit Dienst und Privatleben miteinander vereinbar sind und 
bleiben. Darüber hinaus muss es möglich sein, Karriere zu machen, auch wenn man sich in jungen Jahren für die 
Gründung einer Familie entschieden hat. Eine Karriereplanung, welche die Anforderungen an einen bestimmten 
Zeitpunkt für verpflichtende Lehrgänge, Stationen und Verwendungen und sonstige sogenannte Pflichttore 
vorsieht, ist nicht mehr zeitgemäß. Flexible Arbeitsmodelle und inklusive Karrierewege sind Aushängeschilder 
eines modernen Arbeitgebers und Dienstherrn, der gesellschaftliche Vielfalt widerspiegelt und diese als Stärke 
versteht.  
Es kann also keine Lösung sein, Flexibilität im Namen der Steigerung der Einsatzbereitschaft zurückzufahren. 
Vielmehr wird es Aufgabe der nächsten Jahre sein, beides durch die Modernisierung bestehender Konzepte kreativ 
miteinander zu verbinden. Dabei kann es einen erheblichen Mehrwert bieten, Soldatinnen und Soldaten bei der 
Suche nach neuen Herangehensweisen einzubinden. 

• Ein gelungenes Beispiel hierfür ist der Aufruf, Ideen zum Thema „Equal Opportunities“ in der Kategorie 
Personal des Intrapreneurship Programm IntraXperience weiterzuentwickeln. Mit der Marine als 
Praxispartner arbeiteten im Berichtsjahr unter anderem zwei Soldatinnen der Marine an strukturellen 
Verbesserungen für Soldatinnen und Soldaten mit Familienpflichten in den Feldern Kinderbetreuung und 
Entgeltersatz.  

Mehr Ressourcen, eine bessere Sichtbarkeit und eine längere Projekt- und Förderdauer mit tatsächlichen 
Umsetzungschancen wären hier wünschenswert. 

Familienfreundliche Verwendungsplanung  

Weiterhin umsichtig zeigt sich die Personalführung, wenn es darum geht, Soldatinnen und Soldaten aus schwer-
wiegenden persönlichen Gründen heimatnah einzusetzen. Voraussetzung dafür ist, dass dies mit dienstlichen 
Belangen vereinbar ist. Die Bemühungen finden unter anderem dann ihre Grenzen, wenn es schlechthin keine 
geeigneten Dienstposten oder sonstige Möglichkeiten gibt, legitimen Wünschen und familiär bedingten Bedürf-
nissen entgegenzukommen. Selbst wenn aus medizinischer Sicht keine schwerwiegenden persönlichen Gründe 
vorliegen, kann die Personalführung in Fällen starker familiärer Belastungen Lösungen aus Fürsorgegründen 
finden:  

• Die Rückversetzung an seinen früheren Standort wünschte ein Soldat mit zwei erkrankten Kindern, von denen 
eines therapeutische Hilfe benötigt. Gravierende Veränderungen wie Umzüge und Schulwechsel infolge einer 
Versetzung drohten beide Kinder in der gesundheitlichen Entwicklung massiv zurückzuwerfen. Die Mutter 
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der Kinder war verstorben, die Ehefrau des Soldaten als Krankenschwester sehr eingebunden. Obgleich der 
beratungsärztliche Dienst keine Anerkennung schwerwiegender persönlicher Gründe empfohlen hatte, 
beantragte die Personalführung aus Fürsorgegründen die Einrichtung eines dienstpostenähnlichen 
Konstruktes und verfügte die gewünschte Versetzung.  

Nicht nachzuvollziehen ist hingegen, dass in der Sache über zwei Jahre später noch immer eine gleichgelagerte 
Beschwerde beim Bundesministerium der Verteidigung anhängig war, obwohl deren Grund durch die Maßnahme 
der Personalführung inzwischen entfallen ist.  
Erneut begründeten geschiedene oder getrenntlebende Soldatinnen und Soldaten ihren Wunsch nach heimatnaher 
Verwendung, Versetzung oder nach besonderen Arbeitsmodellen mit ihrem Sorge- oder Umgangsrecht. Auch 
hier war durchweg ein Bemühen der Personalführung erkennbar, diesen Belangen im Einzelfall im Rahmen des 
Möglichen Rechnung zu tragen: 

• In dem Fall einer geschiedenen Soldatin prüfte das Bundesamt für das Personalmanagement zunächst 
teilstreitkräfteübergreifend, ob ein Dienstposten am gewünschten Ort verfügbar war. Dies war ebenso wenig 
zu realisieren wie der Wunsch nach einem ausnahmsweisen (erneuten) Werdegangswechsel, da die engen 
Voraussetzungen hierfür nicht vorgelegen hätten. Die Personalführung sagte jedoch zu, weiterhin alternative 
Verwendungsmöglichkeiten im gewünschten Landesteil sowie in einer weiteren in Frage kommenden Region 
zu prüfen. Diese Anstrengungen sind anerkennenswert.  

Vor Problemen stehen Eltern mit schulpflichtigen oder noch jüngeren Kindern bei kurzfristigen Versetzungen. 
Neben der Organisation des Umzuges, den Belangen eines – häufig ebenfalls berufstätigen – Elternteils müssen 
in aller Schnelle Schul- und Betreuungsplätze gesucht und oftmals zeitlich begrenzte Betreuungslösungen und 
flexible Arbeitszeitmodelle für den Übergang gefunden werden. Hier sind das Entgegenkommen, die proaktive 
Unterstützung im Zusammenwirken von Personalführung, Vorgesetzten, Kameradinnen und Kameraden und die 
Bereitschaft zu kreativen Lösungen gefragt, um den beruflichen Neuanfang erfolgreich zu meistern.  
Familiär bedingte Abwesenheiten – etwa durch Elternzeit oder bei Beschäftigungsverboten während einer 
Schwangerschaft – führen zu Vakanzen, die vor allem bei Schlüsselpositionen oder im medizinischen Bereich 
spürbar und schwerwiegend sein können. Hier ist zügige Abhilfe notwendig. Die Wehrbeauftragte begrüßt daher 
die Ideen des Ministeriums zur Flexibilisierung und Ausdehnung von Kompensationsdienstposten über den 
Bereich der Teilzeitbeschäftigung hinaus. Im Sinne der von Mehrbelastung betroffenen Beschäftigten sowie der 
Einsatzfähigkeit der Bundeswehr sollte es die internen Abstimmungen und Änderungen des Regelwerkes hierzu 
beschleunigt und mit Nachdruck zum Abschluss bringen. Die Entlastung gelingt jedoch nur, wenn die 
Bundeswehr es schafft, die Kompensationsdienstposten mit geeignetem Personal zu füllen.  

16. Gesundheit 

Personallage des Sanitätsdienstes 

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr ist in besonderem Maße auf gutes und genügendes Personal angewiesen. Nur 
mit geeignetem Fachpersonal in ausreichender Anzahl ist eine qualitativ hochwertige und zeitnahe 
sanitätsdienstliche Versorgung zu realisieren. Es war daher im Jahr 2022 eine vorausschauende Entscheidung des 
Verteidigungsministeriums, unter Berücksichtigung der personellen Realisierbarkeit bis zu 2.000 Dienstposten 
einzurichten und deren Besetzung stufenweise zu öffnen. Diese zusätzlichen Posten sind zur Stärkung und 
Weiterentwicklung des Sanitätsdienstes unabdingbar, insbesondere im Hinblick auf die sanitätsdienstliche 
Unterstützung der Division 2025. Die größte Herausforderung wird allerdings darin bestehen, diese zusätzlichen 
wie auch die freiwerdenden regulären Stellen zu besetzen und genügend Nachwuchs zu gewinnen. Hinzu kommt, 
viele Bereiche des Sanitätsdienstes leiden bereits unter zahlreichen unbesetzten Dienstposten. Vor dem 
Hintergrund des zunehmenden Arbeitskräftemangels, insbesondere im Bereich der Pflege, kommt es auch 
entscheidend darauf an, attraktivitätssteigernde Maßnahmen wie Fachkräftezulagen, eine Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen umzusetzen, da hier eine starke Konkurrenz mit 
dem zivilen Bereich besteht. Sinnvoll erscheinen auch niedrigschwellige Angebote, beispielsweise mit geringeren 
Mindestverpflichtungszeiten, um Personal zu gewinnen. 
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Zugleich dürfen die bestehenden Strukturen nicht aus dem Blick geraten: 

• So beschwerte sich ein Soldat über die unzureichende Personalsituation beim Sanitätsversorgungszentrum 
Prenzlau. Seit der Wegversetzung der letzten Truppenärztin sei eine Versorgung kaum bis gar nicht mehr 
gegeben. Die Überprüfung ergab, dass ein dortiger Arztdienstposten seit 2015 unbesetzt und aufgrund 
ebenfalls vakanter Dienstposten der benachbarten Sanitätsversorgungszentren keine dauerhafte Vertretung 
möglich war. Der Wechsel der behandelnden Truppenärzte führte bei mehreren Patienten zu unter-
schiedlichen Ansätzen in den Behandlungsmethoden, was zum Glück keine Defizite bei der medizinischen 
Versorgung nach sich zog. 

Erfreulich ist, dass sich die Situation durch Nachbesetzungen und Versetzungen im zweiten Halbjahr 2023 
deutlich verbesserte. 

• Die ebenfalls unzureichende personelle Besetzung des Sanitätsversorgungszentrums Neubiberg war Thema 
einer anderen Eingabe, die aus Sicht des Verteidigungsministeriums begründet war. So habe die Beheimatung 
des zukünftigen fliegerischen Personals der Luftwaffe an der Universität der Bundeswehr München im Jahr 
2015 zu einem spürbaren Anstieg der fliegerärztlichen Betreuung geführt, dem die Fliegerarztgruppe mit den 
bestehenden Dienstposten nicht adäquat habe begegnen können. 

Hoffnung gibt, dass das Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr beabsichtigt, die Fliegerarztgruppe zukünftig 
an dem Versorgungsumfang auszurichten. Wichtig ist, dass es bei der für 2024 geplanten Umsetzung dieser 
Maßnahme bleibt. 

• Im Rahmen eines Truppenbesuchs beim Bataillon elektronische Kampfführung 911 in Stadum beschwerten 
sich Soldatinnen und Soldaten über die personelle Unterbesetzung des Sanitätsversorgungszentrums vor Ort. 
Auch hier bestätigte das Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr die Personalengpässe. Trotz eines hohen 
Besetzungsstands auf dem Papier seien vereinzelt Einschränkungen im Dienstbetrieb aufgrund realer 
Abwesenheiten der Dienstposteninhaberinnen und -inhaber spürbar. Über einen Personalpool bemühe sich 
das vorgesetzte Sanitätsunterstützungszentrum, absehbare Vakanzen zu kompensieren. 

Nachdenklich stimmt, dass in Stadum keine notfallmedizinische Versorgung außerhalb der Räumlichkeiten des 
Sanitätsversorgungszentrums möglich ist, da kein Rettungsfahrzeug, keine hinreichende mobile Ausstattung und 
kein Rettungs- oder Notfallsanitäter vorhanden sind. In solchen Fällen ist daher die Alarmierung der zivilen 
Rettungskräfte notwendig. Dies stärkt nicht das Vertrauen der Truppe in den Sanitätsdienst. Besonders an 
abgelegenen Standorten wäre es sinnvoller, wenn sich Soldatinnen und Soldaten auch in Notfällen auf die 
Versorgung durch die eigenen sanitätsdienstlichen Kameradinnen und Kameraden verlassen könnten. 
Dies sollte insbesondere vor dem Hintergrund möglich sein, dass der Sanitätsdienst der Bundeswehr mit seinem 
notfallmedizinisch ausgebildeten und in allen militärischen Organisationsbereichen verwendeten Personal die 
größte – nicht nur überregional, sondern auch international – eingesetzte rettungsdienstliche Organisation in 
Deutschland darstellt. Bislang fehlten allerdings einheitliche Konzepte und Vorgaben für Notfallsanitäterinnen 
und -sanitäter, deren Qualifizierung sich nach dem jeweiligen Bundesland richtete und voneinander abweichen 
konnte. Es ist deswegen sehr zu begrüßen, dass es erstmals seit Oktober 2023 einen Leitenden Rettungsmediziner 
der Bundeswehr gibt. Er hat die Aufgabe, fachliche Vorgaben zu erstellen, umzusetzen und zu kontrollieren und 
zudem Rechtssicherheit für nichtärztliches Personal bei der Durchführung von notfallmedizinischen Maßnahmen 
im Auftrag der Bundeswehr zu schaffen. Darüber hinaus soll er Behandlungsstandards definieren und die fachlich-
inhaltliche Ausgestaltung von Lehrgängen gewährleisten. 

Sanitätsdienstliche Versorgung 

§ 69a Bundesbesoldungsgesetz gewährt Soldatinnen und Soldaten, die Anspruch auf Besoldung haben, 
Heilfürsorge in Form der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung. Diese dient dem Erhalt und der 
Wiederherstellung der Dienst- und Einsatzfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten und umfasst medizinisch 
notwendige und wirtschaftlich angemessene Leistungen zur Gesunderhaltung, Verhütung und frühzeitigen 
Erkennung von gesundheitlichen Schäden sowie zur Behandlung von Erkrankungen. Die Leistungen werden 
grundsätzlich als Sach- und Dienstleistungen gewährt und müssen mindestens denen nach dem 
Sozialgesetzbuch V (Gesetzliche Krankenversicherung) entsprechen. Die Einzelheiten regelt die Bundeswehr-
Heilfürsorgeverordnung. 
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Im Einzelfall kann es hinsichtlich des Leistungsumfangs zu Problemen kommen: 

• Mehrere Soldatinnen, die unter der Erkrankung Lipödem litten, beschwerten sich über eine Ablehnung der 
Kostenübernahme für einen fachlich empfohlenen beziehungsweise gewünschten, der Behandlung der 
Erkrankung dienenden operativen Eingriff (sogenannte Liposuktion) zu Lasten der unentgeltlichen 
truppenärztlichen Versorgung. 

Die Ablehnung gründete jeweils auf dem Umstand, dass die Erkrankung in die Stadien I bis III eingeteilt wird, 
wobei die wesentlichen Kriterien hierfür die begleitenden Hautveränderungen sind. Gemäß der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses der Gesetzlichen Krankenversicherungen, die auch dem Sanitätsdienst als 
Orientierungshilfe dient, werden erst ab einem gesicherten Stadium III die Kosten für eine Liposuktion über-
nommen. Dieses Stadium war bei den betroffenen Soldatinnen noch nicht erreicht. Anlässlich der Eingaben-
bearbeitung sowie weiterer vergleichbarer Vorgänge stellte das Verteidigungsministerium insoweit fest, es sei aus 
wehrmedizinischer Sicht zu kritisieren, dass die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses die möglichen 
bewegungseinschränkenden Beschwerden, die bereits in den niederen Stadien auftreten können und die 
körperliche Beweglichkeit und Belastbarkeit und damit auch die Dienstfähigkeit beeinträchtigen, nicht 
hinreichend berücksichtige. Gerade der Erhalt beziehungsweise die Wiederherstellung der Dienstfähigkeit sei ein 
wesentlicher Bewertungsfaktor. Daher können künftig Soldatinnen und Soldaten auch Lipödeme unterhalb des 
Stadiums III zu Lasten der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung operativ behandeln lassen, wenn durch 
die krankheitsbedingten Beschwerden nachweislich Einschränkungen in der Dienstfähigkeit bestehen. Eine 
Genehmigung muss als Einzelfallentscheidung beim entsprechenden Fachreferat im Verteidigungsministerium 
beantragt werden. Diese Entwicklung ist im Sinne der betroffenen Soldatinnen und Soldaten sehr erfreulich.  
Allerdings gilt auch hier der Grundsatz, dass die unentgeltliche truppenärztliche Versorgung durch die 
Sanitätseinrichtungen der Bundeswehr gewährleistet wird – vornehmlich also in einem der Bundeswehr-
krankenhäuser. Da eine Liposuktion einen planbaren, das heißt nicht zeitkritisch durchzuführenden operativen 
Eingriff darstelle, für den auch eine fachliche Expertise in den Bundeswehrkrankenhäusern vorhanden sei, ist 
nach Aussagen des Verteidigungsministeriums und des Kommandos Sanitätsdienst der Bundeswehr die 
Durchführung grundsätzlich nur dort möglich. Hierbei sei auch eine längere Wartezeit auf einen Operationstermin 
zumutbar. Dies ist nicht zu beanstanden. Allerdings ist zu bedenken, dass bei einer zu langen Wartezeit eine 
eingeschränkte Dienstfähigkeit der betroffenen Soldatin oder des betroffenen Soldaten zu einem dauerhaften, 
auch nicht im Interesse des Dienstherrn liegenden Problem werden kann.  
Erfreulich ist es, wenn von positiven Erlebnissen mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr berichtet wird: 

• Einem einsatzgeschädigten Portepeeunteroffizier war es eine Herzensangelegenheit, die Wehrbeauftragte 
über seine sehr gute Behandlung im Sanitätsversorgungszentrum Hannover zu informieren. Besonders hob 
er den herausragenden Einsatz einer Frau Hauptfeldwebel hervor, die ihm in allen Belangen eine kompetente 
Ansprechpartnerin sei und ihn schnell, unkompliziert sowie effektiv unterstütze. Ein „Das geht nicht.“ gebe 
es bei ihr nicht, stattdessen finde sie immer sehr intelligente Lösungswege. Durch ihr Feingefühl und ihre 
Empathie fühle er sich mehr als sehr gut aufgehoben. Ebenso sprach er einen großen Dank an einen 
Oberstabsarzt aus, den auch andere einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten sehr schätzten. 

Dieses Beispiel ist vermutlich nur eines von vielen, bei denen sich die Angehörigen der Sanität deutlich über das 
reguläre Maß hinaus für ihre Patientinnen und Patienten engagieren und für sie da sind. Ihnen allen, die häufig 
genug bescheiden im Hintergrund bleiben, gilt größter Dank und höchste Anerkennung. 
In der Regel führen die Sanitätseinrichtungen, die in der Zuständigkeit dem jeweiligen Dienststandort organisa-
torisch zugeordnet sind, die Gesundheitsakten von Soldatinnen und Soldaten. Dies bedeutet, dass sich die 
Soldatinnen und Soldaten grundsätzlich auch dort truppenärztlich behandeln und begutachten lassen müssen. In 
Fällen einer Beurlaubung vom Dienst (etwa Mutterschutz oder Elternzeit) oder im Fall von mobilem Arbeiten ist 
dies für die Betroffenen nur schwer nachvollziehbar. Im Sinne einer Verbesserung der truppenärztlichen 
Versorgung ist daher eine Weisung des Inspekteurs des Sanitätsdienstes vom März 2023 sehr erfreulich. Nach 
entsprechendem Antrag an die jeweils zuständigen Disziplinarvorgesetzten kann nunmehr eine Abgabe an eine 
aufenthaltsortsnahe Sanitätseinrichtung erfolgen, wenn für einen absehbaren Zeitraum von mindestens drei 
Monaten ein vom Heimatstandort abweichender Dienstort beziehungsweise eine Beurlaubung vom Dienst 
vorliegt oder der überwiegende Teil der Dienstzeit nicht am Standort ausgeübt wird. Es handelt sich hierbei um 
ein Pilotprojekt mit zeitlicher Begrenzung bis zum 1. Juli 2024, das bei positiver Evaluierung in eine dauerhafte 
Regelung überführt werden soll.  
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Von großem Nutzen wäre in diesen Fällen eine elektronische Gesundheitsakte. Seit fünf Jahren ist es 
priorisiertes Ziel des Verteidigungsministeriums, eine solche Akte für jede Soldatin und jeden Soldaten 
bereitzustellen.  

• Der Eindruck, den Soldatinnen und Soldaten beim Besuch des Sanitätsregiments 4 in Rheine schilderten, dass 
bei IT-Projekten der Sanitätsdienst „immer ein bisschen vergessen“ werde, drängt sich geradezu auf.  

Es ist höchste Zeit, hier endlich zu substanziellen Verbesserungen zu gelangen. Zahlreiche übergeordnete 
Herausforderungen machen die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung dringender denn je: Dazu gehören 
die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie beispielsweise das Krankenhauszukunftsgesetz aus dem Jahr 2020, das 
Malus-Regelungen für Krankenhäuser vorsieht, die bis 2025 digitale Mindeststandards nicht erreichen. Des 
Weiteren geht es um die Gewährleistung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung in der Zusammenarbeit mit 
internationalen Partnern und Verbündeten, die Zukunft der Behandlung ziviler Patientinnen und Patienten in den 
Krankenhäusern der Bundeswehr und schließlich die Sicherstellung der militärischen Gesundheitsversorgung in 
allen denkbaren Konfliktszenarien. Letzteres bedeutet vor dem Hintergrund der Landes- und Bündnisverteidigung 
auch die Befähigung, Verwundete von militärischen in zivile Krankenhäuser verlegen zu können – mit all den 
dafür notwendigen digitalen Schnittstellen, beispielsweise auch einer digitalen Gesundheitsakte. Diese ist darüber 
hinaus ein wesentliches Element in der grundsätzlichen Anschlussfähigkeit der militärischen Sanitätsein-
richtungen an die zivilen Gesundheitsstrukturen in Deutschland. 
Jeder Tag, an dem in der Gesundheitsversorgung der Bundeswehr nicht mehr zeitgemäße analoge Verfahren zum 
Alltag gehören, belasten darüber hinaus die Soldatinnen und Soldaten sowie das Sanitätspersonal: 

• Ein Portepeeunteroffizier wandte sich zu Beginn einer mehrmonatigen Ausbildung an das im Rahmen der 
Kommandierung zuständige Sanitätsversorgungszentrum, da er bestimmte Medikamente benötigte. Dort war 
die per Post zu versendende Gesundheitsakte mit den begründenden Dokumenten allerdings noch nicht 
angekommen. Wochen später habe sich herausgestellt, dass seine Gesundheitsakte an ein anderes, 
unzuständiges Sanitätsversorgungszentrum geschickt worden war. 

Dieses Problem wäre bei einem Zugriff auf eine digitale Gesundheitsakte gar nicht aufgekommen. Auch in einem 
anderen Fall zeigt sich die Fehleranfälligkeit des herkömmlichen Papierakten-Systems im Sanitätsdienst: 

• Ein Soldat, der zum abschließenden Nachweis seiner Kraftfahrverwendungsfähigkeit seine Gesundheitsakte 
benötigte, musste zwei Monate auf deren Versand warten. Erst durch eine Eingabe bei der Wehrbeauftragten 
kam Bewegung in die Angelegenheit. Das verantwortliche Sanitätsversorgungszentrum verwies in seiner 
Stellungnahme unter anderem auf eine „vermehrte Ansammlung von Gesundheitsaktensuchmeldungen und -
anforderungen“, die aufgrund von Personalvakanzen nicht zügig bearbeitet werden konnten. Für den 
Betroffenen war die lange Wartezeit belastend, denn es hätte im ungünstigsten Falle zum Verpassen von 
laufbahn- und ausbildungsrelevanten Inhalten seiner Panzeroffizierausbildung kommen können. 

Auch das Sanitätspersonal leidet täglich unter der unzureichenden Digitalisierung seines Arbeitsumfelds. 

• Im Bundeswehrkrankenhaus Ulm scannten Ende 2022 acht Personen mangels rechtssicherer elektronischer 
Patientenakten zusätzlich angelegte Papierakten. Das Scannen sei nach Auskunft des Verteidigungs-
ministeriums erforderlich, da die in Ulm geführte elektronische Patientenakte nicht der gerichtlichen 
Beweisanforderung entspreche. 

Die eigentlich geplante Entlastung des Sanitätspersonals durch Digitalisierung verkehrt sich hier in das groteske 
Gegenteil. Angehörige des Sanitätsdienstes klagen bei sämtlichen Truppenbesuchen über Personalmangel. Auch 
vor diesem Hintergrund ist eine auf Effizienz zielende Digitalisierung dringend nötig. 

• In einer Umfrage unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundeswehrkrankenhauses in Berlin 
bewerteten fast zwei Drittel die Digitalisierung in ihrem Haus als mangelhaft bis ungenügend. Über 
90 Prozent der Befragten sehen in der Digitalisierung eine vollkommene oder zumindest teilweise 
Erleichterung ihres individuellen Arbeitsbereichs. Dabei ist die Veränderungsbereitschaft des Sanitäts-
personals laut der Umfrage sehr hoch. Nur zwei Prozent der Befragten seien nicht bereit, ihre Arbeitsabläufe 
anzupassen. Der größte Bedarf besteht nach den Ergebnissen dieser Befragung bei der Einführung der 
Digitalisierung der Patienten- und Befunddokumentation.  
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Positiv ist dass zumindest die fachlichen Voraussetzungen nicht nur für den Start der elektronischen Gesundheits-
akte, sondern auch für die Anbindung aller Gesundheitseinrichtungen der Bundeswehr an die zivile Telematik-
infrastruktur nach Auskunft des Sanitätsdienstes vorhanden sind. Auch die Finanzierung scheint gesichert. Für 
die kommenden Haushaltsjahre sollen die Mittel auskömmlich sein. Im Bundeshaushalt des Berichtsjahres 
standen 18 Millionen Euro für die Realisierung der elektronischen Gesundheitsakte zur Verfügung. In Verträgen 
gebunden waren davon aber nur 4,5 Millionen Euro. Die vertragliche Verwirklichung der einzelnen Projekt-
schritte sollte weiter vorangetrieben werden, damit das Ziel, die elektronische Gesundheitsakte bis zum Jahr 2027 
einzuführen, endlich erreicht wird. 
Angesichts der erheblichen Probleme bei der Personalgewinnung und -bindung kommt der Gesunderhaltung des 
aktiven Personals ein besonders hoher Stellenwert zu. Bei bestehenden physischen oder psychischen Ein-
schränkungen von Soldatinnen und Soldaten ist die medizinisch-dienstlich orientierte Rehabilitation von 
entscheidender Bedeutung. Dabei geht es darum, eine wesentliche Verbesserung dieser Einschränkungen sowie 
die Wiederherstellung der durch die Einschränkungen gefährdeten oder bereits geminderten Dienstfähigkeit zu 
erreichen. Der Rehabilitationsprozess ist dabei auf die Erfordernisse des militärischen Dienstbetriebs ausgerichtet. 
Hierzu läuft beim Sanitätsdienst seit einigen Jahren ein Pilotprojekt. An fünf ausgewählten Standorten gibt es nun 
Rehabilitationsstützpunkte, jeweils angelehnt an die dort bestehenden Facharztzentren. Erste Erkenntnisse im 
Rahmen der aktuellen Evaluierung sind nach Aussage des Kommandos Regionale Sanitätsdienstliche 
Unterstützung positiv. Die Durchführung der medizinisch-dienstlich orientierten Rehabilitation in bundeswehr-
eigenen Einrichtungen sei hochgradig zweckmäßig. Auch sei die Wiedererlangung der Teilhabe am militärischen 
Dienst im multiprofessionellen Zusammenwirken von Sanitätsdienst, Sozialdienst, psychologischem Dienst 
sowie truppendienstlichen Vorgesetzten erheblich besser zu erreichen, als wenn die Rehabilitation im zivilen 
Umfeld stattfinde. Im Sinne des Erhalts der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr erscheint es angesichts dieser 
positiven Feststellungen mehr als wünschenswert, die medizinisch-dienstliche Rehabilitation flächendeckend in 
der Bundeswehr aufzubauen. Hierzu bedarf es allerdings auch der Bereitstellung der notwendigen Ressourcen, 
insbesondere entsprechender Dienstposten. 

Truppenpsychologie 

Truppenpsychologinnen und Truppenpsychologen in der Bundeswehr erfüllen ein vielfältiges Aufgaben-
spektrum: von der Führungsberatung der jeweils zuständigen militärischen Vorgesetzten, über Unterricht und 
Training zu psychologischen Themen, die Vor- und Nachbereitung von Auslandseinsätzen und die Einzelfall-
beratung von Soldatinnen und Soldaten sowie deren Angehörigen bei persönlichen oder dienstlichen Problemen, 
bis hin zur Krisenintervention. 83 Dienstposten gibt es derzeit in der Bundeswehr. 

• Bei einem Truppenbesuch der Wehrbeauftragten beim Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst in 
Leer kritisierten Soldatinnen und Soldaten, dass der Dienstposten Truppenpsychologin/Truppenpsychologe 
am Standort „wegrationalisiert“ worden sei. Der nächste Truppenpsychologe befinde sich in Weißenfels, in 
einer Entfernung von circa 550 Kilometern. Gerade bei den auch psychisch belastenden Einsätzen und 
Aufträgen des Verbandes sei eine standortnahe psychologische Betreuung wichtig. Das Verteidigungs-
ministerium teilte mit, es sehe die truppenpsychologische Unterstützung im Belastungsmanagement 
gewährleistet. Das Psychosoziale Netzwerk in Leer werde fachlich durch den klinischen Psychologen im 
Bundeswehrkrankenhaus Westerstede unterstützt. Darüber hinaus gebe es aktuell drei Peers und Lotsen für 
Einsatzgeschädigte. Dennoch sei eine originäre truppenpsychologische Betreuung in Leer sinnvoll und werde 
im Rahmen der zukünftigen Umstrukturierung im Zentralen Sanitätsdienst geprüft. 

Diese Absicht ist ausdrücklich zu begrüßen und es ist zu hoffen, dass es zu einer entsprechenden Realisierung 
kommen wird. Die Wehrbeauftragte wird die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen. 
Die an der Sportschule der Bundeswehr stattfindende Sporttherapie nach Einsatzschädigung wird unter anderem 
mit Unterstützung psychologischer Fachlichkeit durchgeführt. Dafür stand lange Zeit nur ein Dienstposten 
Truppenpsychologin/Truppenpsychologe zur Verfügung. Aufgrund der seit Jahren steigenden Zahlen von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die (auch) unter psychischen Einsatzschädigungen leiden – inzwischen mehr 
als 90 Prozent aller Teilnehmenden – ist es mehr als erfreulich, dass das zuständige Kommando Streitkräftebasis 
im Mai des Berichtsjahres endlich entschieden hat, einen weiteren Dienstposten Truppenpsychologin/ 
Truppenpsychologe ab Oktober 2023 einzurichten, der inzwischen auch besetzt ist. Die Wehrbeauftragte hatte 
sich dafür bereits seit Längerem stark gemacht. 
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Einsatzbedingte psychische Erkrankungen 

Psychisch einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten sind im Alltag mit vielen belastenden Situationen und 
Einschränkungen konfrontiert. Hier sollen sogenannte PTBS-Assistenzhunde helfen, um diese Belastungen und 
Einschränkungen zu mindern und so die Lebensqualität zu verbessern. Viele betroffene Soldatinnen und Soldaten 
haben bereits einen solchen Assistenzhund und viele weitere würden gerne von einem solchen profitieren. 
Allerdings sind die Kosten für die Ausbildung eines solchen Hundes hoch, je nach Anbieter und Ausbildungs-
umfang liegen sie zwischen zehn- und achtundzwanzigtausend Euro. Daher wird von den Betroffenen immer 
wieder der Wunsch geäußert, die Bundeswehr möge diese Kosten im Rahmen der Heilfürsorge übernehmen. 
Diese Möglichkeit besteht jedoch bedauerlicherweise nicht. Im Rahmen der unentgeltlichen truppenärztlichen 
Versorgung kommt rechtlich eine Kostenübernahme nur für als Hilfsmittel eingestufte Assistenzhunde in 
Betracht. Die entsprechende Einstufung erfolgt auf Basis einer wissenschaftlichen Anerkennung und besteht 
bislang nur für Blindenführhunde. Solange eine Kostenübernahme nicht in Betracht kommt, bleibt daher nur die 
Möglichkeit einer Finanzierung durch eine Stiftung, etwa die Deutsche Härtefallstiftung, oder über private 
Spendenaktionen:  

• Bei einem Truppenbesuch beim Deutschen Einsatzkontingent MINUSMA in Mali erfuhr die Wehrbeauftragte, 
dass die Feldjäger im Camp durch den Verkauf von Waffeln und Eiskaffee bei einem alle zwei Wochen 
stattfindenden „Feldjäger-Kaffee“ über dreizehntausend Euro eingenommen hatten, die einem durch seine 
Einsätze in Afghanistan an Posttraumatischer Belastungsstörung erkrankten Kameraden als Spende für den 
Erwerb eines Assistenzhundes zugutekommen sollten.  

• Ein selbst psychisch einsatzgeschädigter Soldat hat zusammen mit dem Soldatenhilfswerk der Bundeswehr 
die „Aktion Pfötchen - Kronkorken für Therapiehunde“ ins Leben gerufen. Aus der Verwertung gesammelter 
Kronkorken erzielte Erlöse sowie Geldspenden helfen betroffenen Kameradinnen und Kameraden bei der 
Anschaffung eines Assistenzhundes. Viele Unterstützer in der Bundeswehr tragen durch ihre Sammlungen 
sowie Spenden zum Erfolg dieser Aktion bei. Diese gelebte Kameradenhilfe ist vorbildlich. 

Nach der langen, durch die Corona-Pandemie erzwungenen Pause fanden in diesem Jahr erfreulicherweise endlich 
wieder vier Durchgänge des Fachberatungsseminars „Betreuung und Fürsorge unter einem Dach“ statt, das 
sich unter anderem an psychisch einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten sowie – besonders wichtig – deren 
Angehörige richtet. Dieses aufgrund der Fachkompetenz und des hervorragenden Engagements der multi-
professionellen Betreuungsteams besonders wertvolle Unterstützungsangebot sollte im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Kapazitäten so vielen Betroffenen wie möglich zugutekommen. Insofern ist es bedauerlich, 
dass die Durchgänge dieses Jahr nicht immer voll ausgelastet waren. Es ist zu hoffen, dass die Kapazitäten im 
nächsten Jahr wieder voll ausgeschöpft werden können. Dafür ist es allerdings notwendig, dass den psychisch 
einsatzgeschädigten Soldatinnen und Soldaten dieses Angebot nahegebracht wird. Auf der offiziellen 
Bundeswehrseite im Internet gibt es zwar eine ausführliche Information zum Fachberatungsseminar. Zu 
kritisieren ist jedoch, dass im Hinblick auf aktuelle Termine im Berichtsjahr nach wie vor zu lesen war, dass 
aufgrund der Corona-Pandemie keine Seminare stattfinden. 
In Zeiten von Personalmangel ist es essenziell, hoch qualifiziertes und ausgebildetes Personal in der Truppe zu 
halten und wieder in ihre Verwendung zu bringen. Eine bedeutende Rolle spielen hierbei die unmittelbaren 
Vorgesetzten der Geschädigten, die Teil des Wiedereingliederungsmanagements sind. Theorie und Praxis fallen 
allerdings leider noch zu häufig auseinander. Entscheidend ist eine gute Verzahnung des medizinischen und des 
truppendienstlichen Kontextes. Die militärischen Vorgesetzten stehen in der Verantwortung für die Integration 
der Betroffenen in ihre Einheit zu sorgen, sie zu fordern und zu fördern und ihnen zu vermitteln, dass sie gebraucht 
werden. Dies ist ein wichtiger Baustein der Gesundung und sollte stärker im Bewusstsein verankert sein. 
Bislang setzt das Einsatzweiterverwendungsgesetz einen Einsatzunfall voraus und stellt damit auf eine 
besondere Auslandsverwendung oder eine dem Einsatz vergleichbare Verwendung außerhalb Deutschlands ab. 
Vor dem Hintergrund der Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung scheint dieser Anwendungs-
bereich inzwischen allerdings zu eng gesetzt zu sein. Einsatzrealistische Übungen nach dem Grundsatz „train as 
you fight“ werden an Bedeutung weiter zunehmen und bergen damit ähnlich wie die Einsätze selbst ein erhöhtes 
Risiko, schwere Verletzungen an Leib oder Seele davonzutragen. Soldatinnen und Soldaten können auch im 
Inland eine nachhaltige Schädigung erfahren. Bei der immer noch laufenden Evaluation des Einsatzweiter-
verwendungsgesetzes sollte dieser Aspekt Berücksichtigung finden. 
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Eine wichtige Rolle bei der Bearbeitung von Anliegen und Anträgen, die das Einsatzweiterverwendungsgesetz 
betreffen, spielt die Zentrale Ansprech-, Leit- und Koordinierungsstelle für Menschen, die unter Einsatzfolgen 
leiden (ZALK). Alle aktiven und ehemaligen Bundeswehrangehörigen, bei denen der Verdacht besteht, dass 
gesundheitliche Einschränkungen auf einen Auslandseinsatz zurückzuführen sind, können sich an sie wenden. 
Die ZALK berät und informiert sie ebenso wie die weiteren an den Verfahren beteiligten Stellen und steht damit 
beispielsweise auch Vorgesetzten zur Verfügung, die sich mitunter mit ihren Fragen alleingelassen fühlen. Die 
Anzahl der von ihr zu bearbeitenden Fälle ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Berichtsjahr waren 
es 1.815 laufende Verfahren (2022: 1.712; 2021: 1.581). Einher geht dies mit einer annähend gleichbleibend 
hohen Zahl an jährlichen Neuanträgen. 2023 gingen bei der ZALK 339 neue Anträge ein (2022: 343; 2021: 339). 
Die Zahlen verdeutlichen, dass trotz Reduzierung der Auslandseinsätze nicht mit einem signifikanten Rückgang 
der zu bearbeitenden Verfahren zu rechnen ist. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass vor allem psychische 
Gesundheitsstörungen häufig erst mit erheblichem zeitlichen Verzug auftreten. Der Bereich der Betreuung und 
Versorgung Einsatzgeschädigter muss daher auch in Zukunft gut aufgestellt sein. 

Radargeschädigte 

Das Thema Radargeschädigte beschäftigt die Wehrbeauftragte seit vielen Jahren. Auch in diesem Jahr führte die 
Wehrbeauftragte Gespräche mit dem Vorsitzenden des Bundes zur Unterstützung Radarstrahlengeschädigter 
Deutschland e.V., der sich unermüdlich für weitere Verbesserungen in der Entschädigungspraxis für diesen 
Personenkreis einsetzt. 
Nach erheblichen Verzögerungen veröffentlichte das Verteidigungsministerium endlich die lang erwartete Studie 
zu möglichen Genschädigungen von verstorbenen Radartechnikern, die es auf Beschluss des Deutschen 
Bundestages beauftragt hatte. Im Ergebnis brachte sie nach Einschätzung des Ministeriums jedoch keine, einen 
Handlungsbedarf erfordernden Erkenntnisse. Dennoch werde es auch künftig die Weiterentwicklung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse in Forschung und Lehre zu den Wirkungen von Radarstrahlen beobachten und die 
Verwaltungspraxis gegebenenfalls anpassen. Dies ist zu begrüßen. Erfreulich ist auch, dass das Ministerium dem 
Bund zur Unterstützung Radarstrahlengeschädigter Deutschland e.V. in dreizehn von ihm vorgelegten, noch 
offenen Gerichtsverfahren eine Prüfung zugesagt hat. 

Suizide und Suizidversuche 

Die Wehrbeauftragte zählte im Berichtsjahr 15 Selbsttötungen (2022: 18; 2021: 20; 2020: 11; 2019: 21) und 
57 Selbsttötungsversuche (2022: 64; 2021: 58; 2020: 61; 2019: 52) von Soldatinnen und Soldaten. Grundlage 
dieser statistischen Angaben sind ausschließlich die Meldepflichtigen Ereignisse, wie sie das Verteidigungs-
ministerium der Wehrbeauftragten als Tagesmeldungen übermittelt, darunter auch wenige Fälle von rein verbal 
geäußerter oder von Angehörigen befürchteter Selbsttötungsabsichten. Die tatsächliche Zahl der Selbsttötungen 
und Selbsttötungsversuche kann höher sein. Es ist davon auszugehen, dass die meldenden Stellen nicht in allen 
Fällen Kenntnis über Suizide und Suizidversuche erlangen. Zugang beispielsweise zu Sanitätsakten haben nur 
Ärzte. Schließlich befinden sich in der Statistik für den Jahresbericht 2023 auch Fälle, die noch nicht abschließend 
überprüft sind. Darunter können sich somit auch Fälle befinden, bei denen sich der Verdacht auf einen Suizid oder 
Suizidversuch nicht bestätigte. 
Die Überprüfung der insgesamt 72 Fälle von Selbsttötungen und Selbsttötungsversuchen ergab in fünf Fällen 
einen Bezug zu einer PTBS-Erkrankung unter anderem nach Auslandseinsätzen und durch Einsatzbelastung. In 
wenigen Fällen waren dienstliche Belastungen, wie die bevorstehende Entlassung aus der Bundeswehr, Prüfungs-
angst, geringe Chancen auf Übernahme als Berufssoldatin beziehungsweise Berufssoldat oder die Angst vor 
einem Truppendienstgerichtsverfahren mitursächlich für die Suizidversuche. Ganz überwiegend lagen die Gründe 
aber im persönlichen und privaten Bereich, häufig in Verbindung mit einer psychischen Erkrankung.  
Fälle, in denen Vorgesetzte psychische Erkrankungen oder suizidale Tendenzen nicht rechtzeitig erkennen, sind 
selten, können aber vorkommen. Dabei spielen auch die Bewertung und Einordnung von Hinweisen eine große 
Rolle. In den der Wehrbeauftragten bekannten Fällen von Selbsttötungsversuchen in der Bundeswehr handelten 
die verantwortlichen Vorgesetzten oder auch Kameradinnen und Kameraden unstreitig vorbildlich, fürsorglich, 
umsichtig und schnell. Hinweise auf fahrlässiges, unangemessenes oder taktloses Verhalten von Vorgesetzten 
lagen nicht vor. Das ist eine sehr gute Nachricht. 
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Diese vorbildliche Entwicklung beim Umgang mit und bei der Nachsorge von Suiziden oder Suizidversuchen in 
der Bundeswehr gilt es auch auf die notwendige Präventionsarbeit in der Truppe zu übertragen. Daran arbeitet 
die Bundeswehr mit Nachdruck. Die Herstellung und der Erhalt der psychischen Gesundheit ist und bleibt der 
Schlüssel zur Suizidprävention. Dazu bedarf es einerseits der Sensibilisierung und Schulung der Streitkräfte 
insgesamt sowie andererseits der Entstigmatisierung des Aufsuchens und Annehmens von Hilfsangeboten bei den 
Betroffenen. Beidem widmet sich die Bundeswehr in dem 2023 initiierten Projekt „Bündnis für psychische 
Gesundheit in der Bundeswehr“. Das Psychotraumazentrum der Bundeswehr und die Deutsche Präventionshilfe 
verfolgen das Ziel, die Fähigkeiten der Bundeswehr in der Versorgung psychischer und insbesondere depressiver 
Erkrankungen beim Personal der Bundeswehr zu erweitern und einen Beitrag zur Prävention suizidaler 
Handlungen zu leisten. Das Personal an den Bundeswehrstandorten, vor allem Führungskräfte, soll für die 
Thematik psychischer Erkrankungen sensibilisiert werden, denn ein sensibilisiertes dienstliches Umfeld kann 
Leben retten. 
Zudem hat es in den letzten 15 Jahren einen deutlichen Zuwachs an nationalen und internationalen Studien zu 
streitkräftespezifischen Suizid-Risikofaktoren gegeben. Umso erstaunlicher ist es, dass die besonderen 
Herausforderungen von Streitkräften im Kontext psychischer Gesundheit politisch mitunter nicht beachtet 
werden. Im Juni 2023 erschien eine 35-seitige Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäische 
Parlament über eine umfassende Herangehensweise im Bereich der psychischen Gesundheit. Die Kommission 
widmet sich in diesem Bericht unter anderem besonders betroffenen Gruppen. Dazu gehören Verbrechensopfer, 
Flüchtlinge und Vertriebene oder ethnische Minderheiten. Soldatinnen und Soldaten sucht man in diesem 
Dokument vergebens. Ebenso fehlen die Streitkräfte bei der Betrachtung besonders gefährdeter Arbeitsbereiche. 
Es ist deshalb gut und richtig, dass die Dachorganisation militärischer Verbände und Gewerkschaften in Europa 
(EUROMIL), sich in den vergangenen beiden Jahren des Themas verstärkt annimmt und insbesondere eine 
stärkere politische und gesellschaftliche Sichtbarkeit anmahnt. Auch bei der „International Conference on 
Ombuds Institutions“ (ICOAF), die vom 18. bis 20. Juni 2023 in Wien unter Beteiligung der Wehrbeauftragten 
stattfand, stand die Suizidprävention in den Streitkräften nach 2022 erneut auf der Tagesordnung. Der 
internationale Austausch ist ein Teil der notwendigen Sensibilisierung für die Problematik, denn während einige 
Länder sehr viel und sehr Vielfältiges tun – dazu zählt ganz sicher auch Deutschland – fehlt in anderen Ländern 
noch ein Bewusstsein für die Thematik oder es ist sogar gänzlich unbekannt. 

17. Fürsorge 

Sozialdienst 

Der Sozialdienst der Bundeswehr bietet allen Soldatinnen und Soldaten und ihren Familien kostenlose Beratung 
und Betreuung in allen sozialen Angelegenheiten. Seine Leistungen stehen auch ehemaligen Soldatinnen und 
Soldaten mit möglichen, vermutlich während der Dienstzeit erlittenen physischen und psychischen Schäden, 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Familienangehörigen sowie Hinterbliebenen zur 
Verfügung. Der Sozialdienst ist mit mehr als 300 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 90 
Standorten im In- und Ausland tätig. Seine Aufgaben unterteilen sich in die Bereiche Sozialberatung und 
Sozialarbeit. Die Sozialberatung umfasst die Beratung und Information zu allen bestehenden materiell-rechtlichen 
Regelungen im sozialen Bereich, etwa zur finanziellen und sozialen Absicherung bei besonderen Auslands-
verwendungen, zur Dienstzeit-, Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung oder zu Elternzeit und Elterngeld, 
um nur einige zu nennen. Die Sozialberaterinnen und Sozialberater unterstützen auch bei der Beantragung in 
Frage kommender Leistungen. Die Sozialarbeit leistet Unterstützung etwa bei dienstlichen oder familiären 
Konflikten, Ehe- und Partnerschaftsproblemen, bei finanziellen Schwierigkeiten, Verlust eines Angehörigen, bei 
psychischen Erkrankungen oder Abhängigkeitserkrankungen.  
Seit einigen Jahren werden in der Sozialarbeit auch Diensthunde eingesetzt, die von der Schule für 
Diensthundewesen der Bundeswehr ausgebildet sind. Diese dienen als „soziale Eisbrecher“ der Schaffung einer 
stressfreien und angenehmen Gesprächsatmosphäre. Aufgrund der guten Erfahrungen sollte der Dienstherr dieses 
Projekt weiter fördern. 
Neben der Einzel- und Familienberatung ist die Sozialarbeit auch auf präventivem Gebiet tätig, etwa in Form von 
Vorträgen und Schulungen. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unterstützen die Einsatznachbereitungs-
seminare mit Familienangehörigen, die Fachberatungsseminare für einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten 
sowie in der Einsatzvorbereitung und Einsatzbegleitung.  
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Seit 2021 führt der Sozialdienst zudem die „Löwenstarke Familienwoche: Eigene Wege finden!“ durch – in 
diesem Jahr erstmals zwei Durchgänge. Diese, von der Deutschen Härtefallstiftung und der Katholischen 
Familienstiftung für Soldaten finanzierte Maßnahme, richtet sich an Soldatenfamilien mit hohen Belastungen 
unabhängig von deren Ursache. Ziel ist dabei die Suche nach Lösungen und neuen Wegen im Austausch mit 
Gleichgesinnten in ähnlichen Problemlagen. Dieser Prozess wird durch Fachkräfte aus unterschiedlichen 
Fachdisziplinen begleitet. Die Vernetzung untereinander und eine zukunftsfähige Selbsthilfe sollen die Familien 
dauerhaft stärken. Die Maßnahme endet nicht mit der einen Woche; vielmehr werden die Familien über einen 
Zeitraum von drei Monaten weiterhin durch den Sozialdienst betreut. Die Leistungen des Sozialdienstes sind 
Ausdruck umfassender Fürsorge und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebührt ein großes Lob für ihre 
tägliche, oftmals auch belastende Arbeit. Die Tatsache, dass die Familien der Soldatinnen und Soldaten noch 
stärker in den Fokus der Arbeit des Sozialdienstes genommen werden, ist dabei besonders positiv hervorzuheben. 

Netzwerk der Hilfe 

Im Netzwerk der Hilfe arbeitet die Bundeswehr mit Organisationen und Initiativen mit unterschiedlichsten 
Zielsetzungen und Möglichkeiten zusammen, um deren Angebote in das Betreuungs- und Fürsorgeangebot der 
Bundeswehr einzubeziehen. Regelmäßig kann dadurch schnelle und unbürokratische Hilfe geleistet werden. An 
dieser Stelle ist hierfür herzlich zu danken. Im Berichtsjahr hat beispielsweise die Härtefallstiftung wieder 
zahlreiche einsatzgeschädigte aktive und ehemalige Bundeswehrangehörige im Fall einer besonderen Notlage 
unterstützt. Um die steigenden Antragszahlen zügig bewältigen zu können, ist es erforderlich, dass die 
Geschäftsstelle der Stiftung adäquat personell ausgestattet ist. Zum 50. Mal jährte sich zudem die Spendenaktion 
„Aktion Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien“ des Bundeswehr-Sozialwerkes mit seinen 2.500 ehrenamtlichen 
Tätigen.  
Als fester Bestandteil der Betreuungsarbeit besonders hervorzuheben ist außerdem der Kunstwettbewerb der 
Bundeswehr, den die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (EAS) und die Katholische 
Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (KAS) im Wechsel organisieren. In seiner inzwischen 17. Auflage 
gibt der Wettbewerb mit dem aktuellen Thema „un.verwundbar“ allen Bundeswehrangehörigen die Möglichkeit, 
sich künstlerisch mit dieser wichtigen Materie auseinanderzusetzen, die nicht nur Soldatinnen und Soldaten 
sondern auch deren Angehörigen und ihr gesamtes soziales Umfeld betrifft. Viele Aspekte und Gedanken können 
unter diesem Motto verarbeitet werden, etwa die Fragen, wo Verwundbarkeit beginnt und wo sie endet, oder auch 
wie man persönliche Verletzlichkeit akzeptieren, lindern, überwinden oder heilen kann. Als Jurymitglied des 
16. Kunstwettbewerbs freut sich die Wehrbeauftragte auch auf die künftigen Kunstwerke und Beiträge im Jahr 
2024 und die sich an den Wettbewerb anschließende Wanderausstellung. 

Finanzielles 

Besoldung 

Für Berufs-, Zeitsoldatinnen und -soldaten gelten – ebenso wie für Beamtinnen und Beamte – die aus Artikel 33 
Absatz 5 Grundgesetz hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums. Dazu gehört unter anderem das 
sogenannte Alimentationsprinzip. Dieses verpflichtet den Dienstherrn, Soldatinnen und Soldaten wie ihre 
Familien angemessen finanziell zu versorgen. Maßstab dafür sind üblicherweise die Ergebnisse von Tarif-
verhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, die so auch im Frühjahr des Berichtsjahres 
stattfanden. Es war daher nachvollziehbar, dass Soldatinnen und Soldaten im Anschluss an die zwischen den 
Tarifparteien erzielte Einigung vermehrt nachfragten, wann die Gehaltssteigerung und der sogenannte Inflations-
ausgleich auf dem eigenen Konto ankämen. Die dafür notwendige Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 
nahm der Deutsche Bundestag im November 2023 an. Die Änderungen galten rückwirkend zum 1. Juni 2023. Gut 
war, dass der Dienstherr in der Zwischenzeit Abschlagszahlungen unter Vorbehalt leistete, um höhere finanzielle 
Belastungen abzumildern. 
Die Gewährung des Inflationsausgleichs, wonach auch Soldatinnen und Soldaten eine einmalige Sonderzahlung 
von 1.240 Euro netto im Juni 2023 sowie monatliche steuerfreie Sonderzahlungen von 220 Euro netto von Juli 
2023 bis Februar 2024 erhielten, erfolgte nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen: 
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• Zwei Freiwillig Wehrdienst Leistende mit Diensteintritt im Mai 2023 sahen sich benachteiligt, weil sie die 
einmalige Sonderzahlung für Juni 2023 nicht bekamen. Nach Mitteilung des Verteidigungsministeriums 
bestehe der Anspruch nicht, weil der Stichtag für den Anspruch das Bestehen eines Dienstverhältnisses am 
1. Mai 2023 gewesen wäre. Da das Dienstverhältnis bei Freiwillig Wehrdienst Leistenden aber erst mit dem 
tatsächlichen Dienstantritt beginne, sei dies bei den Beiden aufgrund des Feiertages der 2. Mai gewesen. 

Es ist nachvollziehbar und richtig, dass die Ergebnisse von Tarifverhandlungen nur einheitlich für alle 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes gelten können. Die Enttäuschung der Freiwillig Wehrdienst Leistenden 
ist jedoch verständlich. Das Verteidigungsministerium sollte die Tarifvertragsparteien mit Blick auf künftige 
Verhandlungen für mögliche Nachteile dieses Personenkreises bei der Festlegung von Stichtagsregelungen 
sensibilisieren.  

• In gleich mehreren Eingaben kritisierten Soldatinnen in Elternzeit, dass ihnen kein Anspruch auf Gewährung 
der Inflationsausgleichsprämie zustehe.  

Das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, ist nachvollziehbar – für das Bundesministerium der Verteidigung 
bestand hier jedoch kein Handlungsspielraum. Die Entscheidung ging, wie das Ministerium ausführte, letztlich 
auf eine Tarifeinigung zurück, die in der Verantwortung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat auf 
Besoldungsempfängerinnen und -empfänger übertragen worden war. Möglichkeiten, hiervon zugunsten der 
Soldatinnen und Soldaten in Elternzeit abzuweichen, waren folglich nicht gegeben.  
Die Anpassung an Ergebnisse von Tarifverhandlungen war auch Anlass für einen in einem Bundeswehr-
krankenhaus dienenden Stabsarzt, sich an die Wehrbeauftragte zu wenden:  

• Während die allgemeine Soldatenmehrarbeitsvergütung (SMVergV) der tariflichen Dynamik unterliege, 
erfolge bei der für Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaften in Bundeswehrkrankenhäusern geltenden 
Sanitätsdienstvergütungsverordnung (SanDVergV) keine entsprechende Anpassung. Zudem werde eine 
geplante Änderung der SMVergV dazu führen, dass die Vergütung nach der SanDVergV im Vergleich 
zukünftig deutlich niedriger sei. Hierin sah der Stabsarzt eine Benachteiligung der betroffenen Soldatinnen 
und Soldaten. Das Bundesministerium der Verteidigung wies den Vorwurf zurück und legte dar, dass derzeit 
noch keine Benachteiligung vorliege. Die finanziellen Abstände zwischen der SMVergV und der SanDVergV 
hätten sich allerdings mit den Jahren deutlich verringert. Bereits 2016 habe man daher vom zuständigen 
Bundesministerium des Innern und für Heimat eine vollständige Bezugnahme in der SanDVergV auf die 
Vergütungssätze der SMVergV inklusive der damit einhergehenden Dynamisierung gefordert. Dies sei aus 
besoldungssystematischen Gründen allerdings nicht durchsetzbar gewesen. 

Erfreulich ist die Ankündigung des Verteidigungsministeriums, bei der nächsten Gelegenheit eine deutliche 
Erhöhung der Vergütungssätze nach der SanDVergV zu fordern. 
Soldatinnen und Soldaten, die als Wiedereinsteller in die Bundeswehr zurückkehren, sollten darauf vertrauen 
können, dass alle wesentlichen Voraussetzungen für die korrekte Berechnung und Auszahlung der Besoldung 
bereits im Vorfeld ihres Dienstantritts geklärt sind: 

• Nach seinem Wiedereintritt im Mai 2023 stellte ein Hauptfeldwebel fest, dass er lediglich eine Besoldung mit 
der Erfahrungsstufe 1 erhielt, obwohl er in seinem Dienstgrad bereits zwölf Jahre als Soldat auf Zeit und 
später als Reservist gedient hatte. Zudem hatte das Bundesverwaltungsamt ihn fälschlich der für ihn 
ungünstigsten Steuerklasse VI zugeordnet. Begründet war dies, so das Bundesministerium der Verteidigung, 
in erheblichen Defiziten bei der Kommunikation zwischen dem Stammtruppenteil des Soldaten, seinem 
zuständigen Personalführer sowie dem Bundesamt für das Personalmanagement. Erst im September 2023 
erhielt der Soldat die korrekt berechnete Besoldung zusammen mit den aufgelaufenen Nachzahlungen. 

Der Zweck von Prämien und Sonderzahlungen besteht regelmäßig darin, eine außergewöhnliche Situation oder 
Belastung zu würdigen. Dieses Ziel ist jedoch nur zu erreichen, wenn ihre Auszahlung zeitnah erfolgt und nicht 
wie im vorliegenden Fall mit erheblicher Verspätung: 

• Zwei Soldatinnen des Bundeswehrkrankenhauses Hamburg beklagten, bei der Vergabe der Corona-Prämie 
für das Jahr 2021 von der Pflegedienstleitung nicht berücksichtigt worden zu sein. Inzwischen habe die 
Militärische Gleichstellungsbeauftragte geklärt, dass ihnen die Prämie zugestanden hätte. In einem Fall 
ergab die Überprüfung, dass die Bundeswehr zwei Kommandierungszeiträume tatsächlich nicht 
berücksichtigt und sich dieser Berechnungsfehler entsprechend ausgewirkt hatte. Hier erfolgte schon einen 
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guten Monat nach Eingang der Eingabe die Auszahlung. In dem anderen Fall bestanden 
Rechtsunsicherheiten bei der Berechnung der Anspruchsberechtigung. Offensichtlich führte erst die Eingabe 
zur Vorlage beim Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr, das die Frage positiv beschied. 

Als alles andere als reibungslos verlief eine Änderung in der Zuständigkeit für Kindergeldangelegenheiten: 

• Soldatinnen und Soldaten beklagten vor allem in der ersten Hälfte des Berichtsjahres, es sei zum Teil über 
Monate nicht zu einer pünktlichen Auszahlung dieser Geldleistung gekommen.  

Hintergrund war, dass aufgrund der gesetzlich beschlossenen Verlagerung der Kindergeldzahlungen für 
Kindergeldempfänger der Bundeswehr von der Bundesfamilienkasse des Bundesverwaltungsamtes auf die 
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit ab dem 23. Dezember 2022 zwei Monate lang keine Änderungen an 
den Datensätzen mehr erfolgen durften. Alle Anträge, die in diesem Zeitraum eingingen, blieben daher bis März 
2023 unbearbeitet. Auch wenn die Beendigung der Zersplitterung von Zuständigkeiten für Kindergeldangelegen-
heiten sinnvoll ist, darf eine solche Umstellung nicht zu Lasten der Soldatinnen und Soldaten und ihrer Familien 
gehen.  

Beihilfe 

Mehrwöchige Verzögerungen bei der Erstattung von finanziellen Ansprüchen, wie etwa im Rahmen der Beihilfe, 
können schwer belasten, wenn es um höhere Summen geht:  

• Im Berichtsjahr beklagten mehrere pensionierte Berufssoldatinnen und -soldaten die schleppende 
Bearbeitung ihrer Beihilfeanträge mit hohen Arztrechnungen durch das Bundesverwaltungsamt. Die Dauer 
lag zum Teil bei vier Wochen oder mehr. Die Betroffenen mussten gegenüber den Ärzten in Vorleistung gehen. 
Je nach Behandlung und Medikation kann es dabei schnell um Forderungen bis zu einer fünfstelligen Höhe 
gehen. 

Aus Fürsorgegründen sollte das Bundesverwaltungsamt Anträge mit hohen Summen priorisiert bearbeiten. Es ist 
gut, dass das Verteidigungsministerium das Innenressort, welches hier die Dienstaufsicht führt, auf die 
Dringlichkeit einer zügigen Beihilfebearbeitung hingewiesen hat, insbesondere bei kurzfristig fälligen und über 
eine Grenze von 2.500 Euro hinausgehenden Aufwendungen. 
Positiv ist zudem, dass das Bundesministerium des Innern und für Heimat die Absicht verfolgt, die Frist zur 
Einreichung von Beihilfeanträgen von einem Jahr im Rahmen der nächsten Änderungsverordnung zur 
Bundesbeihilfeverordnung auf drei Jahre auszuweiten. Das eröffnet den Antragstellerinnen und Antragstellern 
gerade bei kleineren Rechnungsbeträgen die Möglichkeit, diese zu sammeln und in nur einem Beihilfeantrag zu 
bündeln, was wiederum die Bearbeitung im Bundesverwaltungsamt entlastet. 

Trennungsgeld 

Die Bundeswehr erwartet von ihren Soldatinnen und Soldaten, flexibel zu sein und bei dienstlicher Notwendigkeit 
den Dienstort zu wechseln. Um die Folgen einer solchen Maßnahme abzumildern, bezahlt der Dienstherr – 
vereinfacht ausgedrückt – den Betroffenen den Umzug zur neuen Dienststelle oder Trennungsgeld, um zur 
bisherigen Wohnung pendeln zu können. Um die notwendige zügige Abrechnung zu gewährleisten, hatte die 
Bundeswehr in den inländischen Dienststellen bis Ende des Jahre 2021 die IT-Anwendung System Management 
Stiewi eingeführt. Davon sind bestimmte Bereiche aber noch ausgeschlossen: 

• Ein Soldat an einer Betreuungsstelle für Zivilberufliche Aus- und Weiterbildung bemängelte die lange 
Bearbeitungszeit von Anträgen auf Trennungsgeld und Reisebeihilfen. Bei der Überprüfung stellte sich 
heraus, dass die Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer diese noch in Papierform stellen müssen. Stiewi 
sei für diesen Personenkreis derzeit nicht vorgesehen, so das Verteidigungsministerium. 

Das ist nicht nachvollziehbar, denn Kommandierungen auf Lehrgänge oder zur Ausbildung sind typische Fälle 
von Trennungsgeld und Reisebeihilfen.  
Wenn die Dienstzeit von Soldatinnen und Soldaten endet und sie in den vorausgegangenen zehn Jahren 
mindestens einmal mit Zusage der Umzugskostenvergütung an einen anderen Ort umgezogen sind, kann ihnen 
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der Dienstherr unter den Voraussetzungen von § 4 Absatz 3 Bundesumzugskostengesetz die Kosten für den 
sogenannten Endumzug erstatten. Bei Dienstzeitverlängerungen gilt es die Zehnjahresfrist zu beachten: 

• Die freiwillige Verlängerung der Dienstzeit um zwei Jahre hätte bei einem Berufssoldaten dazu geführt, dass 
er mit dem neu festgesetzten Dienstzeitende diese Frist überschritten und keine Erstattung der Kosten für den 
Endumzug nach Bayern erhalten hätte. Besonders war er darüber verärgert, dass ihn bei der Beantragung 
der Dienstzeitverlängerung niemand auf diese Konsequenz hingewiesen hatte. Das Verteidigungsministerium 
sagte zu, der Petent werde ein Jahr vor dem neuen Dienstzeitende aus dienstlichen Gründen unter Zusage 
der Umzugskostenvergütung nach Bayern versetzt. Mache er davon Gebrauch und halte alle Vorgaben ein, 
erfülle er die Voraussetzungen für den Bezug der Umzugskostenvergütung für den letzten Umzug.  

Die im Sinne des Soldaten gefundene Lösung ist zu begrüßen. Ebenso zweckmäßig ist die Ankündigung des 
Ministeriums, die Personalführung zu sensibilisieren, in solchen Fällen mögliche Auswirkungen auf einen 
Endumzug im Blick zu behalten. 

Bahnfahren in Uniform 

Das kostenlose Bahnfahren in Uniform für Soldatinnen und Soldaten ist ein Erfolgsmodell und hat sich etabliert. 
Nach Angaben des Verteidigungsministeriums lag die Anzahl der getätigten Buchungen im Mai des Berichts-
jahres bereits bei insgesamt vier Millionen Fahrkarten. Das Projekt hat die Sichtbarkeit der Bundeswehr in der 
Gesellschaft deutlich erhöht und auch dazu geführt, dass Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter gern auf die 
Unterstützung von Bundeswehrangehörigen bei Havarien oder Schwierigkeiten zurückgreifen. Gänzlich anders 
verhielt es sich im Sommer des Berichtsjahres: 

• In mehreren Fällen von überfüllten Zügen ordnete das Bahnpersonal per Lautsprecherdurchsage an, dass 
gezielt alle Soldatinnen und Soldaten den Zug zu verlassen hätten. In einem Fall zog es sogar die 
Bundespolizei hinzu, um das Hausrecht durchzusetzen und die uniformierten Bundeswehrangehörigen 
hinauszugeleiten. Das Verteidigungsministerium nahm die Vorfälle sehr ernst und wandte sich unverzüglich 
an die Deutsche Bahn AG. Diese drückte ihr tiefes Bedauern aus und bat die betroffenen Soldatinnen und 
Soldaten um Entschuldigung. Die explizite Ansprache von Bundeswehrangehörigen bei den notwendigen 
Teilräumungen der Züge sei nicht im gemeinsamen Interesse gewesen, und es habe eine diesbezügliche 
Sensibilisierung des Personals stattgefunden. 

Besonders hervorzuheben ist hier die deutliche und äußerst schnelle Reaktion des Ministeriums. Innerhalb von 
nicht einmal vier Wochen klärte es die gesamte Angelegenheit mit der Deutschen Bahn AG. Auch war es sehr 
zielführend, die Truppe darüber mithilfe des internen Nachrichtenportals YNSIDE zu informieren.  
Im Berichtsjahr kam zudem vereinzelt Kritik an den Buchungsbedingungen für Soldatinnen und Soldaten auf, da 
sich die Bundeswehr-Tickets weder stornieren noch umtauschen lassen. Außerdem gilt im Fernverkehr eine feste 
Zugbindung. Der Wunsch nach mehr Flexibilität ist zwar verständlich, aus Kostengründen aber nicht realisierbar. 
Schließlich muss die Bundeswehr jede einzelne gebuchte Fahrkarte bezahlen. Sehr zweckmäßig war daher eine 
vom Ministerium Anfang 2023 gestartete Kommunikationsoffensive, um die Truppe über einen sinnvollen und 
ressourcenschonenden Umgang mit dem Angebot zu informieren. Soldatinnen und Soldaten sollten Fahrkarten 
deshalb so buchen, als würden sie diese selbst zu bezahlen haben. 
Diensthundeführer, deren Hunde das Detektieren von Sprengstoffen und den Einsatz gegen Menschen beherr-
schen, dürfen mit diesen nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Wollen sie das kostenlose Bahnfahren in 
Uniform etwa zum Pendeln nutzen, sind sie auf eine Unterbringung ihres Hundes in der Kaserne angewiesen:  

• Ein Diensthundeführer mit einem solchen Hund monierte, dass seit 2016 die Zwingeranlage in der Kaserne 
des Fallschirmjägerregiments 26 in Zweibrücken gesperrt sei. Er müsse den Hund daher stets mit sich führen 
und mit dem Auto nach Hause pendeln. Aufgrund der Eingabe erarbeiteten die Verantwortlichen vor Ort eine 
zufriedenstellende Lösung. Seit Ende Mai 2023 stehen vier mobile Zwingeranlagen zur Verfügung, in denen 
der Petent sowie seine Kameradinnen und Kameraden während ihrer Abwesenheit die Diensthunde 
unterbringen und durch sogenannte Diensthundeführer im Dienst betreuen lassen können.  

Die Initiative zur Schaffung dieser Übergangslösung ist beispielhaft für das pragmatische und kameradschaftliche 
Denken in der Truppe. Dies ändert allerdings nichts daran, dass ein Neubau der Zwingeranlage dringend nötig ist.  
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Arbeitszeit  

Regelmäßig in der Kritik von Soldatinnen und Soldaten stehen die Vorgaben der Arbeitszeit nach dem 
Soldatengesetz und der Soldatenarbeitszeitverordnung (SAZV).  

• Viele Vorgesetzte empfinden die Regelungen als zu streng und wünschen sich mehr Flexibilität im 
Dienstalltag. Auch wenn beispielsweise bei Ausbildungsvorhaben die Möglichkeit bestehe, zeitintensive 
Abschnitte und Inhalte im Rahmen des sogenannten Ausnahmetatbestands durchzuführen, sei der 
entsprechende Genehmigungsprozess mitunter sehr langwierig.  

Es ist daher gut, dass das Bundesministerium der Verteidigung die Weiterentwicklung der arbeitszeitrechtlichen 
Regelungen der Streitkräfte vorantreibt. In einer ersten Phase hat es die Durchführungsbestimmungen zur 
Soldatenarbeitszeitverordnung überarbeitet und im Juni 2023 neu herausgebracht. Unter dem Gesichtspunkt der 
Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung fanden dabei die Steigerung der personellen Einsatz-
bereitschaft wie auch der Anstieg von Ausbildungs- und Übungsvorhaben Berücksichtigung. Ziel war es, 
insbesondere Regelungen zu schaffen, die aus sich heraus verständlich und umsetzbar sind und sich an den 
Erfordernissen der mit der Anwendung befassten Soldatinnen und Soldaten ausrichten. Zudem besteht nun die 
Möglichkeit, den Dienst außerhalb der Regelungen des Grundbetriebes moderat auszuweiten. Auf diese Weise 
kann die Truppe mehrtägige Ausbildungs- und Übungsvorhaben mit einer zusammenhängenden Dauer von mehr 
als 24 Stunden einschließlich der erforderlichen Erholungszeiten realitätsnäher und auch ohne einen Bezug zu 
einem konkret bevorstehenden Einsatz im Ausnahmetatbestand durchführen. Für die neuen Bestimmungen ist 
eine Evaluation über den Zeitraum eines Jahres vorgesehen. 
Parallel dazu untersuchte die Bundeswehr in einer zweiten Phase, welche gesetzlichen und untergesetzlichen 
Änderungsbedarfe auf dem Gebiet der Soldatenarbeitszeit bestehen. Im Vordergrund steht hierbei weiterhin, einen 
ausreichenden Ausgleich zwischen der Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft und der Gewährleistung von 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu finden. Das Ergebnis der hierzu noch fortdauernden Beratungen bleibt 
abzuwarten. 
Eine dahingehende weite Auslegung der Soldatenarbeitszeitverordnung testete zum Ende des Berichtsjahres das 
3. Minensuchgeschwader in Kiel in dem sechsmonatigen Pilotprojekt Viertagewoche:  

• Die Dienstpläne für die zur See fahrenden Soldatinnen und Soldaten werden so erstellt, dass am Freitag 
grundsätzlich keine Aufträge anfallen – es sei denn, eine Seefahrt steht an. Somit können die in dem 
Pilotprojekt Beteiligten in den Wochen, die sie im Heimathafen verbringen, verlässlich mit einem freien 
Freitag planen, was nicht nur die Attraktivität der Marine steigern, sondern auch zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Dienst beitragen soll. 

Die Wehrbeauftragte setzt sich zudem dafür ein, die Umsetzung der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie zeitnah 
grundlegend zu überarbeiten und an die Bedürfnisse der Bundeswehr und ihrer Soldatinnen und Soldaten 
anzupassen, weil einige der bisher in der Soldatenarbeitszeitverordnung enthaltenen Regelungen nicht zu 
Streitkräften passen. 
Nach wie vor hat die Bundeswehr kein einheitliches Zeiterfassungssystem. Die Vereinheitlichung ist sinnvoll, 
für die weit überwiegende Anzahl der Bundeswehrstandorte ist aber die generelle Einführung eines elektronischen 
Zeiterfassungssystems noch wichtiger. Konkret muss die Bundeswehr etwa 600 Dienststellen mit circa 4.000 
Terminals ertüchtigen sowie rund 290.000 Dienst- und Truppenausweise digitalisieren und entsprechende 
Arbeitszeitkonten einrichten. Hinzu kommt die Schulung des Personals. 
Nachdem die Bundeswehr 2005 erste Dienststellen mit einer einfachen elektronischen Arbeitszeiterfassung 
ausgestattet hatte und seit 2016 an einer flächendeckenden Lösung arbeitete, erfolgte 2020 die Ausschreibung und 
2021 die Vergabe für ein elektronisches Zeiterfassungssystem. Es sollte bis Ende 2022 ein Pilot mit 
anschließender Auswertung und Anpassungen folgen. Geplant war dann der Beginn der flächendeckenden 
Einführung ab Mitte 2023. Dieser Zeitplan scheiterte allerdings am Gesamtvertrauenspersonenausschuss im 
Bundesministerium der Verteidigung. Dieser verweigert bislang seine Zustimmung zur Einführung des neuen 
elektronischen Arbeitszeiterfassungssystems im Rahmen des Beteiligungsverfahrens. Der Gesamtvertrauens-
personenausschuss begründet seine Haltung mit ungeklärten Datenschutzfragen. Darüber hinaus könne das neue 
System die unzähligen und mitunter sehr komplexen Konstellationen der verschiedenen Arbeitszeiten aller 
Dienststellen der Bundeswehr nicht abbilden. 
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In dieser Situation entschied das Ministerium, Dienststellen mit Altsystemen, deren Nutzung dort erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten, mit Einzelmaßnahmen zu ertüchtigen. Die örtlichen Personalvertretungen 
befürworteten diesen Schritt. Eine vollständige Erneuerung der Systeme an zunächst drei ausgewählten Stand-
orten scheiterte allerdings an einem Antrag, den der Hauptpersonalrat beim Bundesministerium der Verteidigung 
beim Verwaltungsgericht Köln gestellt hatte. Dieser forderte die grundsätzliche Unterlassung der Nutzung der 
neuen Systeme in allen Dienststellen der Bundeswehr. Betroffen waren das Landeskommando Bayern, das 
Internationale Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg und das Zentrale Institut des Sanitätsdienstes in 
Kiel. Wann mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu rechnen ist, konnte das Ministerium am Jahres-
ende 2023 noch nicht absehen. Zwischenzeitlich bemüht sich das Ministerium, alle nötigen Vorarbeiten für eine 
flächendeckende Einführung der einheitlichen automatisierten elektronischen Arbeitszeiterfassung 
voranzutreiben. Mit dem Rollout im Rahmen des Pilotverfahrens könnte etwa zwei Monate nach Vorliegen der 
Zustimmung des Gesamtvertrauenspersonenausschusses gestartet werden. Ungeachtet noch offener Fragen ist ein 
Fortschritt bei der Einführung der elektronischen Arbeitszeiterfassung dringend notwendig. Das sollten alle daran 
Beteiligten in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen. 
Die Verzögerungen und unklaren Perspektiven führen an vielen Standorten zu Irritationen und Unverständnis: 

• Beim Besuch des Logistikbataillons 472 in Kümmersbruck zeigten sich Soldatinnen und Soldaten verwundert 
darüber, dass die Kabel für den Aufbau einer elektronischen Arbeitszeiterfassung schon etwas länger 
vorhanden seien, wann der Einbau von Erfassungsgeräten erfolge, wisse man aber nicht.  

• Die gleiche Situation liegt auch in Neubrandenburg bei der Panzergrenadierbrigade 41 vor. Dort wartet man 
seit nunmehr acht Jahren auf die Fertigstellung der seitdem vorhandenen Vorrichtungen. Der Standort ist 
zudem leider weder für die Pilotphase noch als Einzelmaßnahme eingeplant. Zu hoffen ist, dass der Standort 
in der noch in Bearbeitung beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr (BAAINBw) beim Rollout möglichst früh Berücksichtigung findet. 

An Standorten, die bereits über inzwischen veraltete elektronische Zeiterfassungssysteme verfügen, gibt es in der 
aktuellen Lage nicht selten Unmut darüber, dass Defizite an den genutzten Tools nicht behoben werden können. 
Begründet wird dies mit dem Hinweis darauf, dass die einheitliche elektronische Zeiterfassung bald komme und 
man daher nicht mehr in die Altsysteme investiere: 

• Eine Soldatin, die sich tief in die Materie der Arbeitszeiterfassung mit dem AZE-Tool an ihrem Standort 
eingearbeitet hatte, berichtete über dessen offensichtliche Mängel. Die Erfassung der tatsächlichen 
Arbeitszeit sei damit nicht gewährleistet. Das Verteidigungsministerium räumte ein, dass es im Einzelfall bei 
der Betrachtung der wöchentlichen Arbeitszeit auf den ersten Blick zu nicht plausiblen Werten kommen 
könne. Mit Einführung der flächendeckenden, statusübergreifenden automatisierten Zeiterfassung werde sich 
das Problem lösen. 

Etwas anders ist die Lage in den Bundeswehrkrankenhäusern.  

• So wird die Arbeitszeit am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm zwar bereits digital erfasst, Anträge zur 
Vergütung der zusätzlichen Arbeitszeit müssen aber noch manuell für jeden Berechtigten erstellt werden. Das 
bedeutet einen enormen Arbeitsaufwand. In Verbindung mit Personalproblemen in der zuständigen Abteilung 
kam es in Ulm zu einem erheblichen Rückstau.  

Für die Bundeswehrkrankenhäuser wird aufgrund der sehr eigenen Umstände der Personaleinsatzplanung an 
Krankenhäusern ein eigenes IT-System „Personaleinsatzplanung“ eingeführt. Die gute Nachricht ist, dass in 
Berlin das neue System bereits in Nutzung ist. Koblenz soll Ende März 2024, Ulm bis Ende November 2024 und 
Hamburg bis Ende Juni 2025 über das neue System verfügen. 
Wenn Soldatinnen und Soldaten Mehrarbeit leisten, sollen sie nach den Bestimmungen des Soldatengesetzes 
und der Soldatenarbeitszeitverordnung die angesammelten Stunden grundsätzlich in Form von Freizeit abbauen. 
Der dahinterstehende Sinn und Zweck ist die Gesundheitserhaltung der Truppe. Nicht immer findet dieses Prinzip 
Beachtung: 

• Die Eingaben mehrerer Soldatinnen und Soldaten zeigten Fälle auf, in denen Vorgesetzte statt 
Freizeitausgleich vorrangig einen Ausgleich finanzieller Art für die geleistete Mehrarbeit gewährten. 

Es ist verständlich, dass es hier zu einem Spannungsverhältnis kommen kann. Beispielsweise können die Aufträge 
und Vorhaben eines Verbandes dazu führen, dass Freistellungen über einen längeren Zeitraum mit der 
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Auftragserfüllung nicht vereinbar sind. Dennoch sollten alle Vorgesetzten dafür sorgen, dass diese Fälle die 
Ausnahme bleiben und die Dienstbefreiung nach Mehrarbeit die Regel bleibt. Wenn es nicht anders möglich ist, 
sind sie gefordert, um Verständnis für die Entscheidung zu werben und das Erfordernis einer finanziellen 
Abgeltung nachvollziehbar zu erläutern. 

Verpflegung und bewirtschaftete Betreuung 

Die Verpflegung der Truppe mit frischem und nahrhaftem Essen ist ein essenzieller Baustein des täglichen 
Grundbetriebs der Streitkräfte. Zugleich betrifft sie auch Belange der Landes- und Bündnisverteidigung, des 
internationalen Krisenmanagements, des Heimatschutzes, der nationalen Krisen- und Risikovorsorge, der Partner-
schaft und Kooperation sowie der humanitären Not- und Katastrophenhilfe. Verantwortlich für diese Versorgung 
ist das Verpflegungsamt der Bundeswehr. Im Wesentlichen nimmt es diese wichtige Aufgabe durch seine 
Truppenküchen wahr, die deswegen auf eine ausreichende Personalausstattung angewiesen sind. Darüber hinaus 
gewährleistet das Amt die Versorgung mithilfe der Einpersonenpackungen (EPa) sowie der Feldküchen. Das seit 
den 1980er Jahren genutzte System „Taktische Feldküche 250 Mann“ konnte die Hygienevorschriften und die 
Anforderungen der aktuellen lebensmittelrechtlichen Gesetze in den vergangenen Jahren zunehmend nicht mehr 
einhalten. Auch das Alter der Systeme führte zu immer mehr Aussonderungen, sodass hier eine Fähigkeitslücke 
entstanden war. Zu begrüßen ist daher, dass die Bundeswehr im Berichtsjahr die erste von insgesamt 85 
„Zwei-Container-Küchen“ in Empfang nahm. Die restlichen sollen in den nächsten Jahren folgen. Diese 
neuentwickelten mobilen Feldküchen bieten, wie auch die alte Baureihe, Verpflegungskapazitäten für bis zu 250 
Personen. Unter Einhaltung aller lebensmittelhygienischen Bestimmungen ist ein autarker Betrieb über 
24 Stunden möglich. Die Systeme sind zudem besonders energieeffizient, weil sie beispielsweise die Abwärme 
des Generators für das Vorwärmen des Kochwassers nutzen können. 
Auf Truppenbesuchen sind die durch Lunchpakete anfallenden Abfallmengen ein wiederkehrendes Thema: 

• Viele Soldatinnen und Soldaten konsumieren die bereitgestellten Speisen nicht vollständig, weshalb etliche 
unverzehrte Lebensmittel übrigbleiben und entsorgt werden.  

Wenngleich an erster Stelle die Optimierung der Menge an bereitgestellten Waren anzustreben ist, sollte die 
Bundeswehr im Interesse der Nachhaltigkeit auch weiterhin an Lösungen arbeiten, die eine Weiterverwendung 
insbesondere original verpackter Lebensmittel entweder durch eine erneute Ausgabe an die Truppe oder außerhalb 
der Bundeswehr durch Spenden an karitative Einrichtungen erlaubt. Es ist bedauerlich, dass das ursprünglich für 
Ende 2022 in Aussicht gestellte Ergebnis der diesbezüglichen Prüfung durch das Verpflegungsamt der Bundes-
wehr immer noch aussteht. 
Die Ausgestaltung der Gemeinschaftsverpflegung passt die Bundeswehr im Zuge einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung ständig an und berücksichtigt dabei auch gesellschaftliche Entwicklungen und Forderungen 
wie die Nachhaltigkeit. Zugleich muss das Verpflegungsamt die hohen Anforderungen an die Versorgung der 
Soldatinnen und Soldaten im Einsatz und in Krisensituationen – beispielsweise bei zerstörter Infrastruktur, Strom-
ausfällen, gestörten Lieferketten oder eingeschränktem Lebensmittelangebot – erfüllen und stets eine schnelle und 
ausreichende Verfügbarkeit gewährleisten. Nicht alle in der Gesellschaft existierenden Ernährungsgewohnheiten 
lassen sich daher in den Verpflegungsplänen der Bundeswehr abbilden. Gleichwohl erweitert der Dienstherr das 
Angebot regelmäßig um vermehrt pflanzenbasierte und vegane Komponenten. Hilfreich ist hier der digitale 
Speiseplan, auf dem die einzelnen Komponenten mit entsprechenden Hinweisen (vegan, vegetarisch etc.) 
gekennzeichnet sind und den es seit Mai 2022 flächendeckend in allen Truppenküchen gibt. Das erhöht die 
Transparenz des Angebots und bietet Orientierung bei der Zusammenstellung der Gerichte. 
Für Irritation sorgten im Oktober 2023 Berichte über eine Kürzung des Verpflegungsangebotes der 
Truppenküchen ab Januar 2024: 

• Das Verpflegungsamt der Bundeswehr veröffentlichte eine Mitteilung, wonach es eine Reduzierung des 
Angebots anstrebe, „um der Preisdynamik des Marktes Rechnung zu tragen, aber auch aus Gründen der 
Nachhaltigkeit“. Die geplante Streichung umfasste Rindfleischprodukte, tiefgekühlten Fisch und frisches 
Obst wie beispielsweise Honig- und Wassermelonen, Aprikosen, Pfirsiche, Kirschen, Erdbeeren, 
Mandarinen, Orangen, Kiwi, Grapefruit und rote Tafeltrauben. Die Rinderroulade (gegart, Tiefkühlkost) 
sollte zumindest „für die Weihnachtsfeiertage“ weiterhin bestellbar sein. Gegenüber der Wehrbeauftragten 
kritisierte die Truppe insbesondere, dass als einzige Information dazu ein zweiseitiges, in bürokratisch-
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administrativer Sprache gehaltenes Schreiben vorlag. In seiner Stellungnahme hob das 
Verteidigungsministerium hervor, etwaige routinemäßige Anpassungen des Verpflegungsplans stimmten 
Fachleute des Verpflegungsamtes der Bundeswehr sowie des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr und das Bundesministerium der Verteidigung miteinander ab. Zugleich 
stellte es klar, dass eine Umsetzung der geplanten Reduzierungen des Warenkorbs der Truppenküchen nicht 
beabsichtigt sei. 

Dieses Ergebnis ist zufriedenstellend. Nicht nachvollziehbar ist dagegen die bundeswehrinterne Kommunikation. 
Die Mitteilung des Verpflegungsamtes bezeichnete das Ministerium als „Vorschläge“, der Wortlaut – wie er auch 
seinen Weg in die Truppe fand – ließ allerdings auf eine Weisung schließen, was zu einer erheblichen Verunsiche-
rung führte. Unabhängig davon stieß schon die Reihe an geplanten Streichungen von Obst aus dem Warenkorb 
auf Unverständnis. Es wäre nicht im Sinne der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr gewesen, wenn der 
Truppe gerade einmal Äpfel, Birnen, Bananen und grüne Tafeltrauben als Frischobst bei der Gemeinschafts-
verpflegung verblieben wären. Insgesamt war der Vorgang der Sensibilität des Themas und der Bedeutung eines 
zufriedenstellenden Angebots der Truppenküchen für die Moral der Truppe nicht angemessen. 
Besonders wichtig ist eine abwechslungsreiche und gute Verpflegung im Einsatz, auf Übungen und auf See, wenn 
die Truppe auf keine alternativen Angebote zurückgreifen kann. Üblicherweise sind die Soldatinnen und Soldaten 
in solchen Fällen zur Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung verpflichtet. Mit Ausnahme der Freiwillig 
Wehrdienst- und Reservedienst Leistenden müssen sie dafür Verpflegungsgeld zahlen, das in der Regel unmittel-
bar mit der zustehenden Aufwandsvergütung nach dem Bundesreisekostengesetz aufgerechnet wird. Diese 
Vereinfachung kann mitunter dazu führen, dass Soldatinnen und Soldaten dies irrtümlich als unentgeltliche 
Bereitstellung von Truppenverpflegung wahrnehmen. Die Vorschriftenlage kann allerdings auch zu einem 
widersprüchlichen Ergebnis führen, wie die Eingabe eines Angehörigen der Fregatte BAYERN zeigte: 

• Bei einer knapp zweiwöchigen Ausbildungsfahrt auf See im Frühjahr 2023 führten technische Probleme zu 
einer vorzeitigen Rückkehr des Schiffes nach Wilhelmshaven. Um den größtmöglichen Ausbildungserfolg zu 
erzielen, entschied die Schiffsführung, die Seefahrt im Hafen simuliert fortzusetzen. Das nächste 
Ausbildungsvorhaben lief wegen der anhaltenden technischen Schwierigkeiten komplett als simulierte 
Seefahrt im Hafen ab. Auf Unverständnis stieß beim Petenten, dass die Besatzungsangehörigen für die Tage 
im Hafen – anders als für die Tage auf See – keine Erstattung des Verpflegungsgeldes erhielten, obwohl die 
Rahmenbedingungen dieselben gewesen seien. Begründet sei dies, so das Verteidigungsministerium, in den 
Regelungen des Reisekostenrechts, wonach eine Dienstreise einen Aufenthalt „außerhalb der Dienststätte“ 
voraussetze. Ohne diesen bestehe kein Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung. Da das Schiff bei der 
simulierten Seefahrt im Heimathafen gelegen habe, sei diese Voraussetzung nicht erfüllt gewesen. 

Auch wenn die Rechtslage dies so bestimmt, ist das Resultat unbefriedigend. Genauso wie auf See befand sich 
die Besatzung im Hafen im 24-Stunden-Dienst. Ihr war jeder Landgang untersagt, wodurch keine Möglichkeit 
bestand, sich selbst zu verpflegen. Abgesehen von dem eingeschränkten Betrieb der Anlagen lag der einzige 
Unterschied zwischen der Seefahrt und der simulierten Seefahrt in der geographischen Position. Dass der Petent 
dies als Ungleichbehandlung empfand, ist nachvollziehbar. Eine Änderung der entsprechenden Bestimmungen 
des Reisekostenrechts wäre daher wünschenswert. 
Die bewirtschaftete Betreuung der Bundeswehr steht vor ganz anderen Herausforderungen als die 
Truppenküchen. Ihre Einrichtungen, die überwiegend in Form von Heimbetrieben und -gesellschaften organisiert 
sind, mussten im Berichtsjahr vor allem mit Fachkräftemangel sowie Lohn- und weiteren Kostensteigerungen 
kämpfen. Als Orte der Kommunikation und Kameradschaftspflege haben sie für die Truppe aber eine besondere 
Bedeutung. Es ist von unschätzbarem Wert, wenn Kameradinnen und Kameraden auch nach Dienst in 
angenehmer Atmosphäre bei einem guten Angebot an Speisen und Getränken zu günstigen Preisen zusammen-
kommen können. Vor diesem Hintergrund stellt die Bundeswehr den Betreiberinnen und Betreibern die 
Räumlichkeiten der Betreuungseinrichtungen kostenlos zur Verfügung. Aus gleichem Grund erfolgt zudem häufig 
die Abordnung von Personal in Form von Ordonnanzkräften. Dies ist eine gewichtige flankierende Säule der 
bewirtschafteten Betreuung, und es ist gut, dass eine Aktualisierung des Ordonnanzenerlasses ansteht. Trotz 
dieser unterstützenden Rahmenbedingungen konnten die Betreuungseinrichtungen die gestiegenen Ausgaben im 
Berichtsjahr zum Teil nicht kompensieren. Es wirkt sich daher entscheidend aus, ob die Bundeswehrangehörigen 
eines Standortes, seien sie zivil oder militärisch, ihre Betreuungseinrichtungen regelmäßig aufsuchen und deren 
Angebot in Anspruch nehmen. Andernfalls können Heimgesellschaft oder Heimbetrieb nicht kostendeckend 
wirtschaften. Nicht wenige Pächter müssen dann aufgeben: 
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• Bei einem Truppenbesuch der Wehrbeauftragten an der Marineunteroffizierschule in Plön klagten 
Soldatinnen und Soldaten über die unzureichende Betreuungssituation. Die Bewirtschaftung des 
Mannschaftsheimes habe die Pächterin angeblich aufgrund der strengen Vorgaben des Verpflegungsamtes 
aufgegeben. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie den Vertrag wegen zu geringer 
Besucherzahlen Ende 2021 gekündigt hatte. Eine Neuausschreibung blieb mangels Bewerberinteresses 
erfolglos, weshalb das Verpflegungsamt der Bundeswehr die Anforderungen in der Leistungsbeschreibung 
auf ein Mindestmaß reduzierte. Nachdem der einzige Interessent das Mannschaftsheim im Dezember 2022 
wieder in Betrieb genommen hatte, bat er nur kurze Zeit später – Mitte April 2023 – um Auflösung des 
Bewirtschaftungsvertrags. Der Grund dafür war erneut Unwirtschaftlichkeit infolge ausbleibender Gäste. 

Es ist verständlich, dass eine erneute Ausschreibung allen Beteiligten nicht zielführend erscheint, da eine 
Änderung der Situation offensichtlich nicht zu erwarten ist. Erfreulich ist, dass die Messegesellschaft der 
Marineunteroffizierschule seit Mai 2023 die Betreuung aller Laufbahngruppen sicherstellt. 
Erfolgreicher verlief ein Ausschreibungsverfahren am Standort Rheine: 

• Die Bundeswehr nahm die Theodor-Blank-Kaserne nach einer zwischenzeitlichen Schließung im April 2020 
wieder in Betrieb, verzichtete aber aufgrund der damaligen geringen Personalstärke (rund 100 Soldatinnen 
und Soldaten) auf eine Ausschreibung der bewirtschafteten Betreuung. Inzwischen ist der Standort auf rund 
550 Soldatinnen und Soldaten sowie weiteres Personal aufgewachsen. Diese Betreuungsstärke, insbesondere 
mit ihren etwa 190 Rekrutinnen und Rekruten, lässt hoffen, dass die dort stationierten Kräfte das Angebot 
annehmen und einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen. Es ist daher erfreulich, dass sich im Sommer des 
Berichtsjahres ein Pächter finden ließ, der den Heimbetrieb im August 2023 öffnete. 

Wenn Pächterinnen oder Pächter wechseln, können sie selten die Betriebserlaubnis übernehmen, weil 
regelmäßig neue hygienische Vorgaben zu beachten sind und für sie kein Bestandsschutz gilt. Oftmals sind 
entsprechende Baumaßnahmen notwendig, deren Umsetzung aufgrund der überlasteten Landesbauverwaltungen 
regelmäßig auf sich warten lässt. In diesen Fällen sind kreative Lösungen gefragt, wie in folgendem Fall:  

• Nach der Schließung des Mannschaftsheims am Standort Wunstorf Ende 2021 ließ die vorhandene 
Infrastruktur aus lebensmittelhygienischer Sicht keine Neuverpachtung zu. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse 
bewertete den Neubau des Betreuungsgebäudes als die sinnvollste Variante. Bis dahin können die 
Mannschaften und vergleichbaren Zivilbeschäftigte das Offiziersheim mitnutzen. 

Wichtig ist ebenfalls, dass alle Beteiligten eine offene Kommunikation pflegen. Ein positives Beispiel gab es beim 
Spezialpionierregiment 164 in Husum: 

• Die Wehrbeauftragte erfuhr während ihres Truppenbesuchs, dass das Mannschaftsheim vor allem auch 
aufgrund seiner Ausstattung bei den Soldatinnen und Soldaten sehr unbeliebt sei. Die dazu eingeleitete 
Überprüfung veranlasste den zuständigen Regionalmanager des Verpflegungsamtes der Bundeswehr, sich 
mit den Vertrauenspersonen der dort stationierten Einheiten zusammenzusetzen und die vorgebrachte Kritik 
am darauffolgenden Tag mit dem Betreiber zu erörtern. Gemeinsam erarbeiteten sie Optimierungs-
möglichkeiten, zudem unterstützte das eingeschaltete Bundeswehr-Dienstleistungszentrum bei der 
Bereitstellung einer moderneren Möblierung. 

Der Fall zeigt, dass Kritik an Verpflegung, Preisen oder Ausstattung auch bei den Betreiberinnen und Betreiber 
ankommen muss, damit sie darauf reagieren können. Sonst kommt es schlimmsten Fall zu einem Teufelskreis, 
wenn die Besucherzahlen weiter zurückgehen und ein wirtschaftlicher Betrieb immer schwieriger wird. Beide 
Seiten sollten sich dieses Aspektes bewusst sein. 
Eine Evaluierung des Verteidigungsministeriums zum Prozess der Neuausrichtung der bewirtschafteten 
Betreuung hatte bereits 2017 vorausgesagt, dass die Heimbetriebe in der bestehenden Struktur mittel- bis 
langfristig nicht wirtschaftlich zu betreiben seien. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die Bundeswehr 
das „Modell Kasino“ entwickelt. Dessen Kerngedanke besteht darin, ein attraktives und zeitgemäßes Betreuungs-
angebot auf den jeweiligen Standort zuzuschneiden und nur noch einen Dienstleister pro Liegenschaft zu haben, 
damit keine Konkurrenz mehr zwischen verschiedenen Betreiberinnen und Betreibern in einer Kaserne besteht. 
Um zu prüfen, wie erfolgreich dieses Projekt an den acht Pilotstandorten verläuft, führte das Verteidigungs-
ministerium von September 2022 bis Mai 2023 eine Nutzerbefragung durch. Ernüchternd war die äußerst geringe 
Beteiligungsquote, die bei einer Folgebefragung schon deutlich höher lag, insgesamt allerdings noch nicht 
zufriedenstellend war. Danach herrscht grundsätzlich Zufriedenheit hinsichtlich der Qualität der Speisen, dem 
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individuellen Ambiente der jeweiligen Kasinos und der Freundlichkeit des Personals, bei der es gleichwohl noch 
Raum für individuelle Verbesserungen gibt. Potenzial besteht auch bei den Betreibern der Kasinos, besser zu 
kommunizieren, noch zuverlässiger zu arbeiten, mehr Eigeninitiative bei Veranstaltungen zu zeigen und Preise 
transparenter auszuweisen. Auch hier gilt, dass sowohl Betreiber- als auch Nutzerseite zusammen in der 
Verantwortung stehen, für ein Gelingen dieses Projektes zu sorgen. 
An einigen Standorten der Bundeswehr betreiben die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung 
(EAS) und die Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (KAS) OASE-Betreuungseinrichtungen. 
Diese sind vielen Soldatinnen und Soldaten vor allem aus den Auslandseinsätzen ein Begriff, doch auch in der 
Heimat sind sie – ebenso wie die Heimbetriebe und Heimgesellschaften – eine beliebte Alternative zur 
Truppenküche und Synonym für gute Speisen, entspannte Atmosphäre sowie gemütliches Beisammensein. Die 
Betreuung der Truppe ist ein höchst wichtiges Thema, insbesondere in Zeiten einer Pendlerarmee und 
zunehmender Anonymisierung der Gesellschaft. Die EAS und KAS übernehmen hier eine zentrale Funktion. Sie 
bieten der Truppe eine große Bandbreite an unterschiedlichen Angeboten und tragen damit ganz wesentlich zu 
Kameradschaft und Zusammenhalt auch außerhalb des Dienstes bei. Dadurch ermöglichen sie es den Soldatinnen 
und Soldaten, von den Herausforderungen des Dienstalltags abzuschalten, und stärken so die Streitkräfte. Das 
große Engagement aller Beteiligten, speziell auch der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, verdient 
Anerkennung und Dank. 

Militärseelsorge 

Die Militärseelsorge ist ein integraler Bestandteil der Truppe. Davon konnte sich die Wehrbeauftragte im 
Berichtsjahr im Rahmen von Truppenbesuchen sowie zahlreichen Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Militärseelsorge überzeugen. Die enorme Bedeutung für Soldatinnen und Soldaten resultiert dabei schon 
längst nicht mehr nur aus der reinen Sicherstellung des Anspruches auf Seelsorge und ungestörter Religions-
ausübung. Vielmehr zeichnet sich eine attraktive militärseelsorgerische Arbeit durch einen offenen und pragma-
tischen Unterstützungs- und Beratungsansatz aus, die jedem Soldaten und jeder Soldatin – unabhängig von der 
persönlichen Religionszugehörigkeit – offenstehen. Das Angebotsspektrum reicht dabei von der Durchführung 
des Lebenskundlichen Unterrichts über die Organisation von Rüst- und Freizeitangeboten (auch für die Familie) 
bis hin zum unmittelbaren persönlichen Beistand. Im Zusammenhang mit der Ausbildung der ukrainischen 
Soldatinnen und Soldaten wurde ebenfalls die Bedeutung der Militärseelsorge deutlich: 

•  So erfuhr die Wehrbeauftragte bei einem Truppenbesuch beim Jägerbataillon 1 in Schwarzenborn, dass die 
Militärseelsorge wichtiger Ansprechpartner sowohl für das Ausbildungs- und Sprachmittlungspersonal als 
auch für die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten ist. Zum Teil hätten ukrainische Soldatinnen und Soldaten 
darum gebeten, dass der Militärgeistliche sie segne. 

Für ihr Engagement gebührt allen Militärseelsorgerinnen und -seelsorgern Anerkennung und Wertschätzung. 
Nach Auskunft Verteidigungsministeriums waren im Berichtsjahr rund 66 Prozent aller Soldatinnen und Soldaten 
einer Glaubensrichtung zuzuordnen, während sich etwa 44 Prozent keiner Glaubensrichtung verbunden fühlten. 
In Hinblick auf die großen Konfessionen gehörten 29 Prozent der evangelischen, 21 Prozent der katholischen, 
0,1 Prozent der jüdischen sowie 1,7 Prozent der islamischen Glaubensrichtung an oder fühlten sich damit 
verbunden. Drei Prozent gaben an, einer anderen Religion anzugehören. Diese Angaben beruhen dabei auf den 
Kirchensteuermeldedaten sowie auf ersten Erkenntnissen einer empirischen Untersuchung des Ministeriums, die 
zum Zeitpunkt der Berichtserstellung aber noch nicht abschließend ausgewertet war. 
Dem gegenüber waren insgesamt 179 Militärgeistliche für die Bundeswehr tätig. Darunter 68 katholische 
Militärseelsorgerinnen und -seelsorger (inklusive Pastoralreferentinnen und -referenten), 107 evangelische 
Militärseelsorgerinnen und -seelsorger sowie vier Militärrabbiner im jüdischen Militärrabbinat. Letzteres 
befindet sich nach wie vor im Aufbau und konnte sein Betreuungsangebot, unter anderem durch die Ernennung 
von weiteren Militärrabbinern in Leipzig und Hamburg ausbauen. Mit dem Abschluss des Aufbaus sei Ende des 
Jahres 2024 oder Anfang 2025 zu rechnen. Neben der seelsorgerischen Betreuung von jüdischen Soldatinnen und 
Soldaten kann das Militärrabbinat mit Blick auf den Nahostkonflikt dazu beitragen, die Situation Israels zu 
erklären und dahingehend zu sensibilisieren, was es bedeutet, Jüdin oder Jude zu sein. 
Äußerst unbefriedigend bleibt hingegen das Fehlen einer gleichberechtigten Militärseelsorge für Soldatinnen und 
Soldaten der islamischen Glaubensrichtungen. Einerseits besteht von Seiten der Wehrbeauftragten Verständnis 
für die schwierige rechtliche Ausgangslage, die einer Implementierung über eine staatsvertragliche Regelung 
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entgegensteht, da keine vertretungsberechtigte Dachorganisation der islamischen Glaubensrichtungen in 
Deutschland existiert. Andererseits kann dieses seit Jahren bekannte Problem nicht länger zu Lasten der 
muslimischen Soldatinnen und Soldaten gehen. Die Wehrbeauftragte fordert deshalb das Bundesministerium der 
Verteidigung sehr nachdrücklich auf, zügig die seelsorgerische Betreuung durch geeignetes Personal auf 
Leistungsvertragsbasis einzurichten. Die Erarbeitung der hierfür erforderlichen ministeriell-konzeptionellen 
Grundlage wird sie aufmerksam verfolgen. Ziel muss es sein, spätestens 2025 erste seelsorgerische Angebote für 
muslimische Soldatinnen und Soldaten bereitzustellen.  
Wie wichtig die Militärseelsorge im Allgemeinen ist und wie dringend eine eigenständige islamische 
Militärseelsorge benötigt wird, zeigte sich am Beispiel der Hilfsmission in der Türkei:  

• Infolge des verheerenden Erdbebens im Februar 2023 leistete die Bundeswehr mit dem Aufbau und Betrieb 
eines Rettungszentrums über Wochen hinweg lebenswichtige Unterstützung. Unter den eingesetzten 
Soldatinnen und Soldaten befanden sich Muslime. Die seelsorgerische Einsatzbetreuung erfolgte durch zwei 
Militärgeistliche, die jedoch nicht der islamischen Konfession angehörten. Auch wenn beide 
konfessionsübergreifend eine sehr engagierte Arbeit leisteten, wurde im Rahmen einer Eingabe an die 
Wehrbeauftragte deutlich, dass sich die muslimischen Bundeswehrangehörigen im Hinblick auf ihre religiöse 
Praxis teils allein gelassen fühlten. Zudem kritisierten sie, dass die Truppenküche nicht in der Lage gewesen 
sei, halal-gerechte Speisen (ohne Zusätze von Schweinefleisch) bereitzustellen und sie über Wochen 
abwechselnd zwei vegetarische Gerichte aus den Einpersonenpackungen (EPa) hätten verzehren müssen.  

Wie alle Bereiche der Bundeswehr unterliegt die Militärseelsorge einem stetigen operativen und strategischen 
Anpassungsbedarf. Durch die Neuausrichtung der Streitkräfte auf die Landes- und Bündnisverteidigung ergeben 
sich in diesem Kontext Fragen zur weiteren Fortentwicklung. Zum einen gilt es frühzeitig zu klären, wie im Zuge 
der Stationierung der Deutschen Brigade in Litauen das militärseelsorgerische Angebot durchhaltefähig 
konzipiert werden soll. Zum anderen stellt sich im weiteren Verlauf die strategische Frage, wie der ungleich 
größere und veränderte Betreuungsbedarf im Falle eines Spannungs- und Verteidigungsfalls abgebildet werden 
kann. 
Als Grundlage für die Ethische Bildung in der Truppe soll künftig eine Vorschrift dienen. Bedauerlicherweise 
hat sich deren ursprünglich für Anfang 2023 erwartete Einführung verzögert. So lag die Vorschrift zum Zeitpunkt 
der Berichtserstellung noch der Hausleitung des Verteidigungsministeriums zur Billigung vor. Es wäre gut, wenn 
dieses zentrale Grundlagendokument, welches das Fundament für die Persönlichkeitsbildung unserer Soldatinnen 
und Soldaten legt, nun alsbald veröffentlich wird.  

18. Infrastruktur 

Mit knapp 33.000 Gebäuden verfügt die Bundeswehr über den mit Abstand größten Infrastrukturbestand auf 
Bundesebene. Seine Zusammensetzung ist höchst heterogen, sie reicht von Verwaltungsgebäuden, Ausbildungs-
einrichtungen sowie Kasernen mit Unterkünften, Büros und Werkstätten über Flugplätze, Hafenanlagen, Truppen- 
und Standortübungsplätze bis hin zu Kindertagesstätten, Krankenhäusern, Depots, Bunker- und Untertagesstätten 
und der Übungsstadt Schnöggersburg im Gefechtsübungszentrum des Heeres. Der Unterhalt und die regelmäßige 
Ertüchtigung der Infrastruktur sind eine große Herausforderung – sowohl in der Finanzierung als auch in der 
Umsetzung.  
Marode Kasernen und Dienstgebäude sind in einer Zeit, in der die Bundeswehr im harten Wettbewerb um 
ausreichend qualifiziertes Personal steht, kein Aushängeschild. Im Bereich Infrastruktur ist die Zeitenwende 
bislang kaum zu spüren. Noch viel zu häufig klagen Soldatinnen und Soldaten über einen Mangel an Stuben, 
fehlende Truppenküchen, desolate Sanitäranlagen und sanierungsbedürftige Sporthallen.  

Bestandsbauten und Bauvorhaben 

Die Bundeswehr ist eine Pendlerarmee, der Lebensmittelpunkt vieler Soldatinnen und Soldaten liegt häufig weit 
entfernt von ihrer Dienststelle. Bis zu ihrem 25. Geburtstag haben sie grundsätzlich den Anspruch, in der Kaserne 
zu wohnen. Die früher bestehende Pflicht zum Wohnen in der Gemeinschaftsunterkunft hat sich schon lange in 
ein gern in Anspruch genommenes Recht gewandelt. Andere Soldatinnen und Soldaten müssen sich dagegen eine 
Zweitwohnung in Kasernennähe suchen, sofern sie nicht im Umkreis leben und täglich nach Hause fahren können. 
Auch wenn das Pendeln über weite Distanzen der heutigen Lebensrealität entspricht, ist es häufig mit spürbaren 
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Belastungen verbunden. Die räumliche Trennung von der Familie, überfüllte und unpünktliche Züge oder hohes 
Verkehrsaufkommen sowie fehlende Freizeit können psychischen Stress auslösen. Zudem strapazieren die hohen 
Kraftstoffpreise regelmäßig das Einkommen, insbesondere bei den niedriger besoldeten Dienstgraden. Eine 
weitere Belastung ergibt sich aus der Schwierigkeit, in Ballungsräumen oder attraktiven Regionen eine bezahlbare 
Zweitwohnung zu finden. Eine Wohnmöglichkeit außerhalb der Kaserne ist aber notwendig, denn ausreichende 
Unterkunftskapazitäten, um die nicht unterkunftspflichtigen Soldatinnen und Soldaten unterzubringen, hat die 
Bundeswehr nicht. Bei ihren Truppenbesuchen hört die Wehrbeauftragte regelmäßig von diesen Problemen. 
Besonders trifft es die seegehenden Einheiten der Marine und Einheiten mit Sonderdiensten wie Schichtdiensten 
oder Rufbereitschaften. 

• Seit Einführung der Soldatenarbeitszeitverordnung muss die Truppe, um die Arbeitszeitregelungen nicht zu 
verletzen, Schiffe und Boote „freiziehen“, wenn sie im Heimathafen ankern. Die Bewachung übernehmen 
zivile Firmen, während sich die Besatzung nicht mehr an Bord aufhalten darf und sich stattdessen eine Bleibe 
an Land suchen muss. An den Marinestützpunkten ist der Wohnungsmarkt aufgrund von Tourismus jedoch 
regelmäßig sehr angespannt. Zudem befinden sich seegehende Marineangehörige häufig auf Seefahrt und 
Lehrgängen und sind unter Einbeziehung von Urlaub so zum Teil nur wenige Wochen im Jahr am Standort. 
Eine Zweitwohnung wäre insoweit kaum rentabel. Durch diese Situation leidet die Attraktivität der Seefahrt 
erheblich. 

Es ist daher ein Schritt in die richtige Richtung, dass Angehörige des 3. Minensuchgeschwaders testweise wieder 
an Bord der Schiffe übernachten dürfen. Die Soldatinnen und Soldaten sollen dadurch entspannter und motivierter 
sein, gleichzeitig soll der Dienst an Bord an Attraktivität gewinnen. Die Helmut-Schmidt-Universität der 
Bundeswehr in Hamburg begleitet dieses Pilotprojekt wissenschaftlich. 

• Im Rahmen ihres Truppenbesuches beim Feldjägerregiment 3 in München erfuhr die Wehrbeauftragte, dass 
sich einige Soldatinnen und Soldaten, die weiter entfernt wohnen, während der Rufbereitschaft nicht zu Hause 
aufhalten könnten, weil sie innerhalb von 90 Minuten in der Kaserne sein müssten. Kräfte des Schichtdienstes 
schliefen mangels anderer Unterbringungsmöglichkeiten in Schlafsäcken auf dem Dachboden des 
Dienstgebäudes. 

Sowohl für die Kräfte der seegehenden Einheiten wie für solche mit Sonderdiensten müsste die Bundeswehr 
Unterkünfte zur Verfügung stellen können. Gleiches gilt für die Nachtausbildung. Keine Soldatin und kein Soldat 
darf sich übermüdet auf einen langen Heimweg machen müssen. Die Bundeswehr sollte daher alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, mehr Stuben, Aufenthalts- und Schlafmöglichkeiten in den Kasernen insbesondere auch in den 
Heimathäfen der Flotte zu schaffen. Da, wo dies nicht möglich ist, könnten es auch unkonventionelle Lösungen 
sein, beispielsweise durch Kooperations-Projekte mit öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. 
Es sollte selbstverständlich sein, dass sich die Bundeswehr bei Bauvorhaben stets eng am tatsächlichen und 
praktischen Bedarf der Truppe orientiert. Das ist leider nicht immer der Fall: 

• So sehen mittlerweile viele Soldatinnen und Soldaten die ursprünglich als Maßnahme der Attraktivität 
gedachten Einzelstuben eher kritisch, da sie mitunter zu verminderten Unterkunftskapazitäten führten und 
der Kameradschaft viel weniger förderlich seien als eine Mehrfachbelegung.  

Dort, wo überwiegend Einzelstuben vorhanden sind, müssten der Truppe zumindest Gemeinschaftsräume in 
ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass dieser Bedarf bei Neubauten 
oder temporären Containerbauten mitunter keine Berücksichtigung findet.  
Während eines Truppenbesuchs der Wehrbeauftragten beim Jägerbataillon 1 in Schwarzenborn zeigte sich, dass 
das eigentlich sinnvolle schnelle Bauen von Unterkünften auch Nachteile mit sich bringt:  

• Die Soldatinnen und Soldaten kritisierten die Modulbauten in der dortigen Knüll-Kaserne als unzweckmäßig: 
Das Gebäude heize sich im Sommer stark auf und die Fenster seien nicht kippbar. Entsprechend den 
Bauvorschriften gebe es zwar eine Behindertentoilette, das Gebäude sei sonst aber nicht barrierefrei. 

Grundsätzlich überwiegen die Vorteile des modularen Bauens, und die Bundeswehr sollte daran festhalten. 
Unerlässlich ist es allerdings, aus solchen Fehlern zu lernen und die Planung für zukünftige Bauten entsprechend 
zu modifizieren. 
Eine gute Infrastruktur wirkt sich maßgeblich auf die Motivation der Truppe aus. Dies konnte die Wehrbeauftragte 
beispielsweise bei einem Truppenbesuch in Nienburg feststellen: 
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• In den Gesprächen vor Ort lobten dort stationierte Soldatinnen und Soldaten die Vorzüge der Liegenschaft. 
Neben zeitgemäßen und umfassenden Ausbildungseinrichtungen mit ausreichend Hörsälen und Unterkünften 
gebe es eine gute, funktionierende Truppenküche, eine standorteigene Bowlingbahn und ein Schwimmbad. 
Auch deswegen bezeichnete der Kommandeur des Multinational CIMIC Command den Standort als „Insel 
der Glückseligkeit“. 

Diese Aussagen zeigen unter anderem, wie wichtig es ist, am Standort auf eine gute und regelmäßige Verpflegung 
zurückgreifen zu können. Nach § 17a Soldatengesetz sind Soldatinnen und Soldaten zur Gesunderhaltung 
verpflichtet, wozu auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung gehört. Dieser Pflicht können sie 
unproblematisch nachkommen, wenn es in ihrer Kaserne eine Truppenküche mit normalem problemfreiem 
Betrieb gibt. Zu häufig ziehen sich jedoch gerade bei diesen so bedeutsamen Einrichtungen Sanierungen oder 
Neubauten viel zu sehr in die Länge: 

• Der schon 2009 als Bedarf angemeldete Neubau des Wirtschaftsgebäudes der Blücher-Kaserne in Berlin-
Kladow lässt weiter auf sich warten, die Fertigstellung ist nun für August 2028 avisiert. Auch die als 
Zwischenlösung vorgesehene Containerküche soll trotz Planungsbeginn im April 2019 erst im September 
2024 fertig gestellt sein. Bis dahin müssen die rund 500 Soldatinnen und Soldaten sowie die Zivilbeschäftigten 
weiterhin die marode Truppenküche nutzen, deren Betrieb seit Jahren nur mit einer Sondergenehmigung 
aufrechtzuerhalten ist. 

• Seit Januar 2021 ist die Truppenküche in Lebach nach einem Wasserschaden gesperrt. Mit dessen Behebung 
rechnet die Bundeswehr im Herbst 2024. Eine alternative Versorgungsmöglichkeit war bislang nicht 
realisierbar, weshalb sich die Soldatinnen und Soldaten seitdem selbst verpflegen müssen. 

• Im Juli 2010 initiierte die Bundeswehr eine Umrüstung der Truppenküche in der Freiherr-von-Boeselager-
Kaserne in Munster. Die 2012 begonnene Umsetzung war noch nicht abgeschlossen, als ein massiver 
Marderbefall und weitere bauliche sowie hygienische Mängel Ende September 2016 zur dauerhaften 
Schließung der Küche führten. Seitdem ist die dort stationierte Truppe auf die Versorgung in der 
benachbarten Oertzetal-Kaserne angewiesen. 

• Seit dem Jahr 2020 beabsichtigt die Bundeswehr, die Truppenküchen der Kasernen am Standort Aachen auf 
einen modernen Stand zu bringen. Getan hat sich seitdem wenig. Stattdessen korrigierte das 
Verteidigungsministerium die Termine für einen Baubeginn der verschiedenen Maßnahmen regelmäßig nach 
hinten, zuletzt auf frühestens 2028. Für den geplanten Neubau eines Trio-Gebäudes in der Lützow-Kaserne 
bedeutet dies beispielsweise eine Verschiebung um mindestens fünf Jahre. 

Dass die Bundeswehr zu schnellen Lösungen im Bereich der Versorgungsinfrastruktur kommen kann, hat sie im 
Auslandseinsatz in Mali bewiesen: 

• Bei einem Truppenbesuch der Wehrbeauftragten lobten die Soldatinnen und Soldaten einhellig die binnen 
kurzer Zeit errichtete und im Sommer 2022 neu eröffnete Einsatzstandortküche. Es handele sich um einen 
großzügigen, sinnvoll strukturierten Bau mit einem vielfältigen Angebot. 

Auch wenn die Streitkräfte in Deutschland andere Vorschriften als in Mali zu beachten haben, so besteht hier 
dennoch dringender Handlungsbedarf. Sinnvoll wäre eine gebündelte Aktion, um die Truppenküchen generell auf 
einen modernen Stand zu bringen. Um neues Personal zu gewinnen, muss die Bundeswehr attraktive 
Rahmenbedingungen bieten. Ganz entscheidend dafür sind die Punkte, die den potenziellen Nachwuchs 
individuell berühren. Neben der persönlichen Ausrüstung sind dies vor allem eine angenehme Unterkunft und 
gute Truppenverpflegung. Mit maroden Verhältnissen, langjährigen Improvisationen oder gänzlich fehlenden 
Truppenküchen sind Rekrutinnen und Rekruten wie auch das Bestandspersonal nicht zu begeistern. 
Dem Bundesministerium der Verteidigung ist der Bedarf an Neubauten und Sanierungen bewusst, und es ist 
bemüht, die Vorhaben voranzubringen. Dennoch erfuhr die Wehrbeauftragte wie in jedem Jahr der jüngeren 
Vergangenheit erneut von Projekten, deren Umsetzungsdauer außer Verhältnis steht. Ein herausragendes 
Negativbeispiel war der Standort Bückeburg, wie die Wehrbeauftragte bei einem Truppenbesuch feststellte: 

• Eine Vielzahl der Gebäude der Jägerkaserne, in denen das Kommando Hubschrauber stationiert ist, sind 
aufgrund des Alters zum Teil erheblich sanierungsbedürftig. Zudem habe zwischenzeitlich die Absicht 
bestanden, die Liegenschaft aufzugeben, was zum zeitweisen Aussetzen der Sanierung geführt habe. Während 
einer eineinhalbjährigen Sperrung der Truppenküche aufgrund mangelhafter Trinkwasserqualität und 
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erheblicher weiterer Schäden habe eine ehemalige Sporthalle, die seit 30 Jahren zum Abriss vorgesehen sei, 
als Ort der Gemeinschaftsverpflegung gedient. Seit November 2023 stehe der alte Bereich zumindest als 
Austeilküche wieder zur Verfügung, was die Truppe als „Interimslösung der Interimslösung“ bezeichnete. 
Aufgrund der seit 2021 andauernden Überlastung der Niedersächsischen Bauverwaltung sei mit dem bereits 
mehrfach geplanten Bau einer neuen Truppenküche frühestens in acht bis 15 Jahren, mit dem Neubau einer 
Sporthalle absehbar überhaupt nicht zu rechnen. Stattdessen stehe die Halle in der fünf Kilometer entfernten 
Schäferkaserne zur Verfügung. Das Mannschaftsheim sei mit Asbest verseucht, ein Abriss sei im nächsten 
Jahrzehnt geplant. Die teilweise unzureichende Trinkwasserqualität habe darüber hinaus zusammen mit 
einem veralteten Rohrsystem zu einer Sperrung des Sanitätsversorgungszentrums vor Ort geführt. Die 
sanitätsdienstliche Versorgung der Truppe finde daher in der 15 km entfernten Teildienststelle in Minden 
statt, die darauf aber weder personell noch infrastrukturell ausgelegt sei. Der Wartebereich sei vor der Tür 
beziehungsweise daneben in einer nicht beheizten Garage. 

• In der benachbarten Schäferkaserne, Sitz des Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums (IHTZ), 
offenbarten sich marode und zum Teil seit Jahren für die Nutzung gesperrte Sanitäranlagen. Die Gründe für 
die Sperrung waren beim Rundgang und der Inaugenscheinnahme der Räume aufgrund des überaus strengen 
Geruchs leicht zu erahnen. Vor den entsprechenden Gebäuden gibt es daher ebenfalls seit Jahren Dusch- und 
Toiletten-Container. Die Situation werde mit einer Teilsanierung der Sanitäranlagen in zwei Gebäuden zwar 
leicht verbessert – die Bauprojekte würden dennoch hier sehr lange dauern. Des Weiteren klagten die 
Soldatinnen und Soldaten, angesichts des Personalkörpers vor Ort und auch internationaler 
Lehrgangsteilnehmenden seien die Sportmöglichkeiten ungenügend. Beispielsweise gebe es lediglich ein 
einziges Laufband – für über 1.000 Soldatinnen und Soldaten. 

An anderen Standorten bestehen ähnliche Mängel und Schäden, deren Behebung lang auf sich warten lässt: 

• Seit Sanierungsbeginn im Jahr 2012 ist das Schulgebäude der Schule für Strategische Aufklärung in 
Flensburg nicht mehr nutzbar. Der zunächst vorgesehene Fertigstellungstermin für das Jahr 2016 ist bereits 
auf das Jahr 2025 verschoben. Zudem läuft das zentrale Ausbildungsgebäude nur noch in einem Notbetrieb 
und erfüllt die Anforderungen an einen modernen Lehrbetrieb nicht. Der dringend benötigte Neubau ist 
jedoch weiterhin ungeklärt. Ebenso im Verzug befindet sich der Bau der Betreuungseinrichtung, deren 
Eröffnungstermin für April 2024 avisiert ist. Einziger Lichtblick ist nach Angaben der Soldatinnen und 
Soldaten vor Ort die neue Truppenküche, die erstklassig sei. 

• Über Jahrzehnte hinweg hatte sich auch in der Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken ein erheblicher 
Sanierungsbedarf angestaut. Nach Auskunft des Verteidigungsministeriums stammen die 
Gebäudebeschädigungen noch aus den Weltkriegsjahren. Warum solche Schäden über einen Zeitraum von 
fast 80 Jahren erst jetzt zur Beseitigung anstehen, ist unerklärlich. Entsprechend unzureichend ist die Elektrik 
im Gebäude, so etwa die pro Unterkunftsstube vorhandenen zwei Steckdosen, die für sechs Soldatinnen und 
Soldaten zur Nutzung digitaler Medien vorhanden sind. Geruchsbelästigungen in einem der Wohngebäude 
im Bereich des Abwassersystems und gesundheitsgefährdende Schimmelbildung in den Duschen kritisierten 
die Soldatinnen und Soldaten ebenso zu Recht. Der Vater eines Rekruten berichtete, sein Sohn habe die 
Bundeswehr aufgrund dieser für ihn nicht hinnehmbaren Zustände innerhalb der Probezeit wieder verlassen. 

Es bleibt zu hoffen, dass die in den nächsten Jahren geplanten umfangreichen Instandsetzungen und Neubauten 
an diesem Standort termingerecht fertig sein werden. 

• Im Rahmen eines Truppenbesuchs der Wehrbeauftragten beim Kommando Schnelle Einsatzkräfte 
Sanitätsdienst in Leer beanstandete die Truppe, zur Schießausbildung zu einer veralteten Schießanlage, die 
man sich überdies mit anderen Nutzern teile, ins 31 Kilometer entfernte Aurich pendeln zu müssen. Erst 2028 
soll eine neue Hallenschießanlage die seit 2014 gesperrte originäre Schießanlage des Verbandes in Leer 
ersetzen. 

Zumindest hat das auch für Bauten der Bundeswehr zuständige Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
zwischenzeitlich zusätzliche Dienstposten für die Bearbeitung dieser Aufgaben erhalten. Das lässt zumindest 
hoffen, dass künftige Neubau- und Sanierungsmaßnahmen schneller bearbeitet werden. 
Verzögerungen gibt es weiterhin bei einem der digitalen Vorzeigeprojekte im Bereich der Schießausbildung, der 
digitalen Ertüchtigung der Schießbahn 3 auf dem Truppenübungsplatz Bergen. Die Vorbereitung zur 
Ertüchtigung der Schießbahn, das heißt Ausbau des Wegenetzes, Verkabelung und Ertüchtigung der Deckungen 
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soll Mitte 2024 beginnen. Mit einer vollständigen Realisierung ist trotz höchster Priorisierung nicht vor 2028 zu 
rechnen. Als Grund für die erneute Verschiebung des Zeitplans – ursprünglich sollte das Projekt zwischen 2023 
und 2024 realisiert werden – nennt die Bundeswehr Anpassungen der Bauunterlagen und lange Infrastruktur-
prozesse. Eingeleitet sind inzwischen die notwendige Kampfmittelräumung sowie sämtliche Umweltschutz-
verfahren. Langwierig gestaltet sich die Errichtung der 5G-Masten für die Vernetzung, den Betrieb und die 
digitale Auswertung, die nicht vor 2028 abgeschlossen sein wird. Kernstück der Schießanlage ist ein noch zu 
errichtendes Mehrzweckgebäude, auch Regiegebäude genannt, in dem sich unter anderem der Auswertehörsaal, 
Flächen für den beweglichen Zielbau und technische Betriebsräume befinden sollen. Bis Ende 2025 hätte dafür 
eine aus Eigenmitteln der „Arbeitsgruppe Weiterentwicklung Übungsplätze und Schießanlagen der Bundeswehr“ 
finanzierte Container-Interims-Lösung zur Verfügung stehen können. Diese Lösung verstößt aber gegen die 
Niedersächsische Bauordnung. Wann die Mehrzweckhalle nun gebaut werden wird, kann heute niemand genau 
sagen. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang daran, dass im vergangenen Jahr die Bauverwaltung in der 
Lüneburger Heide eigens für die Baumaßnahmen in Bergen ein Projektteam eingesetzt hatte. Beschleunigend 
wirkte das offensichtlich nicht. Auch die Entscheidung aus dem November 2022, die Steuerung der 
Weiterentwicklung der Übungsplätze und Schießanlagen auf ministerieller Ebene anzusiedeln, hat für die 
Ertüchtigung in Bergen im vergangenen Jahr keine positiven Effekte gehabt. 
An vielen anderen Standorten und in zahlreichen Digitalisierungsprojekten der Bundeswehr ist die 
Digitalisierung der Schießausbildung erfreulicherweise sehr fortschrittlich. Das Gefechtsübungszentrum des 
Heeres in Gardelegen ist eine der modernsten Ausbildungseinrichtungen Europas. Damit das auch in Zukunft so 
bleibt, sollten die dort bei einem Truppenbesuch benannten Infrastruktur- und Digitalisierungsmängel rasch 
beseitigt werden. In der Übungsstadt Schnöggersburg sind dagegen von den 500 Gebäuden lediglich 15 mit 
modernster Simulationstechnik ausgestattet. Eine Vollausstattung ist nötig. Die Planungen dazu liegen seit mehr 
als einem Jahr beim Kommando Cyber- und Informationsraum.  
Auch die Schieß- und Ausbildungsinfrastruktur auf den Truppenübungsplätzen in Wildflecken und Hammelburg 
ist digitalisiert und hochmodern. Die Bundeswehr regeneriert ihre Schießsimulatoren, die alle Organisations-
bereiche und Teilstreitkräfte der Bundeswehr einsetzen. In vielen anderen Bereichen an zahlreichen weiteren 
Standorten sind digitale Lösungen etabliert und werden kontinuierlich ausgebaut, unter anderem durch eine enge 
Zusammenarbeit mit der BWI GmbH, wie beispielsweise bei der digitalisierten Schießkladde oder der 
digitalisierten Trefferaufnahme. 
Die zum Teil sehr alte Infrastruktur der Bundeswehr führt mitunter dazu, dass der Denkmalschutz greift und 
Bauvorhaben erheblich verzögert:  

• Zwischen 2019 und 2022 verursachten schadhafte Tore einer Werkhalle in der Falckenstein-Kaserne in 
Koblenz Unfälle und schwere Verletzungen, unter anderem verloren zwei Personen Fingerkuppen. Bereits 
2017 hatte das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Koblenz die Notwendigkeit gemeldet, die Tore 
auszutauschen, und im April 2018 den dafür verantwortlichen Landesbetrieb Liegenschafts- und 
Baubetreuung des Landes Rheinland-Pfalz beauftragt. Die ebenfalls zuständige Denkmalbehörde habe erst 
im November 2022 reagiert und realisiert, dass der Technische Bereich der Kaserne dem Denkmalschutz 
unterliege und somit Auflagen einzuhalten seien. Nun kann die Sanierung erst ab dem Jahr 2024 beginnen. 

Der Denkmalschutz hat seine Daseinsberechtigung. Gleichwohl ist er gegen die Einsatzbereitschaft der 
Streitkräfte und Einhaltung von arbeitsschutzrechtlichen Erfordernissen abzuwägen. Im vorliegenden Fall ist vor 
allem die mangelnde Abstimmung zwischen den beteiligten Behörden zu kritisieren und der Umstand, erst nach 
vier Jahren die folgenreiche Erkenntnis zu gewinnen, dass in der Liegenschaft der Denkmalschutz gilt. 
Solche und andere Verzögerungen bei Bauvorhaben bergen nicht selten das Risiko, das damit weitere verknüpfte 
Projekte ins Wanken geraten und so eine Kettenreaktion verursachen. Von einem entsprechenden Beispiel erfuhr 
die Wehrbeauftragte im Rahmen eines Truppenbesuchs beim Panzerpionierbataillon 4 in Bogen: 

• Die Truppe in der dortigen Graf-Aswin-Kaserne wartet dringend auf den Neubau von Unterkunftsgebäuden. 
Voraussetzung für den Baubeginn ist jedoch die Fertigstellung des neu zu errichtenden 
Waffenkammergebäudes. Hierfür ist wiederum der Abriss des in dem Baufeld befindlichen Altgebäudes 
erforderlich. Dem standen allerdings bis Herbst des Berichtsjahres die Schutzzeiten für Fledermäuse 
entgegen, die sich nach Angaben des Ministeriums im Dachstuhl des Gebäudes eingenistet hatten. 
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Auch der Artenschutz wirkte sich bei geplanten Maßnahmen der Bundeswehr aus: 

• Der Fund von unter Naturschutz stehenden Zauneidechsen machte am Marinefliegerstützpunkt Nordholz den 
Bau von Schutzzäunen mit einer Gesamtlänge von elf Kilometern nötig, um die Kriechtiere absammeln und 
in Ersatzhabitate umsiedeln zu können. Nach der Vergrämung von 357 Eidechsen im Berichtsjahr bleibt der 
nächste Sommer abzuwarten. Dadurch verzögern sich die Bauarbeiten für dringend benötigte Hallen und 
Flugbetriebsflächen noch mindestens bis Ende 2024. 

• Die Entscheidung zwischen Kunst- und Naturrasen nahm in der Karwendel-Kaserne in Mittenwald bei der 
Ertüchtigung eines Sportplatzes für die Gebirgs- und Winterkampfschule rund eineinhalb Jahre in Anspruch. 
Innerhalb dieser Zeit hatten sich in dort im Bauschutt ebenfalls Zauneidechsen angesiedelt, deren Sichtung 
dazu führte, dass vorerst weitere Maßnahmen nicht gestattet waren. Nach dem Aufbau eines Schutzzaunes 
tauchten keine Reptilien mehr auf. Statt im Juni 2020 soll der Sportplatz nun im Oktober 2024 fertig sein. 

Nicht der gut begründete Tier- und Naturschutz ist ein Problem. Stattdessen veranschaulicht der letzte Fall 
beispielhaft, wie sich Untätigkeit und Nicht-Kümmern unerwartet nachteilhaft auswirken können. Die 
Soldatinnen und Soldaten, denen der Erhalt ihrer körperlichen Fitness obliegt, sind einmal mehr die Leidtragenden 
einer nicht nachvollziehbaren Bauverzögerung.  
Auch vermeintliche Kleinvorhaben können von erheblicher Dauer sein: 

• Während eines Truppenbesuches bei der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim berichteten 
Soldatinnen und Soldaten, dass die Fahrzeugwaschanlage am Standort schon seit mehreren Jahren nicht 
vollständig benutzbar sei. Nach Übungen dauere es zwei bis drei Wochen, bis alle Fahrzeuge gewaschen 
seien. Das Verteidigungsministerium bestätigte dies. Trotz eines Instandsetzungsauftrags im Juli 2020 konnte 
die zuständige Bauverwaltung erst im Juli 2023 ein Sanierungskonzept vorlegen. Die dreijährige 
Verzögerung begründete sie mit pandemiebedingten Kapazitätsengpässen und Personalmangel. Die 
Fertigstellung ist nun für Oktober 2026 und die Übergabe für Januar 2027 geplant – sechseinhalb Jahre 
nach Feststellung des Sanierungsbedarfs. 

• Damit die Sportfördergruppe der Bundeswehr in Bischofswiesen ihre Bobanschubbahn auch bei schlechtem 
Wetter nutzen könne, bedürfe es einer durchgehenden Überdachung, wie die Wehrbeauftragte bei einem 
Truppenbesuch im Januar 2022 erfuhr. Das um Überprüfung gebetene Verteidigungsministerium wandte sich 
an das Bundesministerium des Innern und für Heimat, weil es hier um spitzensportspezifischen 
Infrastrukturbedarf gehe. Im Oktober 2023 stellte sich schließlich heraus, dass dieses keine eigene 
Zuständigkeit sah, weil die geforderte Baumaßnahme eine Bundeswehrliegenschaft betreffe und damit nicht 
Bestandteil der Trainingsstättenförderung des Bundes sei. 

Dass die beiden Bundesministerien mehr als eineinhalb Jahre für die Klärung der Zuständigkeitsfrage brauchten, 
spricht für sich. Unverständlich ist aber, dass das Verteidigungsministerium in seiner Stellungnahme plötzlich 
keine Notwendigkeit einer Ertüchtigung der Bobanschubbahn mehr sah, obwohl es die Sportfördergruppe 2022 
noch angewiesen hatte, eine entsprechende Bedarfsformulierung dem Innenministerium vorzulegen. 
Immer wieder Gegenstand von Beschwerden sind Sanitäranlagen: 

• Beim Jägerbataillon 91 in Rotenburg/Wümme beklagten mehrere Soldatinnen und Soldaten den schlechten 
Zustand der Sanitärräume in den Büro- und Unterkunftsgebäuden. In den Waschräumen gebe es Schimmel, 
die Versiegelung von Fußböden platze auf, im Winter funktionierten die Heizungen nicht immer, und die 
Sauberkeit sei insgesamt mangelhaft. Die Rohrleitungen seien überwiegend zu alt, um sie noch zu reinigen. 
Selbst Spezialmaßnahmen könnten keine Abhilfe mehr schaffen, weil die Kruste aus Kalk und Urinstein zu 
hartnäckig sei. Bis auf kosmetische Maßnahmen, beispielsweise dem Überstreichen alter Fliesen, sei nichts 
geschehen. Zudem fehle es an Toiletten und Duschen für Soldatinnen. Obwohl seit nunmehr über 20 Jahren 
Frauen in den Streitkräften dienen, behelfe man sich immer noch mit Wechselschildern an den Duschtüren. 

• Die im Januar 2023 in zwei Gebäuden der Eifelkaserne in Gerolstein begonnene Sanierung der Wasch- und 
Duschräume für Männer kam aufgrund der Insolvenz eines Bauunternehmens bereits drei Wochen später 
wieder zum Erliegen. Im Rahmen einer Notlösung können die rund 70 Männer des einen Gebäudes die 
Waschräume der Frauen und diese wiederum die Nasszelle einer unbelegten Offizierstube nutzen. In dem 
anderen Gebäude müssen die rund 50 betroffenen Soldaten dagegen weiterhin auf Sanitärcontainer 
ausweichen. 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode  – 137 –  Drucksache 20/10500 

Veraltete Wasserleitungssysteme sind in diesem Zusammenhang ein weiteres ernst zu nehmendes Problem vieler 
Liegenschaften. Einerseits sind sie technisch anfälliger für Havarien und bergen andererseits das Risiko einer 
Verkeimung und einer damit einhergehenden potenziellen Gesundheitsgefährdung: 

• Ein Petent beklagte, es habe in der Heinrich-Hertz-Kaserne in Daun in den vergangenen drei Jahren zwei 
Wasserrohrbrüche und dreimal einen Legionellenbefall des Trinkwassers gegeben. Zum Teil habe die Truppe 
die Sanitäranlagen des Gebäudes über einen Monat lang nicht nutzen können. Das Verteidigungsministerium 
bestätigte den maroden Zustand des Leitungsnetzes. 

Hoffnung gibt, dass die Sanierung des Trinkwassernetzes beauftragt ist und ab Mitte 2024 erfolgen soll. 

• Mit dem Befall des Trinkwassers von Legionellen und Kolibakterien hat auch das Bataillon Elektronische 
Kampfführung 932 in Frankenberg/Eder zu kämpfen. Ein Soldat trug vor, im Herbst 2022 sei es zu einer 
amtsärztlichen Sperrung der Sanitäranlagen in vier Blöcken gekommen. Seit September 2023 sei das 
Trinkwasser – nach kurzzeitiger Verbesserung – in der gesamten Kaserne nicht mehr nutzbar. Körperhygiene 
sei nur auf eigenes Gesundheitsrisiko möglich und der Truppenzahnarzt könne aufgrund der Wasser-
verunreinigung überhaupt nicht mehr arbeiten. Ursache für den Befall ist nach Auskunft des 
Bundesministeriums der Verteidigung der zu geringe Wasserdurchfluss in den überdimensionierten und 
unzureichend isolierten Leitungen, die neben der Trink- zugleich auch der Löschwasserversorgung dienen. 

Zweckmäßig wäre daher eine Trennung der Leitungsnetze und die Sanierung des Trinkwassersystems. Die 
ursprünglich ab Oktober 2023 vorgesehene Umsetzung dieser Maßnahme hatte allerdings bis Ende des 
Berichtsjahres nicht einmal begonnen. 
Veraltete Gebäude- und Liegenschaftsstrukturen sind häufig ein Ärgernis, mit dem sich aber die Mehrheit der 
Soldatinnen und Soldaten zumindest temporär arrangieren kann. Ganz anders betroffen sind Kameradinnen und 
Kameraden, die auf die Barrierefreiheit von Gebäuden angewiesen sind. Für sie können vermeintliche 
Kleinigkeiten ein unüberwindbares Hindernis sein: 

• Zu Recht bemängelte ein Kompaniefeldwebel, vor dem Beginn von Baumaßnahmen im Eingangsbereich eines 
Dienstgebäudes habe keine Berücksichtigung gefunden, dass dort eine auf einen Rollstuhl angewiesene 
Person arbeite. Der als Alternative vorgesehenen Nebeneingang sei mangels Barrierefreiheit nicht nutzbar. 
Die beabsichtigte Beschaffung eines sogenannten Treppensteiggerätes bezeichnete der Soldat als 
„Bürokratiemonster“, weil die Beteiligten immer nur erklärten, warum dies nicht machbar sei, anstelle nach 
einer Lösung zu suchen. Die Überprüfung ergab, dass die notwendige Barrierefreiheit bei der Planung der 
Maßnahme 2015 – trotz Beteiligung der Interessenvertretungen – nicht bekannt war und ein Hinweis darauf 
erst bei Baubeginn erging. Immerhin führte die Eingabe zur baldigen Anmietung eines Treppensteigers. 

• Am NATO-Marineflugplatz Nordholz hinderten vier Stufen einen Soldaten im Rollstuhl am Zugang zur 
Truppenküche. Damit er wenigstens in das Staffelgebäude kommen konnte, hatte seine Einheit eine Rampe 
angefertigt. Dennoch war ihm der Dienst auch dort erschwert, weil es keine barrierefreie Toilette gab. 
Zumindest hat das Verteidigungsministerium eine schnelle Verbesserung der Lage bewirkt, von der sich auch 
die Wehrbeauftragte bei einem Truppenbesuch überzeugte. Mit dem Umbau des Sanitärraums ist die 
Barrierefreiheit des Staffeldienstgebäudes 31 mittlerweile hergestellt. Ebenso ist das Wirtschaftsgebäude 
über eine dauerhafte Rollstuhlrampe erreichbar.  

Für den Petenten ist diese Entwicklung ein erster Schritt, auch wenn andere Gebäude der Kaserne für ihn 
– vorerst – unerreichbar bleiben. Die Bundeswehr sollte daher weiter bemüht sein, ältere Liegenschaften 
barrierefrei umzugestalten. 
Ausreichende Möglichkeiten, Sport zu treiben und sich fit zu halten, sind für Soldatinnen und Soldaten essenziell 
und sollten in den Streitkräften eine Selbstverständlichkeit sein. Die Praxis sieht anders aus und ist regelmäßig 
Gegenstand von Eingaben oder Thema bei Truppenbesuchen: 

• An der Marineunteroffizierschule in Plön stellte die Wehrbeauftragte zwar fest, dass der Neubau der 
Schwimm- und Rettungsübungshalle zwischenzeitlich abgeschlossen ist. Ihrer Inbetriebnahme standen aber 
bis auf Weiteres technische Mängel entgegen. 

• Die Kampfschwimmer aus Eckernförde warten seit Juli 2010 auf die Sanierung ihrer Taucherübungshalle 
und fahren für entsprechendes Training weiterhin mehr als 80 km nach Neustadt in Holstein. Hoffnung gibt 
zumindest, dass die Halle Mitte 2024 in Betrieb genommen werden soll. 
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• Bei einem Besuch des Bataillons Elektronische Kampfführung 911 in Stadum erfuhr die Wehrbeauftragte, 
dass die Sportmöglichkeiten am Standort begrenzt seien. Es fehlten beispielsweise Hanteln und ein 
Fitnessraum, die Aufstellung eines Sportcontainers sei an der Genehmigung des Bundeswehrdienst-
leistungszentrum gescheitert. Nur alle zwei Wochen und außerhalb von Ferienzeiten sei in der Mittagspause 
Schwimmen für eineinhalb Stunden in einem zivilen Bad möglich. Flexibilität gebe es keine und die 
Bundeswehr mache sich sogar regresspflichtig, wenn sie einen gebuchten Schwimmtermin nicht rechtzeitig 
vorher absage. 

• Über zu wenig Sportgeräte beklagten sich auch Soldatinnen und Soldaten während eines Truppenbesuchs 
beim Lufttransportgeschwader 62 in Wunstorf. Für das gesamte Geschwader gebe es im Sportraum nur zwei 
Laufbänder. Dies sei insbesondere in den Wintermonaten alles andere als ausreichend. 

• Ähnlich verhielt es sich beim Logistikbataillon 472 in Kümmersbruck, wo die Truppe die Sportausstattung 
als ungenügend bewertete. Die Tartanbahn der Kaserne sei gesperrt und die neue Sporthalle lasse auf sich 
warten. In dem kleinen MilFit-Container könnten allenfalls fünf bis sechs Soldatinnen und Soldaten 
gleichzeitig trainieren. 

• Die unzureichenden Möglichkeiten in der Hugo-Junkers-Kaserne in Alt Duvenstedt, sich auf fordernde 
Aufträge auch körperlich vorbereiten zu können, beklagte ein Sportübungsleiter des Seebataillons. Es fehle 
an Geräten, zudem sei der aktuelle Kraftraum zu klein. Die Problematik sei seit längerem bekannt, eine 
Abhilfe scheitere jedoch an den geltenden Vorschriften, wonach sich die Größe und Ausstattung der 
Krafträume an der Zahl der Dienstposten vor Ort orientiere, so das Bundesministerium der Verteidigung. 

Im letzteren Fall ist es zumindest erfreulich, dass das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr die Marine über die Möglichkeit aufgeklärt hat, den spezifischen Bedarf des 
Seebataillons im Rahmen einer Ausnahmeregelung anzuzeigen. Das Seebataillon konnte keine hinreichende 
Begründung liefern, weil der zu klein empfundene Fitnessraum nach Vorschriftenlage gerade noch groß genug 
war. Zugleich verdeutlicht dies, wie entscheidend der Informationsaustausch zwischen beteiligten Dienststellen 
zu solchen Möglichkeiten ist. Nachvollziehbar ist die Forderung der Marine, die starr festgelegten 
Bemessungsschlüssel für Sportausstattung und -möglichkeiten vor dem Hintergrund der zum Teil evident 
unterschiedlichen körperlichen Anforderungen an Soldatinnen und Soldaten flexibler zu gestalten. 

• Beim Versorgungsbataillon 7 hörte die Wehrbeauftragte während eines Besuchs, dass der Fitnessraum in der 
Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf seit zehn Jahren nicht nutzbar sei. 

Zweckmäßig wäre es in solchen Fällen, wenn die Bundeswehr mit einem lokalen Fitnesscenter kooperiert, wie es 
beispielsweise an der Betreuungsstelle für zivilberufliche Aus- und Weiterbildung in Darmstadt der Fall ist. Da 
in der Starkenburg-Kaserne kein Fitnessraum zur Verfügung steht, können die Lehrgangsteilnehmerinnen und -
teilnehmer auf diese Weise Sport treiben.  
Eine andere Möglichkeit bestünde in der Bereitstellung von Sportcontainern. Den Wunsch danach äußerten 
Soldatinnen und Soldaten bei vielen Truppenbesuchen. Das Ministerium sollte dem Rechnung tragen. 
Es gab im Berichtsjahr allerdings auch positive Beispiele im Infrastrukturbereich, wie beispielsweise aus Greding: 

• Aufgrund von Brandschutzauflagen war der Kraftraum auf dem Erprobungsgelände der Wehrtechnischen 
Dienststelle 81 seit Sommer 2022 geschlossen. Dem großen Engagement des Kasernenkommandanten, der 
frühzeitig einen anderen Raum als Alternative aufzeigte, sowie der tatkräftigen Unterstützung des 
Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Ingolstadt ist es zu verdanken, dass den dortigen Soldatinnen und 
Soldaten seit Oktober 2023 ein erstklassiger und barrierefreier Fitnessraum zur Verfügung steht. 

Beschleunigung 

Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen waren schon Gegenstand vieler 
Jahresberichte. Die viel zu langen Umsetzungszeiträume lassen die Betroffenen regelmäßig verzweifeln. 
Allerdings beweist die Bundeswehr in Einzelfällen, dass sie imstande ist, auf außergewöhnliche infrastrukturelle 
Herausforderungen schnell zu reagieren. Ebenso ist entlastend festzuhalten, dass sie regelmäßig auf die Zuarbeit 
vieler anderer Bundes- und Landesbehörden angewiesen ist und auf deren Kapazitäten und Prioritätensetzungen 
kaum Einfluss nehmen kann. Wünschenswert wären beispielsweise eine zügige Prüfung und Billigung von 
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Vorhaben durch das Bundesministerium der Finanzen. Vor allem führt die unzureichende Leistungsfähigkeit der 
Landesbauverwaltungen – im Wesentlichen aufgrund von Personalmangel – zu erheblichen Verzögerungen bei 
Infrastrukturvorhaben der Bundeswehr. Zum Teil kann daher jährlich nur ein Bruchteil vom eigentlichen 
baulichen Bedarf umgesetzt werden. Hinzu kommt, dass die Streitkräfte teilweise nur eine geringe Priorität 
genießen und im Vergleich zu landeseigenen Baubedarfen hintanstehen müssen. Vor diesem Hintergrund fordert 
auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund vom Bund, gemeinsam mit den Ländern eine Lösung zu finden, 
wie sie Bundeswehrstandorte im gesamten Bundesgebiet zeitnah auf ein vergleichbares bauliches Niveau heben 
können. 

• Ein positives Beispiel für ein funktionierendes Miteinander der an einem Infrastrukturvorhaben beteiligten 
Stellen ist dagegen die Pionierschule in Ingolstadt. Nach der Entscheidung 2004, diese Schule von München 
nach Ingolstadt zu verlegen, bewiesen alle Mitwirkenden, dass es möglich ist, die notwendigen 
Infrastrukturmaßnahmen zügig umzusetzen. Innerhalb von nur fünf Jahren ist es gelungen, insgesamt 20 
Gebäude zu sanieren sowie acht Gebäude neu zu errichten. Der Umzug konnte deshalb wie geplant 2009 
erfolgen. 

Nach Angaben der Beteiligten waren drei Faktoren für das rasche Vorankommen entscheidend: Genügend 
politischer Wille und Druck, das gemeinsam erkannte Ziel verzugslos zu erreichen, eine reibungslose zivil-
militärische Zusammenarbeit bei nur geringer Personalfluktuation sowie das konsequente und bedenkenlose 
Ausnutzen aller Möglichkeiten des rechtlichen Rahmens.  
Insbesondere der dritte Aspekt erfordert mitunter ein Umdenken im Sinne der ausgerufenen Zeitenwende. Alle 
Beteiligten sollten sich als Beschleuniger und nicht als Verhinderer sehen. Es gilt, Verantwortung zu übernehmen 
und zügig Entscheidungen im Sinne der Sache zu treffen und dabei die eingeräumten Optionen mutig zu nutzen. 
Diese drei Erfolgsfaktoren sollten flächendeckend als Blaupause für andere Bauvorhaben dienen. 
Ein anderes aktuelles Großvorhaben veranschaulicht, dass dieser Handlungsansatz in den Streitkräften und der 
Bauverwaltung durchaus angekommen ist: 

• Im Dezember 2022 erteilte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Freigabe zur Beschaffung 
von 35 Mehrzweckkampfflugzeugen F-35A. Die Luftwaffe sieht vor, sie ab 2027 auf dem Fliegerhorst Büchel 
zu stationieren. Für die Aufnahme des neuen Flugzeugtyps ist jedoch der weitere Ausbau des Flugplatzes 
notwendig, was sich vor allem für die Bauverwaltung Rheinland-Pfalz als besondere Herausforderung 
darstellt. So binden die laufenden Maßnahmen, wie die Sanierung der dortigen Start- und Landebahn, bereits 
jetzt enorme Kapazitäten. Um das ambitionierte Ziel dennoch fristgerecht umzusetzen, haben das 
Verteidigungsministerium und die Landesbauverwaltung ein spezielles Infrastrukturverfahren vereinbart. In 
diesem einmaligen Projektverfahren übernimmt das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) wesentliche Aufgaben von der Landesbauverwaltung, um die 
erforderliche Kerninfrastruktur im Umfang von rund 550 Millionen Euro – so eine frühe erste Schätzung – 
umzusetzen. 

Auch wenn dieser gemeinsame Kraftakt zur Stärkung der Landes- und Bündnisverteidigung zu begrüßen ist, so 
handelt es sich doch um einen Sonderfall, der auf dieses Projekt besonders zugeschnitten ist. Zugleich zeigt das 
Beispiel deutlich, dass es erforderlich ist, eine strukturelle Antwort auf die zunehmenden Engpässe in einigen der 
Landesbauverwaltungen zu finden. Die Übernahme von Investitionsmaßnahmen durch das BAIUDBw sollte 
das Ministerium daher auf ihr Potenzial im Sinne eines Regelmodells überprüfen. Daneben ist es aber weiter 
wichtig, die für Infrastrukturvorhaben notwendigen Verfahrensabläufe strukturell zu analysieren und laufend zu 
optimieren. 
Ausgangspunkt für die schleppende Umsetzung von Baumaßnahmen ist nicht selten eine Situation, wie sie sich 
bei einem Truppenbesuch beim Kompetenzzentrum Baumanagement in München, einer Art Außenstelle der 
Abteilung Infrastruktur des BAIUDBw, darstellte: 

• Ein Viertel aller Gebäude im Aufgabenbereich des Kompetenzzentrums sei sanierungsbedürftig. 
Beispielsweise wiesen die Rhön-Kaserne in Wildflecken und die Saaleck-Kaserne in Hammelburg einen 
erheblichen Investitionsbedarf von 741 Millionen Euro beziehungsweise 878 Millionen Euro auf. Beide lägen 
im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamtes Schweinfurt, dessen gesamtes anstehendes Bauvolumen 
2,23 Milliarden Euro betrage. Da es aktuell lediglich in der Lage sei, 25 Millionen Euro pro Jahr umzusetzen, 
bräuchte es über 89 Jahre, um allein nur die derzeitig geplanten Maßnahmen zu vollenden. 
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Angesichts derartiger Prognosen hat die bayerische Staatskanzlei reagiert und im November 2022 eine Task Force 
zur Beschleunigung von Bauvorhaben der Bundeswehr eingerichtet. Alle relevanten Akteure – die Landesbau-
direktion, die Staatlichen Bauämter, das Bayerische Bauministerium und das Kompetenzzentrum Bau-
management München – sind dort eingebunden. Nach einer Bewertung haben sie drei Schlüsselaspekte 
ausgemacht. Zunächst haben sie eine ungleiche Auslastung der 16 staatlichen Bauämter festgestellt und eine 
Verteilung der Aufgaben vorgenommen, auch wenn dadurch das regionale Zuständigkeitsprinzip aufgeweicht 
wird. Dazu gehören insbesondere planerische Tätigkeiten oder anderweitige Unterstützungsleistungen. Als zweite 
Maßnahme sollen im Rahmen von Schwerpunktsetzungen bestimmte Bauämter die Zuständigkeit für den Bau 
einzelner Gebäudetypen im Sinne einer Leitbauverwaltung übernehmen. Hierdurch ist eine schnellere und 
optimierte Planung und Umsetzung von mustergleichen Bauten zu erreichen. Es gilt das Motto: Bewährtes soll 
sich durchsetzen. Wenn eine Wiederholungsplanung erfolgreich ist, soll sie als Musterplanung für weitere 
Projekte gleichen Typs, etwa für Unterkünfte oder Schießanlagen, Verwendung finden. Dazu existieren bereits 
Beispiele: 

• So basieren sowohl die Hallenschießanlage in Bad Reichenhall als auch die in Hammelburg auf derselben 
Planung des Bauamtes Würzburg. 

• Ebenso geht der Bau von Waffenkammern in Weiden, Pfreimd und Oberviechtach auf eine Musterplanung 
des Bauamtes Amberg-Sulzbach zurück. 

Die dritte Maßnahme ist der verstärkte Einsatz von funktionalen Ausschreibungen, die einzig das zu erreichende 
Ziel definieren, wie beispielsweise eine Unterkunft mit entsprechendem Ausstattungsprogramm zu bauen. 
Funktionalausschreibungen können – richtig eingesetzt – eine deutliche Erleichterung sein und zur Beschleu-
nigung von Bauvorhaben beitragen. Denn im Vergleich zu „klassischen“ Vergaben entfällt die Erstellung eines 
detaillierten Leistungsverzeichnisses. Zudem wird in der Vergabe auf General- oder Totalunternehmer abgezielt, 
die die Bauleistungen aus einer Hand anbieten und somit gegenüber dem Bauherrn Abstimmungsprobleme 
verringern.  
Ein sinnvoller Einsatz kann auch im Bereich des modularen beziehungsweise seriellen Bauens liegen. Dafür gab 
es ebenfalls bereits eine Erfolgsmeldung: 

• In Neubiberg entstanden im Rahmen eines Pilotprojektes mit diesem Ansatz in weniger als zwei Jahren 180 
neue Unterkünfte für die Bundeswehruniversität München. Dies soll als Blaupause für Unterkunftsbauten an 
zahlreichen weiteren Standorten dienen. 

Bedauerlich ist, dass sich dies nur bedingt für ein bundesweites Vorgehen eignet. Denn die zum Teil deutlich 
voneinander abweichenden landesrechtlichen Bauvorgaben, beispielsweise zum Brandschutz, bremsen den 
erzielten Beschleunigungseffekt mitunter wieder aus. 
Eine rechtliche Änderung von Oktober 2022 könnte ebenfalls zur Beschleunigung von Baumaßnahmen und einer 
Entlastung der Landesbauverwaltungen beitragen. Wenn es um den Bau- und Funktionsunterhalt in 
Liegenschaften geht, die der Bundeswehr zur Nutzung überlassen sind, eröffnen die neuen Richtlinien für die 
Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (neue RBBau) der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
die Möglichkeit, Maßnahmen in eigener Zuständigkeit durchzuführen. Im Rahmen des sogenannten Andienungs-
gebots muss die BImA zunächst der regional zuständigen Bauverwaltung anbieten, sie mit der Umsetzung der 
Bauaufgabe zu beauftragen. Sieht sich die Bauverwaltung nicht in der Lage, das Projekt zeitgerecht zu erledigen, 
kann die BImA dies selbst vornehmen. Alternativ kann die BImA auch Dritte oder andere Bauverwaltungen 
beauftragen. 
Unabhängig von den vorgenannten baulichen Maßnahmen ist die Verfügbarkeit von Wohnraum auch außerhalb 
von Kasernen für die Truppe von großer Bedeutung. Hilfreich ist dabei, wenn die BImA im unmittelbaren 
Umkreis von Bundeswehr-Liegenschaften, wie beispielsweise bei der Deutsch-Französischen Brigade in 
Müllheim, Wohneinheiten baut, die auch für Soldatinnen und Soldaten vorgesehen sind. Sie kann diese für 
niedrigere Mieten als bei marktvergleichbarem Wohnraum anbieten. Besonders erfreulich ist daher eine kreative 
Idee, die das Verteidigungsministerium zusammen mit der BImA verfolgt: 

• Das Ministerium prüft, aus Randbereichen von Kasernen oder anderen Bundeswehrliegenschaften 
Grundstücksteile „herauszuschneiden“ und an die BImA zu übertragen, damit diese dort Wohnraum für 
Soldatinnen und Soldaten schafft. Am Standort München besteht zum Beispiel die Überlegung, einen 
Grundstücksaustausch zwischen der BImA und der Bundeswehr durchzuführen, um die bestehende 
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Wohnbebauung für Bundesbedienstete zu erweitern. In Düsseldorf bemüht sich die BImA, auf dem Gelände 
der ehemaligen Bergischen Kaserne 450 Wohnungen zu errichten. Hier gestaltet sich aber die Aufstellung 
des Bebauungsplans sehr zeitintensiv und schwierig. 

Dieser neue Ansatz stößt jedoch an Grenzen. Aus Sicht des Ministeriums stehen die Refokussierung auf die 
Landes- und Bündnisverteidigung und der damit verbundene erhöhte Eigenbedarf an Flächen – zum Beispiel für 
Ausgleichsmaßnahmen zur Erfüllung des Bundesnaturschutz- und des Bundeswaldgesetzes oder für Flächen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien zur Erfüllung der Klimaneutralität – einer systematischen Prüfung der Ent-
behrlichkeit von Randbereichen von Liegenschaften entgegen. Dies ist nachvollziehbar ebenso wie der Grundsatz, 
dass die Bundeswehr sämtliche verfügbaren Flächen benötigt. Die Truppe sollte sich deswegen aber nicht 
gehindert sehen, solche Flächen selbst zu identifizieren und als Potenzialfläche für die Schaffung von attraktiven 
Wohnraumangeboten zu melden. 
Der Verteidigungsminister kündigte im September 2023 an, alles zu unternehmen, um Infrastrukturprojekte 
passgenau, wirtschaftlich und möglichst schnell umzusetzen. Dazu hat das Ministerium einige der dargestellten 
Lösungsansätze aufgegriffen. Mit Erlass des Verteidigungsministeriums vom Oktober 2023 sind Passagen in 
bundeswehrinternen, untergesetzlichen Verfahrensvorschriften, die der Zielstellung der neuen RBBau 
entgegenstehen, bis auf Weiteres nicht anzuwenden, zugleich sind Beurteilungsspielräume im Sinne einer 
Beschleunigung konsequent zu nutzen. Die Bundeswehr werde alle militärischen Bauaufgaben stringent 
priorisieren und dabei den Fokus auf die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte und die Betriebssicherheit der 
Infrastruktur legen. Die Bauverwaltungen des Bundes und der Länder werde sie nur noch mit den Bauaufgaben 
beauftragen, die sie bei realistischer Betrachtung auch umsetzen könnten. Zugleich werde das Verteidigungs-
ministerium weiterhin auf eine auskömmliche Personalausstattung in den Bauverwaltungen des Bundes und der 
Länder hinwirken und die Möglichkeit, Aufgaben ganz oder teilweise durch den eigenen Geschäftsbereich oder 
durch andere Bundesbehörden, wie die BImA, durchzuführen, in den Blick nehmen. Diese Initiative des 
Verteidigungsministers lässt hoffen, dass tatsächlich mehr Bewegung in den Infrastrukturbereich kommt. 

19. Digitalisierung  

Informationstechnik 

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur der Bundeswehr ist weiterhin nicht zufriedenstellend. Insbesondere die 
Anbindung und Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsinternet in den Liegenschaften darf in der heutigen Zeit 
keine Frage mehr sein. Eine bedarfsgerechte Versorgung mit WLAN ist ein wesentlicher Attraktivitätsfaktor. Im 
Rahmen des Projekts „Internet in Unterkünften“ hat die Bundeswehr knapp 2.000 Unterkunftsgebäude in über 
230 Liegenschaften mit kostenlosem WLAN ausgestattet. Mit Programmabschluss Ende 2022 stand damit in 
93 Prozent der umfassten Gebäude ein drahtloser Internetzugang vollständig und zu 97 Prozent zumindest auch 
teilweise zur Verfügung. Die hohe Akzeptanz dieses Angebots zeigt sich darin, dass zu Beginn des Berichtsjahres 
knapp 175.000 Nutzerinnen und Nutzer registriert waren. 
So positiv dieses Bild erscheint, gilt es nur für die Liegenschaften, die das Programm „Internet in Unterkünften“ 
einschloss. Hier zeigen sich die nachteiligen Auswirkungen inzwischen revidierter früherer Standortentschei-
dungen: 

• Zu Recht beklagte sich ein Soldat darüber, dass die Nutzung des WLAN in der Hugo-Junkers-Kaserne in Alt 
Duvenstedt Geld koste, an anderen Standorten hingegen regelmäßig gratis sei. Aufgrund der zunächst 
beabsichtigten Schließung der Kaserne war keine Aufnahme in das Programm „Internet in Unterkünften“ 
erfolgt. Dabei, so das Verteidigungsministerium, bleibe es auch vorerst, da weiterhin Entscheidungen 
darüber ausstünden, welche Gebäude in der Nutzung blieben. Seit 2015 könne die Truppe vor Ort aber auf 
kostenpflichtige Hotspots eines privaten Anbieters zurückgreifen. 

Nach einer Intervention der Wehrbeauftragten hat sich eine Lösung gefunden: Die Kosten für den Internetzugriff 
von monatlich 9,95 Euro können sich die Soldatinnen und Soldaten auf Antrag aus den Betreuungstiteln der 
Truppenteile erstatten lassen. Diese Entscheidung des Ministeriums im Sinne der Truppe ist sehr erfreulich.  
Eine pragmatische Lösung wäre auch für die Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer in der Starkenburg-
Kaserne der Betreuungsstelle für zivilberufliche Aus- und Weiterbildung in Darmstadt erforderlich: 
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• Diese Liegenschaft wird wegen beabsichtigter Schließung ebenfalls nicht in das Programm „Internet in 
Unterkünften“ einbezogen. Nachdem dann auch der bisherige externe WLAN-Anbieter nicht mehr zur 
Verfügung stand, gibt es keine WLAN-Versorgung mehr. Es bleibt zu hoffen, dass die Bundeswehr einen 
alternativen Anbieter gewinnen kann.  

Nicht nur in den Unterkunftsgebäuden ist die flächendeckende Bereitstellung von WLAN dringend erforderlich, 
sondern auch in anderen Bereichen: 

• So gibt es in den Unterrichtsräumen des Zentrums Innere Führung in Koblenz kein öffentliches WLAN, wie 
die Wehrbeauftragte bei ihrem Besuch erfuhr. Gemäß der ministeriellen Stellungnahme sieht das Zentrum 
Innere Führung ebenfalls den klaren Bedarf der Vernetzung mittels WLAN und LAN, um das Trainings-
angebot attraktiver und moderner zu gestalten, und wird daher die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen 
beantragen. 

Ernüchternd ist allerdings die Aussage des Verteidigungsministeriums, dass eine Realisierung im Rahmen eines 
regulären Infrastrukturvorhabens nicht vor 2030 zu erwarten sei. Dies verdeutlicht einmal mehr die überbordende 
Verkomplizierung in der Bundeswehr. Was im privatwirtschaftlichen Bereich eine Maßnahme von wenigen 
Wochen wäre, streckt sich hier über mehrere Jahre. In einer digitalisierten Welt sind solche Zustände nicht tragbar. 
Es ist daher zielführend, dass die Vernetzung der Lehrsäle wenigstens als Zwischenlösung zunächst provisorisch 
erfolgen soll. 
Ein ähnliches Bild ergab sich beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden. Mit Unverständnis nahm 
die Wehrbeauftragte zur Kenntnis, dass die erst kürzlich errichteten Unterrichtsgebäude zwar über die technischen 
Voraussetzungen verfügen, aber WLAN trotz Beantragung im Jahr 2020 weiterhin fehlt. Das Verteidigungs-
ministerium rechtfertigte sich in umständlicher Weise wie folgt:  

•  „Die prozessualen, technischen sowie vergaberelevanten Voraussetzungen zur Realisierung von WLAN im 
Ausbildungsmusikkorps sind geschaffen. Die infrastrukturellen Voraussetzungen sind durch die Dienststelle 
zu schaffen. Diese befinden sich derzeit in der Planung. Sobald die Infrastruktur beim Ausbildungsmusikkorps 
ertüchtigt worden ist, erfolgen im Anschluss die Maßnahmen zum Rollout des WLAN. Zur Ermittlung des 
infrastrukturellen Bedarfes in der Dienststelle wurde vor Ort die IT-Infrastruktur der relevanten Gebäude 
unter Beteiligung der Dienststelle geprüft und bewertet. Die Ergebnisse, einschließlich der durch die 
Dienststelle umzusetzenden infrastrukturellen Maßnahmen, wurden in einem Datenanalysedokument 
festgehalten, mit dem Ausbildungsmusikkorps abgestimmt und dieser zur Umsetzung durch das zuständige 
Bundeswehrdienstleistungszentrum übergeben.“  

Auf die ursprüngliche Frage, warum die WLAN-Versorgung nicht von Beginn an auch die Unterrichtsräume 
umfasste, ging das Ministerium nicht ein. Der öffentliche Zugang zum Internet sollte in allen Lehr- und Schul-
gebäuden der Bundeswehr eine Selbstverständlichkeit sein. Es wäre gut, wenn das Ministerium hier Abhilfe 
schaffen könnte. 
Nicht mehr zeitgemäß ist das bisherige System der Bundeswehr zur IT-Ausstattung von Soldatinnen und Soldaten:  

• Bislang erfordert jeder Dienstpostenwechsel für die notwendigen IT-Anpassungen einen hohen Aufwand mit 
zum Teil längeren Wartezeiten, wie das Bundesministerium der Verteidigung selbst einräumte. Zudem 
erhalten Bundeswehrangehörige ohne aufgabenbezogene IT-Ausstattung nur in begrenztem Maße wie 
beispielsweise über gemeinsam genutzte IT einen Zugang zur digitalen Infrastruktur und den Online-Medien.  

Abhilfe soll das Projekt Personalisierte IT-Ausstattung (pITA) schaffen. In dessen Rahmen sollen alle 
Nutzerinnen und Nutzer persönlich zugewiesene Endgeräte, also Laptops, Tablets oder Smartphones, erhalten 
und, basierend auf den zugewiesenen Nutzungsprofilen, eine Auswahl von verschiedenen Angeboten treffen 
können. Die Verwaltung soll durch die IT-Service-Provider erfolgen, weshalb die Mitwirkung der Dienststellen 
nur noch im Einzelfall erforderlich sein wird. Getrübt wird diese an sich sehr zu begrüßende Entwicklung 
allerdings durch die Ankündigung des Ministeriums, erst Ende 2025 die ersten Nutzerinnen und Nutzer in pITA 
migrieren zu können. 
Zuweilen ist eine Ausstattung zum Beispiel mit moderner IT möglich, Betroffene haben aber keine Kenntnis 
davon:  

• Ein Feldwebel kritisierte die mangelhafte Ausstattung seines Bataillons mit Rechnern. Im Schnitt acht 
Personen teilten sich zwei Rechner. Es fehlten im Bataillon aber nicht nur Rechner, sondern auch eine 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode  – 143 –  Drucksache 20/10500 

entsprechende Anzahl an Netzwerkanschlüssen in den Dienstzimmern. Die Überprüfung durch das 
Ministerium ergab, dass dem Bataillon weitere, bereits vorhandene und dem Bataillon auch zustehende 
Geräte zur Verfügung gestellt werden könnten. Offensichtlich aus Unsicherheit oder Unkenntnis über das 
standardisierte Anforderungsverfahren der zuständigen IT-Koordinierungsorganisation habe das Bataillon 
bislang keinen Abruf dieser Geräte getätigt. Darüber hinaus habe die zuständige IT-Koordinierungsstelle das 
Bataillon über unterschiedliche Möglichkeiten zur ad-hoc-Erweiterung der vorhandenen Netzwerkanschlüsse 
in den Dienstzimmern des Bataillons informiert. Auch das war am Standort unbekannt. 

Für das Bataillon sind die rasche Lieferung von Rechnern und die Erweiterung der Netzwerkanschlüsse gute 
Nachrichten. Zu befürchten ist aber, dass es sich bei den Hinweisen auf Unsicherheit und Unkenntnis beim 
Verfahren zum Abruf vorhandener IT-Technik um keinen Einzelfall in der Bundeswehr handelt. Hier könnte eine 
regelmäßige Unterrichtung durch die zuständigen IT-Koordinierungsstellen für mehr Handlungssicherheit sorgen. 

Stabs- und Verwaltungsprozesse 

Die Digitalisierung der Stabs- und Verwaltungsprozesse trägt entscheidend zur Auftragserfüllung der 
Bundeswehr bei und muss vorangetrieben werden. Allerdings sollte stets in den Blick genommen werden, dass 
hier keine zusätzliche Bürokratie entsteht, die die Arbeitsprozesse mehr be- als entlastet. 
Seit Juni 2023 regelt ein neuer Erlass die Aktenführung und Schriftgutverwaltung hinsichtlich des Umgangs 
mit Altdateien/E-Mails in der Bundeswehr und der neuen digitalen Datei-/E-Mail-Ablage. Damit gehen 
Veränderungen im gewohnten Arbeitsumfeld in den Dienststellen der Bundeswehr einher. Nicht selten fühlen 
sich betroffene Soldatinnen und Soldaten überfordert oder kritisieren einen Aufwuchs an Bürokratie. In einer 
Eingabe an die Wehrbeauftragte klagte ein Oberstleutnant: 

• Der Erlass stelle, wenn er ordnungsgemäß angewendet werde, eine mutwillige und vorsätzliche 
Diensterschwernis dar. Der gesamte elektronische Schriftverkehr müsse in ein hybrides Aktensystem mit 
Registrierung sowohl einer Papier- als auch der elektronischen Akte überführt werden, Sicherheitskopien 
müssten erstellt, Altmaterial gelöscht werden. Der Verband werde mit der Umsetzung alleine gelassen. Das 
Verteidigungsministerium wies darauf hin, dass auch die Bundeswehr einer Pflicht zur ordnungsmäßigen 
Aktenführung unterliege und der Erlass lediglich die bisher geltenden Rechtsvorschriften abbilde. Allerdings 
sei er, das räumt das Ministerium ein, in bestimmten Punkten missverständlich. Deshalb habe man die 
Eingabe zum Anlass genommen, den Erlass und vor allem die diesem zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen 
noch einmal erläuternd zu kommunizieren. 

Das alles ändert aber nichts an der offensichtlichen Unzufriedenheit vieler Dienststellen mit der damit 
einhergehenden Arbeitsbelastung. Ein wesentlicher Teil der Lösung ist die Einführung des Dokumenten-
managementsystems DokMBw-Dateiverwaltungssystem, mit dem eine Vereinfachung der Vorgangsbearbeitung 
und der Aktenhaltung einhergeht. Das Rollout dieses Systems begann 2018 an zunächst 70 Dienststellen mit circa 
35.000 Nutzerinnen und Nutzern und wird ab Frühjahr 2025 auf die gesamte Bundeswehr übertragen sein. Die 
Dienststellen, die noch ohne ein Dokumentenmanagementsystem arbeiten müssen, stehen während dieser 
Übergangszeit tatsächlich vor die Arbeitszeit massiv steigernden Herausforderungen. Das betrifft insbesondere 
die Notwendigkeit des konsequenten Führens von Papierakten. Dem versucht das Ministerium durch ein 
niederschwelliges digitales Angebot zu begegnen, das ab 2023 ein leichtes sogenanntes Drag-and-Drop 
ermöglicht, mit dem digital abgelegte Dateien und E-Mails schnell und einfach in das neue Dokumenten-
managementsystem verschoben werden können. Spätestens damit sollte der Kulturwandel zu schlanken 
Verwaltungs- und Führungsprozessen abgeschlossen sein. 
Das Projekt Digitale Unterschrift ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Nachdem die Bundeswehr Mitte 2023 
die Verlängerung des Projektes befürwortete, zeigte ein Testdurchlauf mit 200 Soldatinnen und Soldaten, dass die 
Einführung für die gesamte Bundeswehr nur mit einem enormen Aufwand möglich wäre. Daher plant das 
Ministerium die Erprobung mit einer anderen technischen Lösung. Im Berichtsjahr gab es dazu allerdings keinen 
Vertragsabschluss, sodass mit weiteren Verzögerungen zu rechnen ist.  
Dass die digitale Unterschrift nicht immer eine Beschleunigung des Arbeitsalltags bedeutet, berichtete ein 
Truppenversorgungsstabsoffizier der Wehrbeauftragten:  

• Sachschadensmeldungen seien von allen an der Meldung Beteiligten nach Vorschriftenlage digital zu 
unterzeichnen. Das seien Zugführer, Kompaniechef und Truppenversorgungsstabsoffizier. Die Meldenden 
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selbst hätten in der Regel nur über den Rechner beispielsweise des Zugführers die Möglichkeit zur digitalen 
Signatur. Der damit verbundene Zeitaufwand sei etwa sechsmal höher als bei einer analogen Unterschrift. 
Um die mit Sachschadensmeldungen einhergehenden Fristen einhalten zu können, habe man sich 
entschieden, meldenden Soldatinnen und Soldaten ohne Rechnerzugang das Ausdrucken und analoge 
Signieren zu erlauben. Um der geforderten digitalen Erstellung der Sachschadensmeldung nachzukommen, 
scanne man die analog signierten Seiten ein.  

Auch hinsichtlich des bürokratischen Aufwandes bei der Erstellung des digitalen Lagebildes zur Personellen 
Einsatzbereitschaft beschwerten sich Soldatinnen und Soldaten beim Besuch des Logistikbataillons 472 in 
Kümmersbruck: 

• Das digitale Lagebild müsse man in SASPF hinterlegen. Darin solle jede Einheit in Ampelformat 
(rot/gelb/grün) abbilden, wie auf einer Zeitschiene von zwei Jahren (acht Quartale) die Einsatzbereitschaft 
der einzelnen Soldatinnen und Soldaten aussehe. Es bedeute einen riesigen bürokratischen Aufwand dieses 
Lagebild zu erstellen. 

Grundlage dieses im Berichtsjahr in die Nutzung überführten Tools ist das 2021 erlassene Fachkonzept 
Digitalisierung von Lagebildern, das auf dem Projekt Digitalisierung Lagebilder aus dem Jahr 2017 hervorging. 
Das Verteidigungsministerium bestätigt eine mit Beginn der Nutzung tatsächlich vorhandene zusätzliche 
Belastung, die sich aber mit der kontinuierlichen Nutzung sukzessive reduziere. Man erwarte eine zunehmende 
Automatisierung der Datenmengen, die die manuellen Erhebungs- und Abfrageprozesse vereinfache. Der Nutzen 
dieses Lagebildes sei unbestritten, weil es ein Frühwarnsystem für eine die Organisationsbereiche übergreifende 
Bewertung der Einsatzfähigkeit darstelle. 
Auch die Anmeldung zum Reservistendienst ist dringend modernisierungsbedürftig:  

• Ein im Heimatschutz eingesetzter Reservist kritisierte, dass bei jeder Übung ein schriftliches Einverständnis 
nebst Anlage benötigt werde. Dieses Formular erhalte er per E-Mail, müsse es ausdrucken und 
unterschrieben zurücksenden. Sämtliche Personaldaten müssten jeweils neu eingetragen werden. Ein 
Abspeichern des ausgefüllten Formulars als Formatvorlage sei wegen häufiger Änderungen des Formular-
Layouts nicht möglich. Bei der Sicherheitsüberprüfung habe er auf den Internetseiten des Bundesamts für 
den Militärischen Abschirmdienst (BAMAD) das Programm zur elektronischen Sicherheitserklärung (ELSE) 
heruntergeladen und alle Angaben online eingetragen. Eine digitale Versendung sei aber nicht vorgesehen, 
stattdessen habe er die gesamte Datei ausdrucken und per Post verschicken müssen. Der Petent rechnete vor, 
dass bei 31 Heimatschutzkompanien mit je 100 Männern und Frauen jeweils acht Blätter, insgesamt 24.800 
Blatt Papier ausgedruckt werden müssen. Er vermutet, dass diese dann vor Ort eingescannt und vernichtet 
würden. 

Erfreulicherweise gibt es aber positive Entwicklungen, wie zum Beispiel die noch in der Entwicklung befindliche 
Smartphone-App „Meine Reserve“. Deren Ziel ist es, den Heranziehungsprozess papierlos mittels eines 
digitalen Endgerätes abzubilden. Hierdurch erhalten Reservistinnen und Reservisten die Möglichkeit, von der 
Suche nach verfügbaren Dienstleistungsmöglichkeiten (vergleichbar einer Stellenbörse) über die Abgabe einer 
Interessensbekundung und dem Hochladen von Dokumenten bis hin zur Heranziehung zum Reservistendienst alle 
Schritte digital durchzuführen. Dieses Angebot soll die Attraktivität des Reservistendienstes steigern, in dem für 
alle Beteiligten der Aufwand im Bearbeitungsprozess reduziert wird. Nach Einschätzung der Bundeswehr wird 
die fertige App jedoch nicht vor dem Jahr 2026 zur Verfügung stehen. In der Folge sei dann geplant, diese App 
mit der bereits bestehenden Anwendung für die Unterhaltssicherung „USG-Online“ zu verknüpfen. Das hebt 
Synergien, da „USG-Online“ mittlerweile eine Nutzungsquote von mehr als 30 Prozent hat – mit steigender 
Tendenz. Die App „Meine Reserve“ ist ein wesentliches Element zur Digitalisierung der Heranziehung. Es wäre 
aber wünschenswert die Einführung zu beschleunigen, um möglichst schnell eine Erleichterung im Sinne der 
Reservistendienst Leistenden zu erreichen. 

20. Umwelt und Klima 

Die Bundesregierung hat sich mit dem 2021 geänderten Klimaschutzgesetz das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen 
des Bundes deutlich zu senken und bis zum Jahr 2045 die Klimaneutralität zu erreichen. Das Bundesministerium 
der Verteidigung will im Wesentlichen die Erzeugung erneuerbarer Energien in den eigenen Liegenschaften 
ausbauen. Hierfür setzt das Ministerium verstärkt auf Wärmepumpen und Fernwärme. Auch sollen mehr 
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handelsübliche Fahrzeuge mit Elektroantrieb genutzt und nach Möglichkeit auf synthetische Kraftstoffe 
zurückgegriffen werden. 

• Ein gutes Beispiel für die Transformation ist der Standort Pfullendorf. Dort betreibt die Bundeswehr ihre 
erste Tiefengeothermie-Anlage. Von zwei Bohrungen, die über 1.500 Meter tief reichen, fördert die eine 
heißes, thermales Grundwasser aus dem Untergrund an die Oberfläche. Dort entzieht ein Wärmetauscher 
dem Wasser die Wärme, die sodann der Beheizung der Gebäude dient. Über die andere Bohrung gelangt das 
abgekühlte Wasser anschließend wieder in die Tiefe und kann sich durch die natürliche Erdwärme erneut 
erhitzen. Dieses Verfahren deckt nahezu den kompletten Wärmebedarf der Staufer-Kaserne ab und spart 
jährlich mehr als 1.500 Tonnen CO2 ein. Ergänzend erfolgt der Großteil der Stromversorgung der 
Liegenschaft über Photovoltaik-Anlagen. Den Anteil an Strom, den die Bundeswehr nicht auf diese Weise 
gewinnen kann, kauft sie als „grünen“ Strom hinzu. Damit ist die Staufer-Kaserne die erste CO2-neutrale 
Liegenschaft der Bundeswehr und darüber hinaus im Hinblick auf den Energiebedarf zu bald 85 Prozent 
autark. 

Im Zusammenhang mit dem Erreichen der Klimaneutralität stellt aber nicht nur die Umstellung der 
energieerzeugenden Anlagen einen wichtigen Beitrag dar. Vielmehr ist auch der Gebäudebestand umfangreich 
zu sanieren, um die Vorgaben für Energieeffizienz, Klimaschutz und nachhaltiges Bauen zu erfüllen. Konkret 
kommt dem Verteidigungsministerium mit seinem großen Infrastrukturbestand hier eine herausragende 
Verantwortung zu. Aufgrund der Verschiedenartigkeit des Gebäudebestandes und den jeweiligen Nutzungs-
anforderungen hat das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(BAIUDBw) die jeweilige konkrete Liegenschaftsentwicklungsplanung den regionalen Kompetenzzentren 
zugewiesen. Vor dem Hintergrund des erheblichen Sanierungsstaus bei Infrastrukturvorhaben der Bundeswehr ist 
jedoch absehbar, dass die sogenannten Energieeffizienzfestlegungen des Bundes (EEFB) einen massiven 
zusätzlichen Sanierungsbedarf mit sich bringen. Über die konkreten Auswirkungen für den Bereich des Freistaats 
Bayern informierte sich die Wehrbeauftragte bei einem Truppenbesuch beim Kompetenzzentrum Bau-
management in München: 

• Das Zentrum betreue insgesamt rund 2.900 Gebäude in 217 Liegenschaften. Um die EEFB-Vorgaben zu 
erfüllen, sei jedes einzelne dieser Objekte bis 2045 in kleinerem oder größerem Umfang zu sanieren oder neu 
zu bauen. Der Investitionsbedarf dafür betrage geschätzt 14,5 Milliarden Euro. Zusammen mit 4,6 Milliarden 
Euro für bereits geplante Baumaßnahmen bis 2030 sowie ungefähr 0,5 Milliarden Euro für neue Bedarfe 
aufgrund der Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung bezifferte das Kompetenzzentrum 
Baumanagement den anstehenden Investitionsbedarf in seinem Zuständigkeitsbereich auf insgesamt rund 
20 Milliarden Euro. Bei dem bisherigen Leistungsvermögen der für Bayern zuständigen Landesbaudirektion 
von 250 Millionen Euro pro Jahr wäre der Abschluss all dieser Maßnahmen in 80 Jahren, also im Jahr 2103, 
zu erwarten. Mit den derzeitigen Kräften und Mitteln sei das Ziel, die EEFB-Maßnahmen bis 2045 
umzusetzen, insofern nicht realisierbar. 

Angesichts der Dimensionen erscheint es zweifelhaft, dass die Maßnahmen der von der Bayerischen 
Staatsregierung eingerichteten Task Force dies unter den gegebenen Rahmenbedingungen fristgerecht umgesetzt 
werden können. Dennoch sollten sich alle Beteiligten für ein zügiges Erreichen der Klimaschutzziele einsetzen. 
Es ist auch im Sinne der Truppe und kann zu einer Verringerung des hohen Energieverbrauchs und der ent-
sprechenden Bewirtschaftungskosten beitragen. 
Die Bundeswehr strebt an, verstärkt Elektromobilität zu nutzen, um CO2-Emissionen zu senken. Laut seiner im 
November 2023 veröffentlichten Nachhaltigkeits- und Klimaschutzstrategie verfolgt das Verteidigungs-
ministerium das Ziel, im Jahr 2045 eine flächendeckende und leistungsstarke Infrastruktur für das Laden von 
E-Fahrzeugen in der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Wie im Bereich der zivilen Ladestruktur gibt es 
allerdings auch in den militärischen Liegenschaften noch deutlichen Nachholbedarf. Im Berichtsjahr gab es in der 
gesamten Bundeswehr lediglich etwas mehr als 300 Ladepunkte mit einer minimalen Ladekapazität von 
mindestens elf Kilowattstunden und 750 Behelfsladepunkte, das heißt einzeln abgesicherte Schuko-Steckdosen 
oder Starkstromsteckdosen mit mobilem Ladeset. Zur Verbesserung der Situation hat das Bundesministerium der 
Verteidigung ein ambitioniertes Ausbauprogramm der Ladeinfrastruktur aufgelegt. Danach ist beabsichtigt, bis 
zum Jahr 2030 weitere 18.000 Ladepunkte für E-Kraftfahrzeuge zu installieren. 2045 sollen es schließlich mehr 
als 30.000 sein. Nachvollziehbar ist, dass bei einem Ausbauprogramm dieser Größenordnung eine Priorisierung 
unumgänglich ist. Die Reihenfolge der betroffenen Liegenschaften sollte sich dabei aber eng an dem dienstlichen 
Bedarf und dem baulichen Aufwand orientieren. 
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Die Ladepunkte dienen nach Angaben des Ministeriums in erster Linie der Versorgung von dienstlichen E-
Fahrzeugen. Im Rahmen freier Kapazitäten und gegen Übernahme der Stromkosten stehen sie der Truppe und 
den Zivilbeschäftigten der Bundeswehr ebenfalls zur Verfügung, wofür im Rahmen des Ausbauprogramms eine 
Abrechnung durch einen privaten Provider mittels einer Kartenlösung vorgesehen ist. Zukünftig ist nach den 
gesetzlichen Vorgaben die Ausstattung jedes fünften der mehr als 160.000 Fahrzeugstellplätze der Bundeswehr 
mit Ladesäulen, auch zur entgeltlichen Nutzung für private Kraftfahrzeuge, vorgesehen. Dieses Vorgehen ist zu 
begrüßen, denn Soldatinnen und Soldaten tragen bei Truppenbesuchen immer wieder den Wunsch nach mehr 
Möglichkeiten zum Laden privater Fahrzeuge in der Kaserne vor. 
Hilfreich wäre es auch, bereits bestehende Verfahren zur privaten Nutzung von Ladepunkten zu vereinfachen: 

• So beklagte ein Lehrgangsteilnehmer an der Marinetechnikschule in Parow, er habe von September 2022 bis 
April 2023 vergeblich versucht, vor Ort zu klären, ob er sein E-Auto an einer ungenutzten Ladesäule vor dem 
Stabsgebäude laden könne. Schließlich habe er im April 2023 einen schriftlichen Antrag gestellt, danach aber 
keine Antwort erhalten. Obwohl der Kasernenkommandant und auch der Objektmanager des zuständigen 
Bundeswehr-Dienstleistungszentrums dem Antrag zugestimmt hatten, kam es im weiteren Verlauf aufgrund 
von Vakanzen von Schlüsselpersonal zu einer deutlichen Verzögerung in der Bearbeitung. Erst im November 
2023 erhielt der Petent schließlich die RFID-Chipkarte zur Freischaltung der Ladesäule. 

Zufriedenstellend ist, dass das Ministerium hier den Handlungsbedarf erkannt und das BAIUDBw gebeten hat, 
den sehr langwierigen und komplexen Beantragungsprozess zu überdenken. 
 
 
 

Dr. Eva Högl 
Wehrbeauftragte  



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode  – 147 –  Drucksache 20/10500 

21. Vorgänge und Eingaben: Statistische Übersichten 

Insgesamt sind im Berichtszeitraum 3.859 Vorgänge erfasst worden. Vorgänge sind alle mit einem Aktenzeichen 
versehenen Bearbeitungsgegenstände. Neben den Eingaben der Soldatinnen und Soldaten, von deren 
Familienangehörigen und sonstigen Personen fallen darunter die von der Wehrbeauftragten überprüften Melde-
pflichtigen Ereignisse in der Bundeswehr, Vorgänge, die nach einem Truppenbesuch aufgegriffen werden, und 
Vorgänge, mit denen sich die Wehrbeauftragte von Amts wegen befasst. Zu letzteren gehören Erkenntnisse, die 
die Wehrbeauftragte beispielsweise aus Presseberichten oder Gesprächen erhält. Darüber hinaus sind Schreiben 
von Zivilbeschäftigten, die an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags abgegeben werden, und 
allgemeine Anfragen von Privatpersonen unter Sonstiges erfasst. 
 

 
 
*) Eingaben von Soldatinnen und Soldaten sowie deren Familienangehörigen 
**) Erkenntnisse aus Presseberichten und Gesprächen, Schreiben von Zivilbeschäftigten, allgemeine Anfragen von Privatpersonen 
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Aufschlüsselung der 3.859 Vorgänge nach Sachverhalten (6.563)  

(In einem Vorgang können bis zu drei Sachverhalte erfasst werden, weshalb die  
Anzahl der Sachverhalte höher ist als die Anzahl der Vorgänge.) 

 

Rubrik Anzahl 

Personalangelegenheiten aktiver Soldatinnen und Soldaten  2.284 
 davon unter anderem:  
 Verwendungsplanung, Beurteilung, Beförderung  736 
 Begründung und Beendigung von Dienstverhältnissen 487 
 Personalbearbeitung und Personalführung  442 
 Besoldung und besoldungsrechtliche Nebengebiete 427 
 Reservistenangelegenheiten 128 
 Personalstruktur   25 
Disziplinarrecht, Rechtsverstöße  865 
 davon unter anderem:  
 Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung  435 
 Verletzung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 197 
Menschenführung, Kameradschaft 818 
Versorgung, Soziales 648 
Auslandseinsätze, Ausrüstung im Einsatz  324 
Gesundheit, Sanitätsdienst, Heilfürsorge 315 
Vereinbarkeit von Familie und Dienst  248 
 davon:  
 Pendlerangelegenheiten 107 
Ausbildung, Ausrüstung für die Ausbildung 191 
Infrastruktur, Unterkünfte  143 
Verpflegung, Bekleidung, Betreuung 142 
Diversity  82 
 davon unter anderem:  
 Frauen in den Streitkräften (Gleichstellungsfragen)   48 
 Sexuelle Vielfalt    16 
 Soldatinnen und Soldaten mit Migrationshintergrund   10 
Selbsttötung, Selbsttötungsversuch 80 
Sicherheitsfragen, Unfälle 68 
Verhalten und Auftreten von Soldatinnen und Soldaten 
innerhalb und außerhalb des Dienstes 61 

Arbeitszeit 38 
Sonstiges *) 256 

*) U.a. Unzuständigkeit, Abgabe an Petitionsausschuss, Anfragen wegen Akteneinsicht, Reaktionen auf den Jahresbericht  
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Entwicklung der Zahl der Vorgänge in den Jahren 1959 bis 2023 

Berichtsjahr Gesamtzahl der  
erfassten Vorgänge 

Jahresdurchschnitts- 
stärke der Bundeswehr  
(aktive Soldatinnen  
und Soldaten) 

Vorgangsquote  
je Tausend  
aktive Soldatinnen  
und Soldaten 

1959 3.368 248.800 13,5 
1960 5.471 258.080 21,2 
1961 3.829 316.090 12,1 
1962 5.736 374.766 15,3 
1963 5.938 401.337 14,8 
1964 5.322 424.869 12,5 
1965 4.408 437.236 10,1 
1966 4.353 454.569 9,6 
1967 4.503 456.764 9,9 
1968 6.517 472.070 13,8 
1969 7.033 455.114 15,5 
1970 7.142 468.484 15,2 
1971 7.891 466.889 16,9 
1972 7.789 492.828 15,8 
1973 6.673 472.943 14,1 
1974 6.748 490.053 13,8 
1975 6.439 486.206 13,2 
1976 7.319 488.616 15,0 
1977 6.753 491.424 13,7 
1978 6.234 491.481 12,7 
1979 6.884 492.344 14,0 
1980 7.244 490.243 14,8 
1981 7.265 493.089 14,7 
1982 6.184 490.729 12,6 
1983 6.493 495.875 13,1 
1984 6.086 487.669 12,5 
1985 8.002 495.361 16,2 
1986 8.619 495.639 17,4 
1987 8.531 495.649 17,2 
1988 8.563 494.592 17,3 
1989 10.190 486.825 20,9 
1990 9.590 458.752 20,9 
1991 9.864 476.288 20,7 
1992 8.084 445.019 18,2 
1993 7.391 399.216 18,5 
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Berichtsjahr Gesamtzahl der  
erfassten Vorgänge 

Jahresdurchschnitts- 
stärke der Bundeswehr  
(aktive Soldatinnen  
und Soldaten) 

Vorgangsquote  
je Tausend  
aktive Soldatinnen  
und Soldaten 

1994 5.916 361.177 16,4 
1995 5.979 344.690 17,3 
1996 6.264 342.870 18,3 
1997 6.647 332.013 20,0 
1998 6.122 330.914 18,5 
1999 5.885 331.148 17,8 
2000 4.952 318.713 15,5 
2001 4.891 306.087 16,0 
2002 6.436 294.800 21,8 
2003 6.082 283.723 21,4 
2004 6.154 263.990 23,3 
2005 5.601 251.722 22,3 
2006 5.918 249.964 23,7 
2007 5.276 248.995 21,2 
2008 5.474 247.619 22,1 
2009 5.779 249.900 23,1 
2010 4.993 245.823 20,3 
2011 4.926 206.091 23,9 
2012 4.309 197.880 21,8 
2013 5.095 184.012 27,7 
2014 4.645 182.703 25,4 
2015 4.344 179.633 24,2 
2016 4.560 177.800 25,6 
2017 4.173 178.881 23,3 
2018 3.939 179.791 21,9 
2019 3.835 182.219 21,0 
2020 3.907 183.969 21,2 
2021 3.967 183.725 21,6 
2022 3.839 183.049 21,0 
2023 3.859 181.807 21,2 

Gesamt 392.223   
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Entwicklung der Zahl der persönlichen Eingaben  
bezogen auf die Jahresdurchschnittsstärke seit 2012  

(Eine statistische Erfassung der persönlichen Eingaben ist erst seit der Einführung eines  
neuen Datenerfassungssystems im Amt der/des Wehrbeauftragten im Jahr 2012 möglich.) 

 

Berichtsjahr 

Jahresdurchschnitts-
stärke der Bundeswehr  
(aktive Soldatinnen  
und Soldaten) 

Gesamtzahl  
der persönlichen  
Eingaben  

Quote der persönlichen 
Eingaben je Tausend  
aktive Soldatinnen  
und Soldaten 

2012 197.880 3.281 16,6 

2013 184.012 3.770 20,5 

2014 182.703 3.379 18,5 

2015 179.633 2.917 16,2 

2016 177.800 3.197 18,0 

2017 178.881 2.528 14,1 

2018 179.791 2.534 14,1 

2019 182.219 2.459 13,5 

2020 183.969 2.753 15,0 

2021 183.725 2.606 14,2 

2022 183.049 2.343 12,8 

2023 181.807 2.423 13,3 
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22. Besuche, Begegnungen, Gespräche der Wehrbeauftragten 

Truppenbesuche 

17.01. Berlin Wachbataillon beim BMVg 

23.01. Neuburg an der Donau Taktisches Luftwaffengeschwader 74 

24.01. Ingolstadt Pionierschule 

30.01.-02.02. Gao / Mali  Deutscher Anteil MINUSMA 

16.02. München Kompetenzzentrum Baumanagement München (BAIUDBw) 

23.02. Frankenberg Panzergrenadierbrigade 37 

06.03. Delmenhorst Logistikbataillon 163 

07.03. Leer Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst 

08.03. Rheine Sanitätsregiment 4 

09.03. Bremen Landeskommando Bremen 

19.-21.03. Rukla (Litauen) Deutsches Einsatzkontingent ENHANCED FORWARD 
PRESENCE 

22.03. Füssen Gebirgsaufklärungsbataillon 230 

23.03. München Feldjägerregiment 3 

28.03. Berlin-Gatow Bundeswehrfachschule 

18.04. Sanitz Flugabwehrraketengruppe 21 

25.04. Neustadt am Rübenberge Panzergrenadierbataillon 33 

02.05. Regen 
Panzerbrigade 12 

Panzergrenadierbataillon 112 

03.05. Bogen Panzerpionierbataillon 4 

04.05. Kümmersbruck Logistikbataillon 472 

05.05. Roding 8./Feldjägerregiment 3 

08.05. Lehnin Truppenübungsplatz (Panzergrenadierbataillon 122) 

15.05. Ulmen Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr 

16.-17.05. München 
Sanitätsakademie der Bundeswehr 

Universität der Bundeswehr 

30.-31.05. Munster 

Panzerlehrbrigade 9 

Panzerlehrbataillon 93 

Artillerielehrbataillon 325 

Panzermuseum 
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01.06. Rotenburg (an der 
Wümme) Jägerbataillon 91 

05.-09.06. Ponta Delgada / Portugal Segelschulschiff Gorch Fock 

12.06. Wunstorf Übung der Luftwaffe Air Defender 2023 

13.06. Bückeburg Tag der Bundeswehr, Internationales Hubschrauber-
Ausbildungszentrum 

26.06. Straßburg / Frankreich EUROCORPS 

27.06. Müllheim Deutsch-Französische Brigade 

28.06. Illkirch-Graffenstaden / 
Frankreich Jägerbataillon 291 

29.06. Niederstetten Transporthubschrauberregiment 30 

03.07. Wunstorf Lufttransportgeschwader 62 

04.07. Koblenz Zentrum Innere Führung 

17.-19.07. London, Innsworth / 
Großbritannien 25. Deutsches Biwak im HQ ARRC 

25.07. Erndtebrück Einsatzführungsbereich 2 der Luftwaffe 

26.07. Schwarzenborn Jägerbataillon 1 

27.07. Frankenberg (Eder) Bataillon Elektronische Kampfführung 932 

31.07. Höxter ABC-Abwehrbataillon 7 

01.08. Unna Versorgungsbataillon 7 

02.08. Warendorf Sportschule der Bundeswehr 

03.08. Münster Truppendienstgericht Nord 

04.08. Straußberg JUGEND MEDIEN PROGRAMM der Bundeswehr 

15.08. Rostock Marinekommando 

16.08. Eutin Karrierecenter der Bundeswehr 

17.08. Plön Marineunteroffizierschule 

22.08. Stadum Bataillon Elektronische Kampfführung 911 

23.08. Flensburg Schule für Strategische Aufklärung 

23.08. Kronshagen Zentrales Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Kiel 

24.08. Heide Unteroffizierschule der Luftwaffe 

29.08. Nordholz Marinefliegerkommando 

09.-16.09. Düsseldorf Invictus Games 2023 

11.09. Hilden 
Ausbildungsmusikkorps  

Feldjägerregiment 2 

12.09. Düsseldorf Karrierecenter der Bundeswehr 
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14.09. Düsseldorf Kompetenzzentrum Baumanagement 

19.09. Dresden 
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr 

Offizierschule des Heeres – Taktikzentrum 

27.09.- 08.10. USA 

Bundeswehrkommando in Reston (Virginia) 

Joint Force Command and Allied Command Transformation 
der Nato in Norfolk (Virginia) 

Hauptquartier Supreme Allied Commander Transformation der 
Nato in Norfolk 

US Naval Academy in Annapolis (Maryland) 

Sheppard Air Force Base bei Wichita Falls (Texas) 

Fort Sill bei Oklahoma City (Oklahoma) 

24.10. Mittenwald Gebirgs- und Winterkampfschule 

13.11. Bremerhaven Marineoperationsschule 

13.11. Leer 5./Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst 

14.11. Hannover Feldjäger 

20.11. Diepholz Waffensystemunterstützungszentrum 2 

21.11. Bückeburg 
Kommando Hubschrauber Internationales  

Hubschrauberausbildungszentrum 

22.11. Nienburg 
Multinational CIMIC Command  

Bataillon Elektronische Kampfführung 912 

23.11. Minden Deutsch-Britisches Pionierbrückenbataillon 130 

04.12. Gardelegen 
Gefechtsübungszentrum 

Jägerbataillon 91  

05.12. Diez Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung 

06.12. Daun Bataillon Elektronische Kampfführung 93 

07.12. Germersheim Luftwaffenausbildungsbataillon 

08.12. Rennerod Sanitätsregiment 2 

12.12. Berlin Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung 

18.12. Rukla (Litauen) Deutsches Einsatzkontingent ENHANCED FORWARD 
PRESENCE 

20.12. Evreux (Frankreich) Deutsch-Französische Hercules-Staffel 
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Begegnungen und Gespräche der Wehrbeauftragten und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Die Wehrbeauftragte sprach im Berichtsjahr mit Vertreterinnen und Vertretern vieler für die Bundeswehr 
wichtiger Verbände, Vereine, Stiftungen, Ämter und Gremien, unter anderem mit dem Deutschen 
Bundeswehrverband und dem Reservistenverband, dem Gesamtvertrauenspersonenausschuss und den 
Vertrauenspersonenausschüssen diverser militärischer Organisationsbereiche sowie mit Verantwortlichen im 
Bundesministerium der Verteidigung und den Spitzen oberster Bundesbehörden und der militärischen 
Organisationsbereiche, mit Bundestags- und Landtagsabgeordneten, Diplomatinnen und Diplomaten sowie 
Militärgeistlichen. Auch mit Vertreterinnen und Vertretern von Wissenschaft, Gewerkschaften, Medien, Industrie 
und Zivilgesellschaft sowie mit internationalen Gesprächspartnerinnen und -partnern tauschte sie sich aus. 
Sie sprach bei Gelöbnissen, etwa bei der Unteroffiziersschule der Marine in Plön und beim Luftwaffen-
ausbildungsbataillon in Germersheim, und wohnte Appellen bei, wie den Rückkehrappellen in Wunstorf zur 
Beendigung des Einsatzes MINUSMA sowie der Evakuierungsoperation Sudan. An nationalen und 
internationalen Konferenzen und Tagungen nahm sie teil, darunter: Münchner Sicherheitskonferenz, 
15. International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces, Gesamttagungen der zivilen und 
Militärischen Gleichstellungsbeauftragten, Gesamttagung des Sozialdienstes der Bundeswehr, Diversity-
Konferenz, Jugend Medien Programm der Bundeswehr. Im Rahmen einiger dieser Veranstaltungen hielt sie 
Vorträge und Reden. Zudem wurde die Wehrbeauftragte von zahlreichen Vereinen, Stiftungen, politisch 
Verantwortlichen und Bundeswehreinheiten für Vorträge und Diskussionen eingeladen.  
Sie besuchte Ausstellungen und Museen, zum Beispiel das Militärhistorische Museum in Dresden, das 
Panzermuseum in Munster, das Maritime Museum in Hamburg und eine Ausstellung des Vereins für die Pflege 
der Militärgeschichten Sammlung in der Scharnhorst-Kaserne Bremen e.V.. In Koblenz stellte die 
Wehrbeauftragte bei der Eröffnung der Wanderausstellung des 16. Kunstwettbewerbs der Bundeswehr, bei dem 
sie Mitglied der Jury war, das Thema des 17. Kunstwettbewerbs vor. Als Mitglied des Beirats nahm sie an einer 
Sitzung des Beirats Evangelische Militärseelsorge teil. Für das Sommerbiwak des Vereins „Angriff auf die Seele“ 
war sie Schirmfrau. 
Die Wehrbeauftragte war zu Gast beim Neujahrsempfang und Bürgerfest des Bundespräsidenten. Sie nahm an 
einer Feierstunde 30 Jahre Familienbetreuungsorganisationen sowie einem Festakt zur Namensgebung der 
Liegenschaft des Zentralen Instituts des Sanitätsdienstes teil. An unterschiedlichen Gedenkveranstaltungen nahm 
sie ebenfalls teil und legte zu verschiedenen Anlässen Kränze nieder, etwa zum Volkstrauertag in Berlin, am 
Ehrenmal des Deutschen Heeres auf der Festung Ehrenbreitstein, auf dem Ehrenhain Ellerbruch und auf dem 
Militärfriedhof in Arlington, USA.  
Während der Invictus Games war die Wehrbeauftragte vor Ort in Düsseldorf, sprach mit Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sowie Besucherinnen und Besuchern, schaute sich zahlreiche Wettkämpfe an, wirkte bei 
Medaillenverleihungen mit und hielt eine Laudatio anlässlich der Buchvorstellung „Über_Leben: Versehrte im 
Heer“.  
Darüber hinaus war die Wehrbeauftragte bei Kommandoübergaben, Amtsübergaben sowie Verabschiedungen 
zugegen. 
Beim Tag der Ein- und Ausblicke des Deutschen Bundestages am 3. September 2023 stand die Wehrbeauftragte, 
unterstützt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für Fragen zu ihrem Amt und ihren Aufgaben zur Verfügung 
und nahm an mehreren Diskussionsrunden teil. 
Am 18. Oktober 2023 empfing die Wehrbeauftragte im Deutschen Bundestag Gäste aus Politik und Bundeswehr 
zu einem Jahresempfang. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wehrbeauftragten nahmen im Berichtsjahr Termine zu Begegnungen 
und Gesprächen bei Truppenteilen, Stäben, Dienststellen und Behörden der Teilstreitkräfte und 
Organisationsbereiche wahr.  

Besuchergruppen 

Im Amt der Wehrbeauftragten betreuten die Wehrbeauftragte oder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
48 Besuchergruppen. Neun davon waren internationale Gruppen mit Soldatinnen und Soldaten der 
Partnerschaftsseminare des Zentrums Innere Führung. 39 Besuchergruppen kamen aus den Teilstreitkräften und 
Organisationsbereichen der Bundeswehr.  
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23. Rechtsgrundlagen zu Amt und Aufgaben der Wehrbeauftragten und zum Petitionsrecht 
der Soldatinnen und Soldaten 

Auszug aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  
vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzblatt (BGBl.) I Seite 1), zuletzt geändert durch Artikel 1  

des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I Seite 2478) 

Artikel 17 

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden 
an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. 

Artikel 17a 

(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, dass für die Angehörigen der Streitkräfte und 
des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der 
Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder 
Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzubringen, eingeschränkt werden.  
(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können bestimmen, 
dass die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13) 
eingeschränkt werden. 

Artikel 45b 

Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der parlamentarischen 
Kontrolle wird ein Wehrbeauftragter des Bundestages berufen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 
 
 

Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 
(Gesetz zu Artikel 45b des Grundgesetzes - WBeauftrG) in der Fassung der Bekanntmachung  

vom 16. Juni 1982 (BGBl. I Seite 677), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes  
vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414) 

§ 1 Verfassungsrechtliche Stellung; Aufgaben 

(1) Der Wehrbeauftragte nimmt seine Aufgaben als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der 
parlamentarischen Kontrolle wahr.  
(2) Der Wehrbeauftragte wird auf Weisung des Bundestages oder des Verteidigungsausschusses zur Prüfung 
bestimmter Vorgänge tätig. Eine Weisung kann nur erteilt werden, wenn der Verteidigungsausschuss den 
Vorgang nicht zum Gegenstand seiner eigenen Beratung macht. Der Wehrbeauftragte kann bei dem 
Verteidigungsausschuss um eine Weisung zur Prüfung bestimmter Vorgänge nachsuchen.  
(3) Der Wehrbeauftragte wird nach pflichtgemäßem Ermessen auf Grund eigener Entscheidung tätig, wenn ihm 
bei Wahrnehmung seines Rechts aus § 3 Nr. 4, durch Mitteilung von Mitgliedern des Bundestages, durch 
Eingaben nach § 7 oder auf andere Weise Umstände bekannt werden, die auf eine Verletzung der Grundrechte 
der Soldaten oder der Grundsätze der Inneren Führung schließen lassen. Ein Tätigwerden des Wehrbeauftragten 
nach Satz 1 unterbleibt, soweit der Verteidigungsausschuss den Vorgang zum Gegenstand seiner eigenen 
Beratung gemacht hat 

§ 2 Berichtspflichten 

(1) Der Wehrbeauftragte erstattet für das Kalenderjahr dem Bundestag einen schriftlichen Gesamtbericht 
(Jahresbericht).  
(2) Er kann jederzeit dem Bundestag oder dem Verteidigungsausschuss Einzelberichte vorlegen.  
(3) Wird der Wehrbeauftragte auf Weisung tätig, so hat er über das Ergebnis seiner Prüfung auf Verlangen einen 
Einzelbericht zu erstatten. 
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§ 3 Amtsbefugnisse 

Der Wehrbeauftragte hat in Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben die folgenden Befugnisse:  
(1) Er kann vom Bundesminister der Verteidigung und allen diesem unterstellten Dienststellen und Personen 
Auskunft und Akteneinsicht verlangen. Diese Rechte können ihm nur verweigert werden, soweit zwingende 
Geheimhaltungsgründe entgegenstehen. Die Entscheidung über die Verweigerung trifft der Bundesminister der 
Verteidigung selber oder sein ständiger Stellvertreter im Amt; er hat sie vor dem Verteidigungsausschuss zu 
vertreten. Auf Grund einer Weisung nach § 1 Abs. 2 und bei einer Eingabe, der eine Beschwer des Einsenders 
zugrunde liegt, ist der Wehrbeauftragte berechtigt, den Einsender sowie Zeugen und Sachverständige anzuhören. 
Diese werden entsprechend dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1756), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 26. November 1979 (BGBl. I S. 1953), entschädigt. 
(2) Er kann den zuständigen Stellen Gelegenheit zur Regelung einer Angelegenheit geben 
(3) Er kann einen Vorgang der für die Einleitung des Straf- oder Disziplinarverfahrens zuständigen Stelle zuleiten. 
(4) Er kann jederzeit alle Truppenteile, Stäbe, Dienststellen und Behörden der Bundeswehr und ihre Einrichtungen 
auch ohne vorherige Anmeldung besuchen. Dieses Recht steht dem Wehrbeauftragten ausschließlich persönlich 
zu. Die Sätze 2 und 3 aus Nummer 1 finden entsprechende Anwendung. 
(5) Er kann vom Bundesminister der Verteidigung zusammenfassende Berichte über die Ausübung der 
Disziplinargewalt in den Streitkräften und von den zuständigen Bundes- und Landesbehörden statistische Berichte 
über die Ausübung der Strafrechtspflege anfordern, soweit dadurch die Streitkräfte oder ihre Soldaten berührt 
werden. 
(6) Er kann in Strafverfahren und disziplinargerichtlichen Verfahren den Verhandlungen der Gerichte beiwohnen, 
auch soweit die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Er hat im gleichen Umfang wie der Anklagevertreter und der 
Vertreter der Einleitungsbehörde das Recht, die Akten einzusehen. Die Befugnis aus Satz 1 steht ihm auch in 
Antrags- und Beschwerdeverfahren nach der Wehrdisziplinarordnung und der Wehrbeschwerdeordnung vor den 
Wehrdienstgerichten sowie in Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die mit seinem 
Aufgabenbereich zusammenhängen, zu; in diesen Verfahren hat er das Recht zur Akteneinsicht wie ein 
Verfahrensbeteiligter. 

§ 4 Amtshilfe 

Gerichte und Verwaltungsbehörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden sind verpflichtet, dem 
Wehrbeauftragten bei der Durchführung der erforderlichen Erhebungen Amtshilfe zu leisten. 

§ 5 Allgemeine Richtlinien; Weisungsfreiheit 

(1) Der Bundestag und der Verteidigungsausschuss können allgemeine Richtlinien für die Arbeit des 
Wehrbeauftragten erlassen.  
(2) Der Wehrbeauftragte ist – unbeschadet des § 1 Absatz 2 – von Weisungen frei. 

§ 6 Anwesenheitspflicht 

Der Bundestag und der Verteidigungsausschuss können jederzeit die Anwesenheit des Wehrbeauftragten 
verlangen. 

§ 7 Eingaberecht des Soldaten 

Jeder Soldat hat das Recht, sich einzeln ohne Einhaltung des Dienstweges unmittelbar an den Wehrbeauftragten 
zu wenden. Wegen der Tatsache der Anrufung des Wehrbeauftragten darf er nicht dienstlich gemaßregelt oder 
benachteiligt werden. 

§ 8 Anonyme Eingaben 

Anonyme Eingaben werden nicht bearbeitet. 

§ 9 Vertraulichkeit der Eingaben 

Wird der Wehrbeauftragte aufgrund einer Eingabe tätig, so steht es in seinem Ermessen, die Tatsache der Eingabe 
und den Namen des Einsenders bekannt zu geben. Er soll von der Bekanntgabe absehen, wenn der Einsender es 
wünscht und der Erfüllung des Wunsches keine Rechtspflichten entgegenstehen. 
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§ 10 Verschwiegenheitspflicht 

(1) Der Wehrbeauftragte ist auch nach Beendigung seines Amtsverhältnisses verpflichtet, über die ihm amtlich 
bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im 
dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen.  
(2) Der Wehrbeauftragte darf, auch wenn er nicht mehr im Amt ist, über solche Angelegenheiten ohne 
Genehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung 
erteilt der Präsident des Bundestages im Einvernehmen mit dem Verteidigungsausschuss.  
(3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem Wohl des Bundes 
oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder 
erheblich erschweren würde.  
(4) Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen und bei Gefährdung der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten. 

§ 11 

(weggefallen) 

§ 12 Unterrichtungspflichten durch Bundes- und Länderbehörden 

Die Justiz- und Verwaltungsbehörden des Bundes und der Länder sind verpflichtet, den Wehrbeauftragten über 
die Einleitung des Verfahrens, die Erhebung der öffentlichen Klage, die Anordnung der Untersuchung im 
Disziplinarverfahren und den Ausgang des Verfahrens zu unterrichten, wenn einer dieser Behörden die Vorgänge 
vom Wehrbeauftragten zugeleitet worden sind. 

§ 13 Wahl des Wehrbeauftragten 

Der Bundestag wählt in geheimer Wahl mit der Mehrheit seiner Mitglieder den Wehrbeauftragten. 
Vorschlagsberechtigt sind der Verteidigungsausschuss, die Fraktionen und so viele Abgeordnete, wie nach der 
Geschäftsordnung der Stärke einer Fraktion entsprechen. Eine Aussprache findet nicht statt. 

§ 14 Wählbarkeit; Amtsdauer; Verbot einer anderen Berufsausübung; Eid; Befreiung vom Wehrdienst 

(1) Zum Wehrbeauftragten ist jeder/jede Deutsche wählbar, der/die das Wahlrecht zum Bundestag besitzt und das 
35. Lebensjahr vollendet hat. (geändert durch Gesetz vom 30. März 1990 (BGBl. I S. 599) 
(2) Das Amt des Wehrbeauftragten dauert fünf Jahre. Wiederwahl ist zulässig.  
(3) Der Wehrbeauftragte darf kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder 
der Leitung und dem Aufsichtsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder einer 
gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören.  
(4) Der Wehrbeauftragte leistet bei der Amtsübernahme vor dem Bundestag den in Artikel 56 des Grundgesetzes 
vorgesehenen Eid.  
(5) Der Wehrbeauftragte ist für die Dauer seines Amtes vom Wehrdienst befreit. 

§ 15 Rechtsstellung des Wehrbeauftragten; Beginn und Beendigung des Amtsverhältnisses 

(1) Der Wehrbeauftragte steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. Der 
Präsident des Bundestages ernennt den Gewählten. 
(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde über die Ernennung oder, falls der Eid vorher 
geleistet worden ist (§ 14 Absatz 4), mit der Vereidigung.  
(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Ablauf der Amtszeit nach § 14 Absatz 2 oder durch den Tod mit der 
Abberufung, mit der Entlassung auf Verlangen. 
(4) Der Bundestag kann auf Antrag des Verteidigungsausschusses seinen Präsidenten beauftragen, den Wehr-
beauftragten abzuberufen. Dieser Beschluss bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.  
(5) Der Wehrbeauftragte kann jederzeit seine Entlassung verlangen. Der Präsident des Bundestages spricht die 
Entlassung aus. 
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§ 16 Sitz des Wehrbeauftragten; Leitender Beamter; Beschäftigte; Haushalt 

(1) Der Wehrbeauftragte hat seinen Sitz beim Bundestag. 
(2) Den Wehrbeauftragten unterstützt ein Leitender Beamter. Weitere Beschäftigte werden dem Wehrbeauftragten 
für die Erfüllung seiner Aufgaben beigegeben. Die Beamten beim Wehrbeauftragten sind Bundestagsbeamte nach 
§ 176 des Bundesbeamtengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 1977 (BGBl. I Seiten 1, 
795, 842), zuletzt geändert durch § 27 des Gesetzes vom 26. Juni 1981 (BGBl. I Seite 553). Der Wehrbeauftragte 
ist Vorgesetzter der ihm beigegebenen Beschäftigten. 
(3) Die dem Wehrbeauftragten für die Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellende notwendige 
Personal- und Sachausstattung ist im Einzelplan des Bundestages in einem eigenen Kapitel auszuweisen. 

§ 17 Vertretung des Wehrbeauftragten 

(1) Der Leitende Beamte nimmt die Rechte des Wehrbeauftragten mit Ausnahme des Rechts nach § 3 Nr. 4 bei 
Verhinderung und nach Beendigung des Amtsverhältnisses des Wehrbeauftragten bis zum Beginn des 
Amtsverhältnisses eines Nachfolgers wahr. § 5 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
(2) Ist der Wehrbeauftragte länger als drei Monate verhindert, sein Amt auszuüben, oder sind nach Beendigung 
des Amtsverhältnisses des Wehrbeauftragten mehr als drei Monate verstrichen, ohne dass das Amtsverhältnis 
eines Nachfolgers begonnen hat, so kann der Verteidigungsausschuss den Leitenden Beamten ermächtigen, das 
Recht aus § 3 Nr. 4 wahrzunehmen. 

§ 18 Amtsbezüge; Versorgung 

(1) Der Wehrbeauftragte erhält vom Beginn des Kalendermonats an, in dem das Amtsverhältnis beginnt, bis zum 
Schluss des Kalendermonats, in dem das Amtsverhältnis endet, Amtsbezüge. § 11 Absatz 1 Buchstaben a und b 
des Bundesministergesetzes sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass das Amtsgehalt und der 
Ortszuschlag 75 vom Hundert des Amtsgehaltes und des Ortszuschlages eines Bundesministers betragen. Die 
Amtsbezüge werden monatlich im Voraus gezahlt. 
(1a) Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise werden dem oder der Wehrbeauftragten in 
entsprechender Anwendung des § 14 Absatz 4 bis 8 des Bundesbesoldungsgesetzes die folgenden 
Sonderzahlungen gewährt:  

1. für den Monat Juni 2023 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 1 240 Euro sowie  
2. für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 eine monatliche Sonderzahlung in Höhe von jeweils 220 Euro. 

(2) Im Übrigen werden § 11 Absätze 2 und 4 und die §§ 13 bis 20 und 21a des Bundesministergesetzes 
entsprechend angewandt mit der Maßgabe, dass an die Stelle der zweijährigen Amtszeit (§ 15 Absatz 1 des 
Bundesministergesetzes) eine fünfjährige Amtszeit tritt. Satz 1 gilt für einen Berufssoldaten oder Soldaten auf 
Zeit der zum Wehrbeauftragten ernannt worden ist, entsprechend mit der Maßgabe, dass für Soldaten auf Zeit bei 
Anwendung des § 18 Absatz 2 des Bundesministergesetzes an die Stelle des Eintritts in den Ruhestand die 
Beendigung des Dienstverhältnisses tritt. 
(3) Die Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 
1973 (BGBl. I Seite 1621), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 31. Mai 1979 (BGBl. I Seite 618), der 
höchsten Reisekostenstufe und des Bundesumzugskostengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. November 1973 (BGBl. I Seite 1628), zuletzt geändert durch Artikel VII des Gesetzes vom 20. Dezember 
1974 (BGBl. I Seite 3716), für die infolge der Ernennung und Beendigung des Amtsverhältnisses erforderlich 
werdenden Umzüge sind entsprechend anzuwenden. 

§ 19 
(weggefallen) 

§ 20 
(Inkrafttreten) 
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Auszug aus der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1980 (BGBl. I Seite 1237),  

zuletzt geändert laut Bekanntmachung vom 23. Dezember 2022 (BGBl. I Seite 2598) 

§ 113 Wahl des Wehrbeauftragten 

Die Wahl des Wehrbeauftragten erfolgt mit verdeckten Stimmzetteln (§ 49). 

§ 114 Berichte des Wehrbeauftragten 

(1) Die Berichte des Wehrbeauftragten überweist der Präsident dem Verteidigungsausschuss, es sei denn, dass 
eine Fraktion oder fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages verlangen, ihn auf die Tagesordnung zu 
setzen. 
(2) Der Verteidigungsausschuss hat dem Bundestag Bericht zu erstatten. 

§ 115 Beratung der Berichte des Wehrbeauftragten 

(1) Der Präsident erteilt dem Wehrbeauftragten in der Aussprache über die von ihm vorgelegten Berichte das 
Wort, wenn es von einer Fraktion oder von anwesenden fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages 
verlangt worden ist. 
(2) Die Herbeirufung des Wehrbeauftragten zu den Sitzungen des Bundestages kann von einer Fraktion oder von 
anwesenden fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages verlangt werden; Absatz 1 findet entsprechende 
Anwendung. 
 

Verfahrensgrundsätze für die Zusammenarbeit zwischen dem  
Petitionsausschuss und dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 

1. Der Petitionsausschuss unterrichtet den Wehrbeauftragten von einer Petition, wenn sie einen Soldaten der 
Bundeswehr betrifft. Der Wehrbeauftragte teilt dem Petitionsausschuss mit, ob bei ihm in derselben 
Angelegenheit ein Vorgang entstanden ist und ob er tätig wird. 

2. Der Wehrbeauftragte unterrichtet den Petitionsausschuss von einem Vorgang, wenn in derselben 
Angelegenheit erkennbar dem Petitionsausschuss eine Petition vorliegt.  

3. Sind der Petitionsausschuss und der Wehrbeauftragte sachgleich befasst, so wird der Vorgang grundsätzlich 
zunächst vom Wehrbeauftragten bearbeitet.  

Wird der Petitionsausschuss tätig, so teilt er dies dem Wehrbeauftragten mit.  
Der Wehrbeauftragte und der Petitionsausschuss unterrichten sich – regelmäßig schriftlich – von dem Fortgang 
der Bearbeitung und deren Ergebnis. 
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Auszug aus der Zentralen Dienstvorschrift A-2600/2  
Wehrbeauftragtenangelegenheiten 

Inhaltsverzeichnis 
1 Verfassungsrechtliche Stellung der oder des Wehrbeauftragten 
2 Aufgaben und Befugnisse der oder des Wehrbeauftragten 

2.1  Aufgaben 
2.2  Befugnisse 

3  Verfahrensregelungen 
3.1 Allgemein 
3.2  Bearbeitung 
3.3  Anhörungen 
3.4 Bearbeitung bei gleichzeitiger Beschwerde 
3.5 Bearbeitung in Zuständigkeit der jeweiligen Dienststelle 
3.6 Besuche der oder des Wehrbeauftragten 

4 Unterrichtung der Soldatinnen und Soldaten, Rechte und Pflichten 
5  Datenschutz 
6 Vertrauensvolle Zusammenarbeit 

1 Verfassungsrechtliche Stellung der oder des Wehrbeauftragten 

101. Zum Schutz der Grundrechte der Soldatinnen und Soldaten und als Hilfsorgan des Bundestages bei der 
Ausübung der parlamentarischen Kontrolle wird eine Wehrbeauftragte oder ein Wehrbeauftragter des 
Deutschen Bundestages berufen. Das Nähere bestimmt das Gesetz über den Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages (Gesetz zu Artikel 45b des Grundgesetzes – WBeauftrG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Juni 1982 (Bundesgesetzblatt (BGBl) I Seite 677), das zuletzt durch Artikel 15 
Absatz 68 Dienstrechtsneuordnungsgesetz (DNeuG) vom 5. Februar 2009 (BGBl I Seite 160) geändert 
wurde. 

2 Aufgaben und Befugnisse der oder des Wehrbeauftragten  

2.1  Aufgaben 

201. Die beziehungsweise (bzw.) der Wehrbeauftragte wird tätig 
• auf Weisung des Bundestages oder des Verteidigungsausschusses zur Prüfung bestimmter Vorgänge, 
• nach pflichtgemäßem Ermessen aufgrund eigener Entscheidung, wenn ihr bzw. ihm 

+ aufgrund ihrer bzw. seiner Besuche gemäß § 3 Nummer 4 des WBeauftrG, 
+ durch Mitteilung von Mitgliedern des Bundestages, 
+ durch Eingaben gemäß § 7 WBeauftrG oder 
+ auf andere Weise 

Umstände bekannt werden, die auf eine Verletzung der Grundrechte der Soldatinnen bzw. der Soldaten 
oder der Grundsätze der Inneren Führung schließen lassen. 

2.2  Befugnisse 

202. Die bzw. der Wehrbeauftragte hat in Erfüllung der ihr bzw. ihm übertragenen Aufgaben insbesondere 
folgende Befugnisse: 
a) Sie oder er kann von der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister der Verteidigung und allen 

dieser bzw. diesem unterstellten Dienststellen und Personen Auskunft und Akteneinsicht verlangen. 
Dieses Recht kann nur verweigert werden, wenn zwingende Geheimhaltungsgründe dem 
entgegenstehen. Die Entscheidung über die Verweigerung trifft die Bundesministerin bzw. der 
Bundesminister der Verteidigung oder ihre bzw. seine ständige Vertreterin oder ihr bzw. sein 
ständiger Vertreter im Amt; er hat sie vor dem Verteidigungsausschuss zu vertreten. 
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b) Sie oder er kann auf Weisung des Deutschen Bundestages oder des Verteidigungsausschusses und bei 
einer Eingabe, der eine Beschwerde des Einsenders bzw. der Einsenderin zugrunde liegt, den 
Einsender oder die Einsenderin sowie Zeugen bzw. Zeuginnen und Sachverständige anhören. 

c) Sie oder er hat jederzeit Besuchsrecht bei Truppenteilen, Stäben, Dienststellen und Behörden der 
Bundeswehr und ihren Einrichtungen, auch ohne vorherige Anmeldung. Dieses Besuchsrecht ist der 
oder dem Wehrbeauftragten persönlich vorbehalten. Die Wahrnehmung dieses Rechtes kann nur 
verweigert werden, soweit zwingende Geheimhaltungsgründe dem entgegenstehen. Dazu ist die 
Entscheidung der Bundesministerin oder des Bundesministers der Verteidigung einzuholen. 

d) Sie oder er kann in Strafverfahren und gerichtlichen Disziplinarverfahren den Verhandlungen der 
Gerichte beiwohnen, auch soweit die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Sie oder er hat im gleichen 
Umfang wie der Anklagevertreter und der Vertreter der Einleitungsbehörde das Recht, die Akten 
einzusehen. Die Befugnis aus Satz 1 steht ihr bzw. ihm auch in Antrags- und Beschwerdeverfahren 
nach der Wehrdisziplinarordnung und der Wehrbeschwerdeordnung vor den Wehrdienstgerichten 
sowie in Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die mit ihrem bzw. seinem 
Aufgabenbereich zusammenhängen, zu; In diesen Verfahren hat sie oder er das Recht zur 
Akteneinsicht wie eine Verfahrensbeteiligte bzw. ein Verfahrensbeteiligter. 

e) Sie oder er kann den zuständigen Stellen Gelegenheit zur Regelung einer Angelegenheit geben. 
f) Sie oder er kann einen Vorgang der Stelle zuleiten, die für die Einleitung eines Straf- oder 

Disziplinarverfahrens zuständig ist. 
203. Mit Ausnahme des Besuchsrechts nach Nummer 202 Buchstabe c) können die Befugnisse auch von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der bzw. des Wehrbeauftragten wahrgenommen werden. 
Informationsbesuche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vorher anzumelden. 

3 Verfahrensregelungen 

3.1 Allgemein 

301. Wehrbeauftragtenangelegenheiten sind vordringlich zu bearbeiten. Bei längerer Dauer der Bearbeitung 
ist die bzw. der Wehrbeauftragte in angemessenen Zeitabständen über den Stand der Angelegenheit durch 
die Dienststelle zu unterrichten, die die Stellungnahme abzugeben hat. 
Alle mit der Bearbeitung beauftragten Stellen haben Verschwiegenheit und Vertraulichkeit zu wahren. 
Dies gilt auch, wenn eine Wehrbeauftragtenangelegenheit auf dem Dienstweg oder an mehrere 
Dienststellen weitergeleitet wird. 
Wenn im Zusammenhang mit einem Ersuchen der bzw. des Wehrbeauftragten um Auskunft oder 
Akteneinsicht sowie bei Besuchen Zweifel bestehen, ob zwingende Geheimhaltungsgründe dem 
Ersuchen entgegenstehen, ist unverzüglich die Entscheidung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers der Verteidigung einzuholen. Die bzw. der Wehrbeauftragte ist hierüber zu unterrichten. 

3.2 Bearbeitung 

302. Schreibt die oder der Wehrbeauftragte persönlich Angehörige der Bundeswehr an, antwortet diejenige 
bzw. derjenige, an die bzw. den das Schreiben gerichtet ist. Schreibt die bzw. der Wehrbeauftragte eine 
Dienststelle der Bundeswehr an, antwortet die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter. Die 
abschließende Stellungnahme ist grundsätzlich durch die Dienststellenleitung selbst zu zeichnen. 

303. Schreibt der bzw. die Wehrbeauftragte Dienststellen der Bundeswehr an, ist eine Eingangsbestätigung 
durch die bearbeitende und auskunftsfähige Stelle zu erstellen. 

304. Erforderliche Untersuchungen führt die oder der jeweils zuständige Vorgesetzte durch. Betroffene oder 
beschuldigte Personen, die in der Eingabe genannt werden, sind nicht mit einer Untersuchung zu 
beauftragen. Festgestellte Mängel sind im Falle eines erkannten Handlungsbedarfs nach Abschluss der 
Bearbeitung abzustellen. Gleiches gilt, wenn eine Dienststelle der Bundeswehr durch das BMVg mit der 
Beantwortung eines Ersuchens der bzw. des Wehrbeauftragten beauftragt wurde. 

305. Die Bearbeitung von Wehrbeauftragtenangelegenheiten innerhalb des BMVg richtet sich nach den 
Regelungen der Ergänzenden Geschäftsordnung des BMVg. 

306. Werden Vorgesetzte einer Petentin bzw. eines Petenten durch die bzw. den Wehrbeauftragten zu einer 
Stellungnahme aufgefordert, so veranlassen sie die Überprüfung des Sachverhaltes und übersenden das 
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ihnen vorgelegte Untersuchungsergebnis zusammen mit der eigenen Stellungnahme an die 
Wehrbeauftragte bzw. den Wehrbeauftragten. 

307. Die im Rahmen der Überprüfung entstandenen Unterlagen sind der bzw. dem Wehrbeauftragten zu 
übersenden. Dies umfasst grundsätzlich insbesondere 
⋅ Vernehmungsniederschriften, Niederschriften über Anhörungen, 
⋅ Dienstliche Erklärungen bzw. Stellungnahmen, 
⋅ Entscheidungen über die Abgabe eines Sachverhaltes an die Strafverfolgungsbehörde, 
⋅ Einleitungsverfügungen, 
⋅ Disziplinarverfügungen, 
⋅ Absehensverfügungen, 
⋅ Maßnahmen und Entscheidungen auf dem Gebiet des militärischen Personalwesens (zum Beispiel 

Entlassungen, Dienstzeitverlängerung). 
308. Wird der dem BMVg nachgeordnete Bereich mit Vorgängen von der Wehrbeauftragten bzw. dem 

Wehrbeauftragten unmittelbar, das heißt ohne Einbindung des Ministeriums, befasst, gilt die AR 
„Zusammenarbeit des BMVg mit Dienststellen des nachgeordneten Bereiches“ A-500/1. Bei Vorgängen 
mit Bedeutung für die Leitung des BMVg ist die entsprechende fachliche Stelle im BMVg nachrichtlich 
zu beteiligen. In Fällen von herausgehobener grundsätzlicher bzw. strategischer Bedeutung ist der 
ministeriellen fachlich zuständigen Stelle vor Abgang auf dem Dienstweg zu berichten. Das Referat 
FüSK III 1 ist in sämtlichen Fällen nachrichtlich zu beteiligen. 

309. Stellungnahmen von Dienststellen der Bundeswehr, die nach Ersuchen durch die Wehrbeauftragte bzw. 
den Wehrbeauftragten aufgrund von Meldungen gemäß der AR „Meldewesen Innere und Soziale Lage 
der Bundeswehr“ A-2600/10 VS-NfD abgegeben wurden, sind unmittelbar mit den entstandenen 
wesentlichen Vorgängen nach Abgang dem BMVg FüSK III 1 vorzulegen. 
Dies betrifft 
⋅ Eingaben oder Meldungen mit „Verdacht auf Straftaten nach dem Wehrstrafgesetz“ (A-2600/10, 

Nummern 322 bis 325), 
⋅ Eingaben oder Meldungen mit „Verdacht auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und 

sonstige Formen sexueller Belästigung von oder an Bundeswehrangehörigen“ (A-2600/10, 
Nummer 341), 

⋅ Eingaben oder Meldungen mit „Verdacht auf Spionage, Extremismus oder Verstoß gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung, ausgeführt von oder an Bundeswehrangehörigen“ 
(A-2600/10, Nummern 361 bis 363). 

310. Darüber hinaus sind auf Anforderung dem BMVg alle von Dienststellen der Bundeswehr abgegebenen 
Stellungnahmen an die Wehrbeauftragte bzw. den Wehrbeauftragten mit den entstandenen wesentlichen 
Vorgängen auf dem Dienstweg vorzulegen, wenn 
⋅ der Angelegenheit politische oder öffentliche/mediale Bedeutung beizumessen ist oder 
⋅ in der Sache ein gerichtliches Disziplinarverfahren oder ein Strafverfahren eingeleitet wurde oder die 

Einleitung zu erwarten ist. 
311. Soweit Soldatinnen oder Soldaten im Zusammenhang mit ihren Eingaben an die Wehrbeauftragte bzw. 

den Wehrbeauftragten die behandelnden Ärzte und Ärztinnen oder ärztlichen Gutachter und 
Gutachterinnen von deren ärztlicher Schweigepflicht entbinden, bezieht sich dies im Zweifel 
ausschließlich auf deren Stellungnahmen unmittelbar gegenüber der bzw. dem Wehrbeauftragten. 
Mehrausfertigungen dieser Stellungnahmen sowie beigefügte Anlagen, die anderen Dienststellen im 
Geschäftsbereich des BMVg auf dem Dienstweg vorzulegen sind, dürfen keine Tatsachen oder 
Wertungen enthalten, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. 

312. Die an die Wehrbeauftragte bzw. den Wehrbeauftragten gerichteten Stellungnahmen sind gegebenenfalls 
so abzufassen, dass die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegenden Aussagen in einer besonderen 
Anlage zusammengefasst und nur der bzw. dem Wehrbeauftragten unmittelbar mit dem 
Originalschreiben übersandt werden. 
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313. Über Eingaben, deren Inhalt und entsprechende Stellungnahmen haben alle Beteiligten auch 
untereinander die Pflicht zur Verschwiegenheit gemäß den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen 
Regelungen (zum Beispiel § 14 des Soldatengesetzes (SG), § 67 des Bundesbeamtengesetzes (BBG), § 3 
Absatz 1 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD)) zu beachten. 

314. Eine Eingabeangelegenheit wird grundsätzlich durch ein Schreiben der bzw. des Wehrbeauftragten 
abgeschlossen. Teilt die bzw. der Wehrbeauftragte den Abschluss des Verfahrens mit, so ist durch die 
Dienststelle, die das Schreiben erhalten hat, das Ergebnis der Prüfung der bzw. des Wehrbeauftragten 
allen mit der Bearbeitung befassten Dienststellen bekanntzugeben. 

315. Eingaben, welche die bzw. der Wehrbeauftragte den Dienststellen der Bundeswehr oder dem BMVg zur 
Stellungnahme übersendet, dürfen nur dann als Beschwerden nach der Wehrbeschwerdeordnung (WBO) 
behandelt werden, wenn eine solche Umdeutung dem ausdrücklichen Willen der Petentin oder des 
Petenten entspricht. Gegebenenfalls sind die Petentin bzw. der Petent entsprechend zu befragen. 

3.3  Anhörungen 

316. Macht die bzw. der Wehrbeauftragte von dem Recht auf Auskunft und Akteneinsicht (Nummer 202 
Buchstabe a)) Gebrauch, ist dies in jeder Hinsicht zu unterstützen. Für eine Anhörung ist, soweit 
erforderlich, Dienstbefreiung oder Sonderurlaub gemäß § 9 der Soldatinnen- und Soldatenurlaubs-
verordnung (SUV) in Verbindung mit § 5 Absatz 2 SUV zu erteilen. Die Möglichkeit einer Dienstreise 
kann unter Berücksichtigung der gültigen Erlasslage geprüft werden. 

317. Sollen Soldatinnen oder Soldaten zu Angelegenheiten angehört werden, die der Pflicht zur 
Verschwiegenheit in dienstlichen Angelegenheiten unterliegen, ist die Aussagegenehmigung der 
zuständigen Disziplinarvorgesetzten einzuholen. Die Aussagegenehmigung gilt als erteilt, wenn die 
Aussagen keine Verschlusssachen oder nur Verschlusssachen bis höchstens zum Geheimhaltungsgrad 
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH enthalten. Für Aussagen der Mitarbeiterinnen bzw. 
Mitarbeiter gelten die beamten- und tarifrechtlichen Regelungen über die Verschwiegenheit in 
dienstlichen Angelegenheiten entsprechend. Die angehörten Personen weisen in ihren Aussagen vor dem 
Wehrbeauftragten bzw. der Wehrbeauftragten darauf hin, dass ihre Angaben Verschlusssachen enthalten. 

318. Die angehörten Personen werden entsprechend dem Justizvergütungs- und Justizentschädigungsgesetz 
vom 5. Mai 2004 (BGBl I Seite 718, 776), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl I Seite 3229) geändert worden ist, entschädigt. Diese erfolgt auf Antrag durch das Amt der 
oder des Wehrbeauftragten. 

3.4 Bearbeitung bei gleichzeitiger Beschwerde 

319. Wurde eine Beschwerde nach der WBO, einschließlich der Disziplinarbeschwerde nach § 42 der 
Wehrdisziplinarordnung (WDO), eingelegt und liegt in gleicher Angelegenheit eine Eingabe-
angelegenheit vor, so ist die bzw. der Wehrbeauftragte über Sachstand und Fortgang der 
Beschwerdesache zu unterrichten. Eine Mehrausfertigung des Beschwerdebescheides ist unaufgefordert 
zuzuleiten. Die Einlegung eines Rechtsmittels sowie die Unanfechtbarkeit der Beschwerdeentscheidung 
sind gesondert mitzuteilen. 

320. Geht eine Eingabeangelegenheit über eine eingelegte Beschwerde nach der WBO hinaus, ist bezüglich 
dieses Teils der Eingabe wie bei sonstigen Eingaben zu verfahren. 

321. Durch eine Eingabe an die Wehrbeauftragte bzw. den Wehrbeauftragten werden die Rechtsbehelfe nach 
der WBO und der WDO nicht ersetzt. Selbst wenn eine Eingabe an die Wehrbeauftragte bzw. den 
Wehrbeauftragten als Beschwerde oder als Antrag nach der WBO oder der WDO anzusehen ist, werden 
die dort festgelegten Fristen nur dann gewahrt, wenn die Eingabe innerhalb dieser Frist bei der für die 
Entgegennahme der Beschwerde oder des Antrags zuständigen Stelle eingeht. 
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3.5 Bearbeitung in Zuständigkeit der jeweiligen Dienststelle 

322. Für die Bearbeitung von Vorgängen, die die bzw. der Wehrbeauftragte Dienststellen der Bundeswehr zur 
Regelung in eigener Zuständigkeit übersendet, gilt Folgendes: 
a) Richtet sich der Vorgang gegen eine Soldatin oder einen Soldaten, ist er der bzw. dem zuständigen 

Disziplinarvorgesetzten zuzuleiten. 
b) Sonstige Vorgänge sind der Dienststelle zuzuleiten, die den Gegenstand des Vorgangs zu beurteilen 

hat. 
323. Die in Nummer 322 Buchstabe b) bezeichnete Dienststelle hat dem Petenten bzw. der Petentin auf dem 

Dienstweg eine Antwort zu erteilen, die auch mündlich durch die zuständigen Disziplinarvorgesetzten 
eröffnet werden kann. 

3.6 Besuche der oder des Wehrbeauftragten 

324. Besuche der bzw. des Wehrbeauftragten aus besonderem Anlass (zum Beispiel in Zusammenhang mit 
meldepflichtigen Vorfällen oder mehreren gleichlautenden oder ähnlichen Eingaben im Bereich 
desselben Truppenteils bzw. derselben Dienststelle) sind durch die betroffenen Dienststellenleiter bzw. 
Dienstellenleiterinnen dem BMVg schriftlich/per Mail nach dem folgenden Muster zu melden: 
Bundesministerium der Verteidigung 
FüSK III 1 
Stauffenbergstraße 18 
10785 Berlin 
(Mail: BMVg FüSK III 1/BMVg/BUND/DE) nachrichtlich auf dem Dienstweg: 
Höhere Kommandobehörden und Bundesoberbehörden des jeweiligen Organisationsbereiches oder dem 
BMVg unmittelbar unterstellte militärische Dienststellen 
(KdoH, KdoLw, MarKdo, KdoSKB, KdoSanDstBw, KdoCIR, EinsFüKdoBw, PlgABw, LufABw, 
ZInFü, FüAkBw, BAMAD, BAPersBw, BAAINBw, BAIUDBw, BSprA, BiZBw, UniBw HH/M, EKA, 
KMBA, BWDA, ZMSBw) 
Inhalt: 
Betr.: Truppenbesuch der bzw. des Wehrbeauftragten aus besonderem Anlass 
· Zeitpunkt 
· Truppenteil/Dienststelle 
· Standort und Unterkunft 
· Anlass 

4 Unterrichtung der Soldatinnen und Soldaten, Rechte und Pflichten 

401. Alle Soldatinnen und Soldaten sind über die Aufgaben und Befugnisse der bzw. des Wehrbeauftragten 
zu Beginn der Grundausbildung und erneut nach Versetzung in die Stammeinheit durch ihre nächsten 
Disziplinarvorgesetzten zu unterrichten. 

402. Jede Soldatin und jeder Soldat hat das Recht, sich unmittelbar, ohne Einhaltung des Dienstweges, mit 
Eingaben an die Wehrbeauftragte oder den Wehrbeauftragten zu wenden. 

403. Die Anschrift lautet: 
Die bzw. Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
(Mail: wehrbeauftragte@bundestag.de bzw. wehrbeauftragter@bundestag.de)  
Die Anschrift ist gemäß AR „Leben in der militärischen Gemeinschaft“ A2-2630/0-0-2, Nummer 145 
durch Aushang an der Informationstafel oder dem Informationsportal in der Einheit/Dienststelle bekannt 
zu geben. 

403. Eingaben/Schreiben von Bundeswehrangehörigen an die Wehrbeauftragte bzw. den Wehrbeauftragten 
werden auch mit der Dienstpost befördert. Sie können in der Einheit/Dienststelle abgegeben werden. 
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404. Soldatinnen oder Soldaten können sich nur einzeln an die Wehrbeauftragte oder den Wehrbeauftragten 
wenden. 

405. Anonyme Eingaben werden nicht bearbeitet. 
406. Wenden sich Soldatinnen oder Soldaten vor Abfassung einer Eingabe an ihre Disziplinarvorgesetzten, ist 

ihnen Rat und Hilfe zu gewähren. Es kann ein Dienstvergehen und zugleich eine Straftat nach § 35 des 
Wehrstrafgesetzes (WStG) vorliegen, wenn Vorgesetzte durch Befehle, Drohungen, Versprechungen, 
Geschenke oder sonst auf pflichtwidrige Weise Untergebene davon abhalten, Eingaben an die 
Wehrbeauftragte bzw. den Wehrbeauftragten zu richten oder Eingaben unterdrücken. Auch der Versuch 
ist strafbar und kann als Dienstvergehen geahndet werden. 

407. Die Soldatin oder der Soldat darf nicht dienstlich gemaßregelt oder benachteiligt werden, weil sie bzw. 
er sich mit einer Eingabe an die Wehrbeauftragte bzw. den Wehrbeauftragten gewandt hat. Die Beachtung 
des Benachteiligungsverbotes gemäß § 7 Satz 2 WBeauftrG ist sicherzustellen. Enthält die Eingabe 
Dienstpflichtverletzungen oder Straftaten, z. B. Beleidigungen oder Verleumdungen, kann dies als 
Dienstvergehen disziplinarisch geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden (vergleiche Nummer 3323 
der AR „Wehrdisziplinarordnung und Wehrbeschwerdeordnung“ A-2160/6). 

408. Unterlagen, die mit dem Geheimhaltungsgrad VS-VERTRAULICH oder höher eingestuft sind, dürfen 
Soldatinnen und Soldaten ihren Eingaben an die Wehrbeauftragte bzw. den Wehrbeauftragten nicht 
beifügen. Das Verbot erstreckt sich auch auf die Mitteilung von Informationen, die ihres oder seines 
Wissens nach einem höheren Geheimhaltungsgrad als VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
unterliegen. Erscheint die Mitteilung dieser Umstände aus Sicht der Petentin oder des Petenten 
erforderlich, kann in der Eingabe darauf hingewiesen werden oder die Petentin bzw. der Petent nimmt 
unmittelbar Kontakt mit dem Amt der bzw. des Wehrbeauftragten auf, um ihr bzw. sein Anliegen unter 
Beachtung der Geheimschutzvorschriften vorzutragen. Verschlusssachen dürfen elektronisch nur auf 
bzw. durch zugelassene/-r Verschlusssachen-Informationstechnologie (VS-IT) bearbeitet und elektro-
nisch versandt werden. Eine Weitergabe von VS des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH per E-Mail über das offene Internet ist daher nicht erlaubt. Verschlusssachen des 
Geheimhaltungsgrades VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH können durch private Zustelldienste 
als gewöhnliche Brief- bzw. Paketsendung versandt werden. Der Umschlag oder das Paket erhalten keine 
VS-Kennzeichnung. 

409. Der Wehrbeauftragte bzw. die Wehrbeauftragte hat in Erfüllung der ihm bzw. ihr übertragenen Aufgaben 
die Befugnis, vom Bundesminister der Verteidigung bzw. der Bundesministerin der Verteidigung und 
allen ihm bzw. ihr unterstellten Dienststellen und Personen Auskunft und Akteneinsicht zu verlangen. 
Diese Rechte können ihm bzw. ihr nur verweigert werden, soweit zwingende Geheimhaltungsgründe 
entgegenstehen. Die Entscheidung über die Verweigerung trifft der Bundesminister der Verteidigung 
bzw. die Bundesministerin der Verteidigung selbst oder sein bzw. ihr ständiger Stellvertreter bzw. seine 
bzw. ihre Stellvertreterin im Amt. Die Weitergabe von VS-VERTRAULICH oder höher eingestufter 
Verschlusssachen an die Wehrbeauftragte bzw. an den Wehrbeauftragten erfolgt über das BMVg 
grundsätzlich an die VS-Registratur des Empfängers. 

5 Datenschutz 

501. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
sind bei der Bearbeitung von Wehrbeauftragtenangelegenheiten (Vernehmung, Einholung von 
Stellungnahmen, Anfertigung von Berichten/Vorlagen, Übersendung von Antwortschreiben usw.) zu 
beachten. Hierzu gelten erläuternd die Regelungen der AR „Datenschutz – Vorgaben zur Umsetzung der 
Europäischen Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes“ A-2122/4, 
insbesondere bezüglich der zu erfüllenden Informationspflichten. Zudem sind die vorgesehenen 
Sicherungsmaßnahmen – bis hin zum Schutzbereich 3 – zu berücksichtigen. 

502. Den Informationspflichten nach Artikel 13 ff. DSGVO wird grundsätzlich wie folgt nachgekommen: Der 
Petent bzw. die Petentin ist über den Bearbeitungsgang bereits durch den Wehrbeauftragten informiert. 
Eine Informationspflicht entfällt hier. In der Eingabebearbeitung genannte Dritte sind in der Regel im 
Rahmen des Verfahrens (z. B. im Rahmen einer Befragung) zu informieren (dazu AR A-2122/4, 
Nummern 5001 ff., Abschnitt 5 „Muster Informationspflichten“). 
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6 Vertrauensvolle Zusammenarbeit 

601. Von allen Vorgesetzten wird erwartet, vertrauensvoll mit der bzw. dem Wehrbeauftragten 
zusammenzuarbeiten und ihr bzw. ihm damit die Möglichkeit zu geben, sich schnell und gründlich zu 
unterrichten. 
Das Verständnis der Soldatinnen und Soldaten für unsere Staats- und Rechtsordnung, Vertrauen zur 
Demokratie, aber auch zur Bundeswehr können damit wesentlich gefördert werden.  
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24. Organisationsplan des Amts der Wehrbeauftragten 
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wehrbeauftragte@bundestag.de 
www.bundestag.de/parlament/wehrbeauftragte 
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